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AKTEN PAPST FRANZISKUS

Nr. 66 
Botschaft zur Fastenzeit 2023 

Askese in der Fastenzeit, ein synodaler Weg   
Liebe Brüder und Schwestern!  
Die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas 
be richten übereinstimmend von der Begebenheit der 
Verklärung Jesu. In diesem Ereignis sehen wir die 
Ant wort des Herrn auf  das Unverständnis, das ihm 
seine Jünger entgegengebracht hatten. Kurz zuvor 
war es nämlich zu einer wirklichen Auseinan der -
setzung zwischen dem Meister und Simon Petrus ge -
kommen, nachdem dieser sich zu Jesus als dem 
Chris tus, dem Sohn Gottes, bekannt hatte, dann aber 
seine Ankündigung von Leiden und Kreuz zurückge-
wiesen hatte. Jesus hatte ihn scharf  getadelt: „Tritt 
hinter mich, du Satan! Ein Ärgernis bist du mir, denn 
du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was 
die Menschen wollen“ (Mt 16,23). Und „sechs Tage 
da nach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bru -
der Johannes beiseite und führte sie auf  einen hohen 
Berg“ (Mt 17,1).   
Das Evangelium der Verklärung wird jedes Jahr am 
zweiten Fastensonntag verkündet. Tatsächlich nimmt 
uns der Herr in dieser liturgischen Zeit beiseite, da -
mit wir mit ihm kommen. Auch wenn unsere ge -
wöhn lichen Pflichten von uns verlangen, an den an -
gestammten Orten zu bleiben und ein manchmal 
lang weiliges Alltagsleben mit vielen Wiederholungen 
zu führen, sind wir in der Fastenzeit eingeladen, ge -
meinsam mit Jesus „auf  einen hohen Berg zu stei-
gen“, um mit dem heiligen Gottesvolk eine besonde-
re Erfahrung von Askese zu machen.   
Die Askese in der Fastenzeit ist ein – stets von der 
Gna de beseeltes – Bestreben, unseren Mangel an 
Glau ben und unseren Widerstand gegen die Nach -
folge Jesu auf  dem Weg des Kreuzes zu überwinden. 
Genau das, was Petrus und die anderen Jünger nötig 
hatten. Um unsere Kenntnis des Meisters zu vertie-
fen, um das Geheimnis des göttlichen Heils, das sich 
in der vollkommenen Selbsthingabe aus Liebe ver-
wirklicht, voll zu verstehen und anzunehmen, muss 
man sich von ihm beiseite und in die Höhe führen 
lassen und sich von Mittelmäßigkeit und Eitelkeit be -
freien. Man muss sich auf  den Weg machen, einen 
an steigenden Weg, der Anstrengung, Opfer und 
Kon zentration erfordert, so wie bei einer Bergwan -
de  rung. Diese Voraussetzungen sind auch wichtig für 

den synodalen Weg, den zu beschreiten wir uns als 
Kirche vorgenommen haben. Es wird uns guttun, 
über diese Beziehung zwischen der Askese in der 
Fastenzeit und der synodalen Erfahrung nachzuden-
ken.   
Zu den „Exerzitien“ auf  dem Berg Tabor nimmt Je -
sus drei Jünger mit, die erwählt wurden, um Zeugen 
eines einzigartigen Ereignisses zu sein. Er möchte, 
dass diese Erfahrung der Gnade nicht eine einsame, 
sondern eine gemeinsame ist, wie unser ganzes Glau -
bensleben. Jesus folgt man gemeinsam nach. Und ge -
meinsam, als pilgernde Kirche durch die Zeit, leben 
wir das Kirchenjahr und in ihm die Fastenzeit, indem 
wir gemeinsam mit denen gehen, die uns der Herr als 
Weggefährten zur Seite gestellt hat. In Analogie zum 
Aufstieg Jesu und der Jünger auf  den Berg Tabor 
können wir sagen, dass unser Weg in der Fastenzeit 
„synodal“ ist, denn wir gehen ihn gemeinsam und 
auf  demselben Weg, als Jünger des einzigen Meisters. 
Ja, wir wissen, dass er selbst der Weg ist, und deshalb 
tut die Kirche sowohl im Vollzug der Liturgie wie 
auch der Synode nichts anderes, als immer tiefer und 
voller in das Geheimnis Christi, des Erlösers, einzu-
treten.   
Und so kommen wir zum Höhepunkt. Das Evan ge -
lium berichtet, dass Jesus „vor ihnen verwandelt 
[wur  de]; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und 
sei ne Kleider wurden weiß wie das Licht“ (Mt 17,2). 
Das ist also der „Gipfel“, das Ziel des Weges. Am 
En  de des Aufstiegs, als sie mit Jesus auf  dem hohen 
Berg stehen, wird den drei Jüngern die Gnade zuteil, 
ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen, in einem über-
natürlichen Licht, das nicht von außen kam, sondern 
von ihm selbst ausstrahlte. Die göttliche Schönheit 
die ses Anblicks war unvergleichlich größer als jede 
An strengung, die die Jünger beim Aufstieg auf  den 
Ta bor hätten unternehmen können. Wie bei jeder 
an  strengenden Bergwanderung muss man beim Auf -
stieg den Blick fest auf  den Pfad gerichtet halten, 
doch das Panorama, das sich am Ende eröffnet, 
über rascht und entschädigt durch seine Pracht. Auch 
der synodale Prozess erscheint oft beschwerlich, und 
manchmal könnten wir den Mut verlieren. Aber was 
uns am Ende erwartet, ist zweifellos etwas Wun der -
bares und Überraschendes, das uns helfen wird, Got -
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tes Willen und unseren Auftrag im Dienst an seinem 
Reich besser zu verstehen.   
Die Erfahrung der Jünger auf  dem Berg Tabor wird 
noch weiter angereichert, als neben dem verklärten 
Je sus Mose und Elija erscheinen, die für das Gesetz 
be ziehungsweise die Propheten stehen (vgl. Mt 17,3). 
Die Neuheit Christi ist die Erfüllung des alten Bun -
des und der Verheißungen; sie ist untrennbar mit der 
Geschichte Gottes mit seinem Volk verbunden und 
offenbart deren tiefe Bedeutung. Im analogen Sinn 
ist auch der synodale Weg in der Tradition der Kirche 
verwurzelt und gleichzeitig offen für das Neue. Die 
Tra dition ist Quelle der Inspiration für die Suche 
nach neuen Wegen, wobei die gegensätzlichen Ver -
suchungen der Unbeweglichkeit und des improvisier-
ten Experimentierens vermieden werden müssen.   
Der asketische Weg der Fastenzeit und in ähnlicher 
Weise der synodale Weg haben beide das Ziel einer 
Ver klärung, sowohl auf  der persönlichen als auch auf  
der kirchlichen Ebene. Eine Verwandlung, die in bei -
den Fällen ihr Vorbild in der Verklärung Jesu findet 
und durch die Gnade seines österlichen Ge heim -
nisses bewirkt wird. Damit sich eine solche Ver klä -
rung in diesem Jahr in uns verwirklicht, möchte ich 
zwei „Pfade“ vorschlagen, die wir beschreiten kön-
nen, um gemeinsam mit Jesus aufzusteigen und mit 
ihm das Ziel zu erreichen.   
Der erste bezieht sich auf  die Aufforderung, die 
Gottvater an die Jünger auf  dem Tabor richtet, wäh-
rend sie den verklärten Jesus schauen. Die Stimme 
aus der Wolke sagt: „Auf  ihn sollt ihr hören“ (Mt 
17,5). Der erste Hinweis ist also ganz klar: auf  Jesus 
hören. Die Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade in dem 
Maße, in dem wir auf  ihn hören, der zu uns spricht. 
Und wie spricht er zu uns? Vor allem im Wort Got -
tes, das uns die Kirche in der Liturgie schenkt: Las -
sen wir es nicht ins Leere fallen; wenn wir nicht im -
mer an der Messe teilnehmen können, so lasst uns 
doch Tag für Tag die biblischen Lesungen, auch mit 
Hilfe des Internets, lesen. Über die Heiligen Schrif -
ten hinaus spricht der Herr zu uns in unseren Brü -
dern und Schwestern, vor allem in den Gesichtern 
und Geschichten derer, die der Hilfe bedürfen. Aber 
ich möchte noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, 
der im synodalen Prozess sehr wichtig ist: Das Hö -

ren auf  Christus geschieht auch über das Hören auf  
unsere Brüder und Schwestern in der Kirche, jenes 
gegenseitige Zuhören, das in manchen Phasen das 
Hauptziel ist, das aber immer unverzichtbar bleibt in 
der Methode und im Stil einer synodalen Kirche.   
Als sie die Stimme des Vaters hörten, warfen sich die 
Jünger „mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten 
sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und 
sagte: Steht auf  und fürchtet euch nicht! Und als sie 
auf blickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein“ 
(Mt 17,6-8). Hier ist der zweite Hinweis für diese 
Fas tenzeit, der darin besteht, nicht Zuflucht in einer 
Re ligiosität zu suchen, die nur aus außergewöhnli-
chen Ereignissen, aus eindrucksvollen Erfahrungen 
besteht, weil man Angst hat, sich der Realität mit ih -
ren täglichen Mühen, Nöten und Widersprüchen zu 
stellen. Das Licht, das Jesus den Jüngern zeigt, ist ein 
Vorgeschmack auf  die österliche Herrlichkeit, und 
auf  diese geht man zu, indem man „ihm allein“ folgt.  
Die Fastenzeit ist auf  Ostern ausgerichtet: Die 
„Exer zitien“ sind kein Selbstzweck, sondern bereiten 
uns darauf  vor, das Leiden und das Kreuz mit Glau -
be, Hoffnung und Liebe zu leben, um zur Aufer ste -
hung zu gelangen. Auch der synodale Weg darf  uns 
keine falschen Hoffnungen machen, wir seien ange-
kommen, wenn Gott uns die Gnade einiger starker 
Gemeinschaftserfahrungen schenkt. Auch dort sagt 
uns der Herr: „Steht auf  und fürchtet euch nicht“. 
Lasst uns in die Ebene hinabsteigen, und möge die 
Gnade, die wir erfahren haben, uns dabei helfen, an 
der Synodalität im Alltagsleben unserer Gemein -
schaf ten zu arbeiten.   
Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist mö -
ge uns in dieser Fastenzeit bei Aufstieg mit Jesus be -
seelen, damit wir seinen göttlichen Glanz erfahren 
und – solchermaßen im Glauben gestärkt – unseren 
Weg gemeinsam mit ihm fortsetzen können, der der 
Ruhm seines Volkes und das Licht aller Völker ist.  
Rom, St. Johannes im Lateran, 25. Januar 2023, Fest 
der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus. 
 
 
 
 
Papst Franziskus 
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Liebe Schwestern und Brüder,  
die Welt ist voller Wunden, die wir Men -
schen ihr zugefügt haben. Es braucht Mutige 
und Engagierte, die sich für eine Über win -
dung der Missstände einsetzen. Oft sind es 
Frauen, die solche Veränderungen bewirken: 
Im gesellschaftlichen und politischen Leben 
entwickeln sie Visionen, sie kämpfen für eine 
gerechtere Welt. Und sie prägen auch die 
Kir che durch ihr Engagement in Pfarreien, 
Verbänden und Netzwerken.  
Die diesjährige MISEREOR-Fastenaktion 
steht unter dem Leitwort: „Frau.Macht.Ver -
änderung.“ Mit der Fastenaktion setzt sich 
MISEREOR dafür ein, dass Frauen gleich-
berechtigt am Wandel mitwirken können. 
Bei spielhaft zeigen das die Partner in Mada -
gaskar, wo Frauen mutig für eigene Land -
rechte kämpfen, wo sie als Kleinbäuerinnen 
die Ernährung der Dorfgemeinschaft si chern 
oder als Lehrerinnen den Kindern Ausbil -
dung ermöglichen. In einem Land, das als 
eines der ärmsten Länder weltweit gilt, ist 
der Einsatz dieser Frauen überlebensnot-
wendig.   
Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fasten -
zeit das großartige Engagement der MISE-
REOR-Partnerorganisationen weltweit. Stel -

len wir uns an die Seite aller, die sich für die 
Gleichberechtigung von Männern und Frau -
en einsetzen. Bleiben wir wachsam für jedes 
Un recht, setzen wir uns gegen die Zerstö -
rung von Gottes Schöpfung ein. Nutzen wir 
die Wochen der Fastenzeit für eine Verän de -
rung hin zu einer gerechteren Welt ohne 
Krieg, ohne Hunger und ohne Ausgrenzung.   
Teilen wir mit den Menschen im Globalen 
Süden unsere Hoffnungen, unsere Gebete 
und unser Engagement. Herzlich danken wir 
Ihnen auch für Ihre großherzige Spende für 
MISEREOR.  
Fulda, den 29. September 2022 
 
Für das Bistum Trier 
 
 
 
Bischof  von Trier 
  
 
Dieser Aufruf  soll am 4. Fastensonntag, dem 19. 
März 2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vor -
abend) verlesen und den Ge meinden zudem in ande-
rer geeigneter Form be kannt gemacht werden. Die 
Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, 
ist ausschließlich für das Bischöfliche Hilfs werk 
MISEREOR bestimmt. 
 

DOKUMENTE DER DEUTSCHEN BISCHÖFE

Nr. 67 
Aufruf  zur Fastenaktion MISEREOR 2023

1. März 2023, Nr. 67 
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Nr. 68 
Aufruf  zur Solidarität mit den Christen im Heiligen Land  

Liebe Schwestern und Brüder,   
am Palmsonntag hören wir das Evangelium vom 
Ein zug Jesu in Jerusalem. Auf  diesem biblischen 
Weg ziehen auch in diesem Jahr zahlreiche Christen 
aus dem Heiligen Land in einer Prozession durch die 
Stadt. Hoffentlich können sie nach den Jahren der 
Ein schränkungen durch die Pandemie nun wieder 
von Pilgern aus aller Welt begleitet werden – eine Er -
fahrung der Solidarität, die dringend erwünscht ist.  
Denn die Christen des Heiligen Landes sind eine 
kleine Minderheit. Im Westjordanland, in Gaza und 
sogar in Jerusalem nimmt ihre Zahl kontinuierlich 
ab. Für die Gesellschaft, in der sie leben, sind sie je -
doch von großer Bedeutung. Je nach Wohnort haben 
Christen jüdische oder muslimische Nachbarn. Mit 
dem Judentum verbindet sie die gemeinsame He -
bräische Bibel, mit dem Islam die gemeinsame orien-
talische Kultur. In ihrem Alltag haben sie deshalb die 
Chance, als Vermittler in der konfliktreichen Region 
zu agieren. Für sich selbst aber sehen viele Christen 
wenig Perspektiven. Viele träumen von einem besse-
ren Leben jenseits ihrer Heimat.  
Wir bitten Sie am Palmsonntag um Ihre Solidarität 
mit den Christen im Heiligen Land, damit sie für sich 
eine Zukunft sehen und bleiben. Der Deutsche Ver -
ein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des 
Heiligen Landes der Franziskaner eröffnen durch Ih -
re Spende den Christen vor Ort Chancen auf  Bil -

dung, soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Le -
ben. Christliche Begegnungsstätten, Schulen, Ge -
mein den und soziale Einrichtungen sorgen für neue  
Perspektiven. Sie bieten nicht nur Arbeitsplätze, son-
dern sie unterstützen auch Kinder aus sozial schwa-
chen Familien, Menschen mit Behinderung, chro-
nisch Kranke und Migranten – darunter viele Frau -
en. Darüber hinaus tragen christliche Einrichtungen 
vielfach zur interreligiösen Friedenserziehung bei.  
Wir bitten Sie: Tragen Sie mit Ihrem Gebet und Ihrer 
Spende am Palmsonntag dazu bei, dass die christli-
che Präsenz im Heiligen Land erhalten bleibt.  
Herzlichen Dank!   
Fulda, den 29. September 2022   
Für das Bistum Trier 
 
 
 
Bischof  von Trier 
  
Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 2. April 
2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
gehalten wird, ist ausschließlich für die Unterstüt -
zung der Christen im Heiligen Land durch den Deut -
schen Verein vom Heiligen Lande und das Kommis -
sariat des Heiligen Landes der Deutschen Franziska -
nerprovinz bestimmt.
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Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der Deut -
schen Bischofskonferenz am 24. November 2020 be -
schlossen. Sie berücksichtigt die Änderungen des 
Stän digen Rats vom 26. April 2021 und vom 23. Ja -
nu ar 2023.  
Präambel 
Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen.1 Sexueller 
Missbrauch an Minderjährigen sowie an schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen – gerade wenn Kle ri -
ker, Ordensleute oder Beschäftigte im kirchlichen 
Dienst solche Taten begehen –, erschüttert nicht sel-
ten bei den Betroffenen und ihren Angehörigen so -
wie Nahestehenden und Hinterbliebenen das Grund -
 vertrauen in die Menschen und in Gott.2 In jedem 
Fall besteht die Gefahr schwerer physischer und psy-
chischer Schädigungen. Erlittenes Leid kann nicht 
ungeschehen gemacht werden.  
Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der Erkennt -
nisse der MHG-Studie und in Weiterentwicklung des 
Verfahrens zur Anerkennung des Leids ergeht des-
halb diese Ordnung für das Verfahren Anerkennung 
des Leids, die die bisher geltenden Regelungen zum 
Verfahren zu Leistungen in Anerkennung zugefüg-
ten Leids ablösen.  
Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den 
Betroffenen zum Ausdruck gebracht werden, dass 
die deutschen Bistümer Verantwortung für erlittenes 
Un recht und Leid übernehmen. Die primäre Verant -
wortung zur Erbringung von Leistungen liegt beim 
Täter. Überdies gibt es auch eine Verantwortung der 
kirchlichen Institutionen über den einzelnen Täter 
hinaus. Die Leistungen in Anerkennung des Leids 
wer den durch die Diözesen in Deutschland als frei-
willige Leistungen und unabhängig von Rechts an -
sprüchen erbracht. Dies geschieht als Zeichen der in -
sti tutionellen Mitverantwortung und zur Sicher stel -
lung von Leistungen an Betroffene ohne eine ge -
richt liche Geltendmachung und insbesondere, wenn 
nach staatlichem Recht vorgesehene Ansprüche ge -
genüber dem Beschuldigten wegen Verjährung oder 
Tod nicht mehr geltend gemacht werden können.  
Die Regelungen der „Ordnung für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- 
oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker 
und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ in 
ih rer jeweils geltenden Fassung bleiben durch diese 

Ordnung unberührt.  
1. Begriffsbestimmungen  
(1) Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids 
sind Geldzahlungen nach Maßgabe des Abschnitts 8 
dieser Ordnung.   
(2) Kosten für Therapie und Paarberatung sind Leis -
tungen nach Abschnitt 9 dieser Ordnung.   
(3) Betroffene im Sinne dieser Ordnung sind Min -
der jährige und Personen nach Abschnitt 1 Abs. 5, zu 
deren Lasten eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 be -
gangen wurde.  
(4) Ein kirchlicher Kontext im Sinne dieser Ordnung 
ist gegeben, wenn eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 
be gangen wurde von Klerikern der Diözese Trier  
oder von  
• Ordensangehörigen in einem Gestellungs verhält nis 
im Jurisdiktionsbereich des Diözesanbischofs 
• Kandidaten für das Weiheamt im Bereich der 
Diözese Trier 
• Kirchenbeamten der Diözese Trier  
• Mitarbeitern eines der verfassten Kirche im Bereich 
der Diözese zugehörenden Rechtsträgers  
• zu ihrer Berufsausbildung tätigen Personen eines 
der verfassten Kirche im Bereich der (Erz-)Diözese 
zugehörenden Rechtsträgers  
• nach dem Bundesfreiwilligengesetz (BFDG) oder 
dem Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) oder in 
ver gleichbaren Diensten tätigen Personen sowie 
Prak tikanten eines der verfassten Kirche im Bereich 
der Diözese zugehörenden Rechtsträgers  
• Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit eines 
der verfassten Kirche im Bereich der Diözese zuge-
hörenden Rechtsträgers   
im Rahmen der Erfüllung ihres dienstliches Auftrags.  
(5) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sin -
ne dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne 
des § 225 Abs. 1 2. Alt. StGB3. Diesen Personen ge -
gen über tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst ei -
ne besondere Verantwortung, entweder weil sie ih rer 
Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil bei ih -
nen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfe be dürf -
tigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne dieser 
Ordnung besteht. Weiterhin sind darunter Per sonen 
zu verstehen, die einem besonderen Macht- und/ 
oder Abhängigkeitsverhältnis unterworfen sind. Ein 

ERLASSE DES BISCHOFS
Nr. 69 
Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids 

1. März 2023, Nr. 69 
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solches besonderes Macht- und/oder Abhängig keits -
verhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext ge -
ge ben sein oder entstehen.  
(6) Ansprechpersonen sind die nach Abschnitt 4 der 
„Ordnung für den Umgang mit sexuellem Miss -
brauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Be -
schäftigte im kirchlichen Dienst“ in der Diözese Tri -
er beauftragten Personen.   
2. Persönlicher Anwendungsbereich   
Diese Ordnung findet Anwendung auf  Anträge auf  
materielle Leistungen in Anerkennung des erlittenen 
Leids von Betroffenen, die in der Diözese Tri er als 
Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Er -
wachsene sexuellen Missbrauch im Sinne dieser Ord -
nung im kirchlichen Kontext erlitten haben.  
3. Sachlicher Anwendungsbereich  
Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen 
so wohl des kirchlichen als auch des staatlichen 
Rechts. Der Begriff  sexueller Missbrauch im Sinne 
dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch 
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und 
Grenz verletzungen.  
Die Ordnung bezieht sich  
a) auf  Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Be -
sonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB) sowie 
weitere sexualbezogene Straftaten, 
b) auf  Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Ver -
bindung mit Art. 6 § 1 SST4, nach can. 1387 CIC in 
Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach Art 
4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 1378 § 1 CIC, 
soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, de -
ren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, be -
gangen werden, 
c) auf  Handlungen nach Art. 1 § 1a) des Motu pro-
prio „Vos estis lux mundi“, 
d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Einzelfalls auf  Handlungen unterhalb der Schwelle 
der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieheri-
schen sowie im betreuenden, beratenden oder pfle-
genden Umgang mit Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen eine sexualbezo-
gene Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuel-
len Übergriff  darstellen.  
4. Unabhängige Kommission für Anerken nungs -
leistungen 
Über die Höhe materieller Leistungen in Aner ken -
nung des Leids entscheidet eine zentrale und unab-
hängige Kommission für Anerkennungsleistungen.   

a) Mitgliedschaft  
(1) Der Unabhängigen Kommission für Aner ken -
nungsleistungen (UKA) gehören mindestens sieben 
Personen an.   
(2) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission 
sol len über psychiatrische/trauma-psychologische, 
(so zial-)pädagogische, juristische, medizinische oder 
theo logische Ausbildungsabschlüsse und Berufser -
fah rung verfügen. Mindestens ein Mitglied muss die 
Befähigung zum staatlichen Richteramt besitzen. Sie 
sollen in keinem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu 
einem kirchlichen Rechtsträger stehen oder in der 
Ver gangenheit gestanden haben.  
(3) Die Mitglieder werden durch den Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz im Benehmen mit 
der Deutschen Ordensobernkonferenz nach Bestä ti -
gung durch den Ständigen Rat der Deutschen Bi -
schofskonferenz für die Amtszeit von vier Jahren er -
nannt. Eine Wiederernennung ist möglich. Die   Na -
men der Mitglieder werden auf  der Webseite der 
Deut  schen Bischofskonferenz veröffentlicht.  
(4) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen üben ihre Tätigkeit eh -
ren amtlich aus. Sie erhalten eine angemessene Auf -
wandsentschädigung, Erstattung der Reisekosten so -
wie Angebote zur Supervision.   
(5) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen sind von Weisungen un -
abhängig und nur an diese Ordnung und ihr Ge wis -
sen gebunden. Die Mitglieder der Unabhängigen 
Kom mission haben über die Angelegenheiten und 
Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit 
zu diesem Gremium bekannt geworden sind, Still -
schweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem 
Ausscheiden aus der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen.  
(6) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen wählen mit der Mehr -
heit von Zweidritteln der Mitglieder für die jeweilige 
Amtszeit ein Mitglied zum Vorsitzenden und ein 
wei teres Mitglied als Stellvertreter.  
(7) Ein Mitglied der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen kann jederzeit ohne Anga -
be von Gründen seine Mitgliedschaft beenden. Dies 
ist dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofs kon -
ferenz schriftlich mitzuteilen.   
(8) Die Mitgliedschaft in der Unabhängigen Kom -
mis sion für Anerkennungsleistungen kann bei un -
über brückbaren Differenzen, die eine vertrauensvol-
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le Zusammenarbeit innerhalb der Unabhängigen 
Kom mission für Anerkennungsleistungen unmög-
lich erscheinen lassen, durch Beschluss der Unab -
hängigen Kommission beendet werden. Die Ent -
schei dung hierzu muss durch eine 5/7 Mehrheit der 
Mitglieder erfolgen.   
(9) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit vor-
zeitig aus, erfolgt eine Nachbenennung für die restli-
che Amtszeit nach Maßgabe der Bestimmungen in 
den Absätzen 2 und 3.   
b) Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen   
(1) Bei der Unabhängigen Kommission für Anerken -
nungsleistungen wird eine Geschäftsstelle eingerich-
tet. Der Verband der Diözesen Deutschlands (Kör -
per schaft des öffentlichen Rechts) ist Träger der Ge -
schäftsstelle. Diese wird in dem für die Aufga ben er -
füllung erforderlichen Umfang personell, finanziell 
und sächlich ausgestattet.  
(2) Die Kommunikation mit den kirchlichen Insti tu -
tio nen und den Ansprechpersonen erfolgt aus-
schließlich über die Geschäftsstelle.  
(3) Die Geschäftsstelle unterstützt die Unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen in enger 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden bei der Er ledi -
gung seiner Aufgaben. Zu den Aufgaben der Ge -
schäftsstelle gehören insbesondere:  
• die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Un -
abhängigen Kommission,  
• die Entgegennahme von durch kirchliche Institu ti -
onen oder Ansprechpersonen übersandten Anträgen 
auf  Anerkennung des Leids,  
• die das einzelne Verfahren betreffende Kommu ni -
kation mit den betroffenen kirchlichen Institutionen,  
• die Aufbereitung der Anträge zur Entscheidung 
und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der 
per sonenbezogenen Daten,  
• die Dokumentation der Entscheidungen der Unab -
hängigen Kommission für Anerkennungsleistungen,  
• die Anweisung der Auszahlung von festgelegten 
materiellen Leistungen, 
• die Aufbewahrung der Anträge unter Wahrung des 
staatlichen und kirchlichen Datenschutz- und Ar -
chiv rechts.  
(4) Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen 
Wei sungen des Vorsitzenden der Unabhängigen 
Kom mission.  
(5) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über 
die Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen auf-

grund ihrer Mitarbeit bekannt geworden sind, Still -
schweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem 
Ausscheiden aus der Geschäftsstelle.  
c) Arbeitsweise der Unabhängigen Kommission für 
An erkennungsleistungen  
(1) Die Sitzungen der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen sollen mindestens vier-
teljährlich stattfinden, bei Bedarf  auch häufiger. Die 
Geschäftsstelle terminiert die Sitzungen in Ab stim -
mung mit dem Vorsitzenden und lädt hierzu recht-
zeitig ein. Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle nimmt 
an den Sitzungen der Unabhängigen Kommission als 
Protokollführer ohne Stimmrecht teil, soweit die Un -
abhängige Kommission nichts anderes beschließt.  
(2) Die Unabhängige Kommission für Anerken -
nungs leistungen tagt nicht-öffentlich.   
(3) Durch die Unabhängige Kommission für Aner -
ken nungsleistungen erfolgen keine Anhörungen der 
Antragstellenden. Eigene Recherchen führt die Un -
ab hängige Kommission nicht durch. Sofern der Be -
richterstatter jedoch grundlegende Fragen zu dem 
vor gelegten Fall hat, deren Beantwortung er als not-
wendig und maßgeblich im Hinblick auf  die Ge samt -
bewertung befindet, so leitet die Geschäftsstelle die -
se Fragen an die zuständige Ansprechperson oder 
kirch liche Institution weiter.  
(4) Die Unabhängige Kommission für Anerken -
nungs leistungen trifft ihre Entscheidungen grund-
sätzlich in Sitzungen. Sie ist beschlussfähig, wenn 
min destens fünf  ihrer Mitglieder anwesend sind. Die 
Unabhängige Kommission kann für grundsätzlich 
ge klärte Fallkonstellationen einstimmige Entschei -
dun gen durch mindestens drei Mitglieder in ihrer 
Ge schäftsordnung regeln. Sie trifft ihre Ent schei -
dungen durch Beschluss, wobei Einstimmigkeit an -
gestrebt wird. Ist Einstimmigkeit nicht erreichbar, 
werden die Entscheidungen mit einfacher Mehrheit 
getroffen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vor -
sitzende. Enthaltungen werden als nicht abgegebene 
Stimme gewertet.  
(5) Wenn alle Mitglieder der Unabhängigen Kom mis -
sion für Anerkennungsleistungen einverstanden sind, 
können Sitzungen auch als Telefon- oder Video kon -
ferenzen stattfinden; Beschlüsse sind unverzüglich 
zu dokumentieren.   
(6) Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen bestimmt für jeden zu 
be arbeitenden Antrag ein Mitglied als Bericht erstat -
ter.  
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(7) Die Mitglieder erhalten Einsicht in die Unter la -
gen.   
(8) Zur Organisation der Arbeit und zur Bestim -
mung der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 
kann sich die Unabhängige Kommission für An er -
kennungsleistungen eine Geschäftsordnung geben.   
5. Antragstellung 
(1) Personen, die angeben, als Minderjährige oder 
schutz- und hilfebedürftige Erwachsene sexuellen 
Miss brauch im Sinne dieser Ordnung im kirchlichen 
Kontext erlitten zu haben, können einen Antrag auf  
materielle Leistungen in Anerkennung des Leids 
und/oder Übernahme von Kosten für Therapie oder 
Paarberatung stellen.   
(2) Für die Entgegennahme von Anträgen auf  mate-
rielle Leistungen gemäß dieser Ordnung sind in aller 
Regel die Ansprechpersonen der betroffenen kirchli-
chen Institutionen, in dessen Dienst der Beschul dig -
te zum Tatzeitpunkt beschäftigt war, zuständig, die 
den Antragstellern, sofern von diesen gewünscht, 
auch Hilfestellung bei der Antragstellung leisten. Es 
sind die von der Deutschen Bischofskonferenz und 
der Unabhängigen Kommission für Anerken nungs -
leis tungen vorgesehenen Formulare zu verwenden. 
Die Richtigkeit aller Angaben ist an Eides statt zu 
ver sichern.  
(3) Der Antrag kann ausnahmsweise auch unmittel-
bar an die Unabhängige Kommission für Aner ken -
nungsleistungen übermittelt werden, wenn die ver-
antwortliche kirchliche Trägerinstitution nicht mehr 
existiert und es keinen Rechtsnachfolger gibt. Die 
Ge schäftsstelle der Unabhängigen Kommission ko -
ordiniert in diesem Fall die weitere Bearbeitung und 
Prüfung der Plausibilität. Sofern Anträge direkt an 
die Unabhängige Kommission gestellt werden und 
die verantwortliche kirchliche Institution noch exis -
tiert oder es einen Rechtsnachfolger gibt, leitet die 
Ge schäftsstelle diese an die zuständige kirchliche In -
stitution weiter.  
(4) Im Falle eines laufenden staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens soll die Bearbeitung des An -
trags solange ruhen, bis in Abstimmung mit den Er -
mittlungsbehörden eine Anhörung des Beschul dig -
ten im Rahmen der Plausibilitätsprüfung ohne Be -
einträchtigung der staatsanwaltlichen Ermittlungen 
möglich ist.   
6. Prüfung der Plausibilität 
(1) Die Ansprechpersonen prüfen mit der vom An -
trag betroffenen kirchlichen Institution die Plausi bili -

tät der von der antragstellenden Person erhobenen 
Be  schuldigungen. Die Plausibilität einer Tatschil de -
rung, beispielsweise zu Beschuldigtem, Tatort, Tat -
zeit und Tathergang, als Voraussetzung für den Er -
halt von materiellen Leistungen ist dann gegeben, 
wenn sie objektiven Tatsachen nicht widerspricht 
und im Übrigen bei Würdigung aller Umstände eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit 
spricht.  
(2) Einer Plausibitätsprüfung bedarf  es nicht, wenn 
die geschilderte Tat bereits durch ein kirchliches oder 
staatliches Strafverfahren rechtskräftig festgestellt 
wurde oder im Rahmen einer kirchlichen Vor unter -
su chung oder eines staatsanwaltschaftlichen Er mitt -
lungsverfahrens in objektiver Hinsicht tatbestandlich 
festgestellt wurde, aber aufgrund von Verfol gungs -
ver jährung eingestellt wurde.   
(3) Nach Abschluss der Plausbilitätsprüfung wird der 
originale und vollständige Antrag von den An sprech -
personen oder der kirchlichen Institution an die Ge -
schäftsstelle der Unabhängigen Kommission weiter-
geleitet. Dem Antrag ist ein Votum zur Plausibilität 
bei zufügen, das durch die Ansprechperson und die 
kirchliche Institution erstellt wurde.  
(4) Die Geschäftsstelle prüft die Angaben zur Plau -
si bilitätsprüfung. Sie prüft auch, ob die antragsstel-
lende Person bereits einen Antrag auf  Anerkennung 
des Leids gestellt hat. Liegen der Geschäftsstelle rele-
vante Informationen vor, die der Ansprechperson 
oder kirchlichen Institution offensichtlich nicht be -
kannt waren, übermittelt sie diese, soweit rechtlich 
zu lässig, an die kirchliche Institution. Die Ansprech -
person und die kirchliche Institution können auf  die-
ser Grundlage ihr Votum überarbeiten.   
(5) Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur 
Plausibilitätsprüfung stellt die Geschäftsstelle Rück -
fra gen an die den Antrag betreffende An sprech per -
son oder kirchliche Institution. In diesem Fall sollen 
diese innerhalb von vier Wochen ihre Angaben prä-
zisieren, vervollständigen oder dokumentieren, wa -
rum keine weiteren Angaben möglich sind. Der Vor -
gang wird durch die Geschäftsstelle dokumentiert.  
(6) Kommt die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 
An erkennungsleistungen zu dem Ergebnis, dass das 
Votum zur Plausibilität nicht nachvollziehbar ist, 
nimmt die Geschäftsstelle Kontakt zur Ansprech per -
son oder kirchlichen Institution auf  und übermittelt 
die Begründung. Die Ansprechperson oder kirchli-
che Institution können hierzu innerhalb von vier 
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Wo chen Stellung nehmen. Anschließend ist zwischen 
der kirchlichen Institution und dem Vorsitzenden 
der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs -
leis tungen eine gemeinsame Entscheidung über das 
Ergebnis der Plausibilitätsprüfung herbeizuführen. 
Sofern eine gemeinsame Entscheidung über das Er -
geb nis der Plausibilitätsprüfung nicht herbeigeführt 
werden kann, trifft die Unabhängige Kommission 
für Anerkennungsleistungen die Plausibilitäts ent -
schei dung in Gesamtsitzung gemäß Abschnitt 4 c 
(4).  
(7) Sofern die Plausibilität abschließend verneint wur -
de, erfolgt eine Information über diese Ent schei dung 
an die Ansprechperson und die kirchliche In sti tu -    
ti on. Diese wiederum informieren den Antrags stel -
ler. In diesem Fall endet die Befassung durch die Un -
abhängige Kommission für Anerkennungsleistungen 
und der Antrag wird bei der Geschäftsstelle gemäß 
Ab schnitt 14 verwahrt.   
(8) Sofern die Plausibilität bejaht wurde, ist gemäß 
Abschnitt 8 zu verfahren.  
7. Kriterien für die Leistungsbemessung im kon-
kreten Einzelfall 
Orientierungspunkte für die Höhe der materiellen 
Leis tung können insbesondere sein:  
•  die Häufigkeit des Missbrauchs, 
• das Alter des Betroffenen zum Zeitpunkt des Miss -
brauchs, 
• die Zeitspanne in Fällen fortgesetzten Missbrauchs,  
• die Anzahl der Täter, 
• die Art der Tat, 
• die Anwendung oder die Androhung von körperli-
cher Gewalt beim sexuellen Missbrauch,  
• der Einsatz von Alkohol, Drogen oder Waffen,  
• ein bestehendes Abhängigkeitsverhältnis und Kon -
trolle (zum Beispiel: Heim, Internat) zum Zeitpunkt 
der Tat,  
• die Ausnutzung der besonderen Hilfsbedürftigkeit 
des Betroffenen, 
• der Ort des Missbrauchs (zum Beispiel: sakraler 
Kontext), 
• die Art der körperlichen und seelischen Be ein träch -
tigungen sowie weitere Folgen für den Betroffenen,  
• die Ausnutzung eines besonderen Vertrauens ver -
hältnisses im kirchlichen Bereich,  
• das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat, 
• ein institutionelles Versagen durch kirchliche Ver -
ant wortungsträger, sofern es ursächlich oder mitur-
sächlich für den Missbrauch war oder diesen begün-
stigt oder nicht verhindert hat.  

8. Festsetzung der Leistungshöhe bei Leistun -
gen in Anerkennung des Leids  
(1) Die Leistungshöhe im Einzelfall wird durch die 
Un abhängige Kommission für Anerkennungs leis tun -
gen auf  der Grundlage des von der Deutschen Bi -
schofs konferenz beschlossenen finanziellen Zah -
lungs  rahmens, der sich am oberen Bereich der durch 
staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen zuer -
kann ten Schmerzensgelder orientiert, festgelegt. 
Die ser Zahlungsrahmen sieht Leistungen bis 50.000 
Euro vor.  
(2) Die Leistungen werden grundsätzlich als Ein mal -
zahlungen ausgezahlt. Dabei kann in begründeten 
Ein zelfällen auch eine Leistungsauszahlung in mo -
nat lichen oder jährlichen Raten erfolgen, wenn dies 
aus bestätigter therapeutischer Sicht im Interesse des 
Betroffenen angezeigt ist oder der Betroffene dies 
wünscht. Eine zusätzlich beantragte Erstattung von 
Kosten für Therapie und/oder Paarberatung bleibt 
da von unberührt.   
(3) In Ausnahmen können in besonders schweren 
Här tefällen höhere Leistungen oder anderweitige 
Un terstützungen durch die Unabhängige Kom mis -
sion für Anerkennungsleistungen mit Zustimmung 
der kirchlichen Institution festgelegt werden.  
9. Übernahme von Kosten für Therapie und 
Paar beratung  
(1) Die Prüfung der Voraussetzungen einer Kosten -
erstattung, die Leistungsfestsetzung und Auszahlung 
der Kosten für Therapie und Paarberatung erfolgt 
un mittelbar und selbstständig durch die betroffene 
kirchliche Institution.  
(2) Auf  der Grundlage eines von einem approbierten 
Psychotherapeuten vorgelegten Behandlungsplans 
werden Behandlungskosten (max. 50 Sitzungen) bis 
zur Höhe des Stundensatzes erstattet, der bei einer 
verhaltenstherapeutischen Behandlung entsprechend 
der Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) 
gezahlt wird, sofern die Krankenkasse oder ein ande-
rer Kostenträger diese nicht übernimmt. Die Psycho -
therapeuten können eine Kostenübernahmezusage 
er  halten. Gegen Vorlage der von Psychotherapeut 
und Patient abgezeichneten Rechnung werden die 
Kos  ten erstattet.   
(3) Auf  der Grundlage des von einem Paarberater, 
der Psychologe oder Psychotherapeut sein muss, 
vor gelegten Behandlungsplans werden 25 Sitzungen 
für einen Stundensatz in Höhe von max. 125 Euro 
übernommen. Der Paarberater kann eine Kosten -
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über nahmezusage erhalten. Gegen Vorlage der von 
dem Paarberater und den Klienten abgezeichneten 
Rech nung werden die Kosten erstattet.   
(4) Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche 
Bischofskonferenz – vorerst bis zum 31. Dezember 
2023 – am Ergänzenden Hilfesystem (EHS) für Be -
trof fene sexuellen Missbrauchs, durch das Betrof fe -
ne Unterstützung und Linderung von Folge wirkun -
gen erhalten können, wenn Leistungen nicht von be -
stehenden Hilfesystemen übernommen werden. Die 
An träge sind über die Geschäftsstelle des Fonds Se -
xueller Missbrauch zu stellen.   
10. Antragstellung bei abgeschlossenen Verfah -
ren zur Anerkennung des Leids  
(1) Auch Personen, die bereits vor dem 1. Januar 
2021 Leistungen in Anerkennung des Leids erhalten 
haben, sind antragsberechtigt. Die Anträge sind mit 
dem dafür vorgesehenen Formular in der Regel bei 
den Ansprechpersonen der zuständigen kirchlichen 
Institution zu stellen.  
(2) In aller Regel verzichtet die kirchliche Institution 
zu gunsten des Betroffenen auf  eine erneute Prüfung 
der Plausibilität. Sofern nach Einschätzung der 
kirch lichen Institution eine erneute Prüfung der 
Plau sibilität notwendig ist, sollen die zu erhebenden 
In formationen möglichst durch Auswertung der 
bestehenden Akten eingeholt werden. Auf  erneute 
Ge spräche mit dem Betroffenen sowie alle Hand lun -
gen, die eine Retraumatisierung herbeiführen kön-
nen, ist nach Möglichkeit zu verzichten.   
(3) Die kirchliche Institution bestätigt anschließend 
das bereits durchgeführte Verfahren zur Aner ken -
nung des Leids, vermerkt die Höhe der bereits aus-
gezahlten Leistungen an den Betroffenen und leitet 
den Antrag nebst dem Votum über die ggf. durchge-
führte Plausibilitätsprüfung an die Geschäftsstelle 
der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs -
leis tungen weiter.   
(4) Die Unabhängige Kommission für Anerken -
nungs leistungen bestimmt die neue Leistungshöhe 
un ter Berücksichtigung der ergangenen Empfehlung 
der Zentralen Koordinierungsstelle im bis zum 31. 
De zember 2020 gültigen Verfahren zur Anerken nung 
des Leids.  
(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch 
eine kirchliche Institution oder den Beschuldigten 
werden auf  die festgelegte materielle Leistung ange-
rechnet. Dies gilt nicht für Zahlungen im Zu sam -
men hang mit einer Therapie wegen des durch einen 

sexuellen Missbrauch verursachten Leids.  
11. Leistungsinformation und Auszahlung  
(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der 
kirchlichen Institutionen in Anerkennung des erlitte-
nen Leids ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.   
(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige 
kirchliche Institution sowie die zuständige An sprech -
person schriftlich über die festgelegte Leistungshöhe.   
(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellen-
de Person anschließend schriftlich über die festgeleg-
te Leistungshöhe und weist auf  die Freiwilligkeit der 
Leistung nach Absatz 1 hin.   
(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die 
Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für 
An erkennungsleistungen. Die kirchliche Institution 
stellt die notwendigen finanziellen Mittel zur Ver fü -
gung.   
12. Widerspruch, erneute Befassung und Vor -
bringen neuer Informationen  
(1) Gegen die Festsetzung der Leistungshöhe der 
Un ab hängigen Kommission für Anerkennungs leis -
tun gen nach Abschnitt 8 können die Betroffenen 
ein malig schriftlich über die Ansprechpersonen oder 
die zuständige kirchliche Institution (beide im Fol -
gen den „jeweilige Stelle“) Widerspruch einlegen. Der 
Widerspruch bedarf  keiner Begründung. Für die 
Ein legung des Widerspruchs gilt eine Frist von 12 
Mo naten ab Bekanntgabe der Leistungsentscheidung 
durch die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kom -
mission für Anerkennungsleistungen gem. Abschnitt 
11 Absatz 3. Für bereits abgeschlossene Verfahren 
gilt eine Frist bis zum 31. März 2024.  
Über den Widerspruch entscheidet die Unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen. Richtet 
sich der Widerspruch gegen eine Kammerent schei -
dung, so wird eine andere Kammer mit der Ent schei -
dung über den Widerspruch befasst; die Zuständig -
keit der verschiedenen Kammern ist in der Ge -
schäfts ordnung der UKA zu regeln. Ist der Bericht -
er statter der angefochtenen Entscheidung auch Mit -
glied der zur Entscheidung über den Widerspruch 
berufenen Kammer, so bearbeitet den Widerspruch 
ein anderer Berichterstatter. Im Fall der Anfechtung 
einer Entscheidung des Plenums bearbeitet den Wi -
derspruch ein anderer Berichterstatter als in der an -
ge fochtenen Ausgangsentscheidung. Für das Ver fah -
ren ist ggf. gemäß den Bestimmungen in den Ab -
schnitten 4c, 6 bis 9 zu verfahren.  
Wollen Betroffene ihren Widerspruch begründen, 
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können sie zugleich mit Einlegen des Widerspruchs 
formlos einen Antrag auf  Einsicht in die dem UKA-
Berichterstatter zur Vorbereitung seines Berichts für 
die Sitzung, in der die angefochtene Entscheidung 
gefallen ist, zur Verfügung stehende Akte stellen. Die 
Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen stellt die Papierakte unter 
Wahrung der schutzwürdigen Rechte Dritter zum 
Zweck der Akteneinsicht der jeweiligen Stelle zur 
Ver fügung, über die der Antrag auf  Akteneinsicht 
gestellt wurde. Die Einsicht des Betroffenen in die 
Papierakte erfolgt bei der jeweiligen Stelle in An we -
senheit einer von der jeweiligen Stelle hierfür vorge-
sehenen Person.   
Der Widerspruch kann innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab dem Datum der Einsichtnahme in die 
angeforderte Papierakte begründet werden. Er wird 
über die jeweilige Stelle an die Unabhängige Kom -
mis sion für Anerkennungsleistungen übermittelt.  
Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende 
Person, die kirchliche Institution sowie die jeweilige 
Stelle über die Widerspruchsentscheidung.  
(2) Unabhängig von dem Widerspruchsrecht gemäß 
Ab satz 1 steht es den Betroffenen frei, über die An -
sprechpersonen oder zuständige kirchliche Institu -
tion den Antrag nach Abschluss des Verfahrens mit 
neuen Informationen der Unabhängigen Kommis -
sion für Anerkennungsleistungen zur erneuten Prü -
fung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern notwen-
dig, gemäß den Bestimmungen in den Abschnitten 6 
bis 9 zu verfahren. Über das Ergebnis der Prüfung 
wird der Betroffene unterrichtet.  
13. Berichtswesen  
Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen jährlich einen schriftlichen 
Tätigkeitsbericht. Der Bericht wird veröffentlicht.    
14. Datenschutz und Aufbewahrung  
(1) Soweit diese Ordnung auf  personenbezogene 
Da ten einschließlich deren Verarbeitung anzuwen-
den ist, geht sie den Vorschriften des Gesetzes über 
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der An -
ordnung über die Sicherung und Nutzung der Ar chi -
ve der katholischen Kirche (Kirchliche Archiv ord -
nung – KAO) vor, sofern sie deren Datenschutz -
niveau nicht unterschreitet. Im Übrigen gelten das 

KDG, die zu seiner Durchführung erlassene Ord -
nung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivord -
nung (KAO).   
(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen 
aus Anträgen auf  Anerkennung des Leids dürfen nur 
verarbeitet werden, sofern die Betroffenen jeweils 
ihre schriftliche Einwilligung in die Verarbeitung per-
sonenbezogener und besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke der Antrags bear -
bei tung und der Erfüllung der Aufgaben der Un ab -
hängigen Kommission für Anerkennungsleistungen 
ausdrücklich erteilt haben.   
15. Inkraftsetzung  
Die Bestimmungen dieser Ordnung treten zum 1. 
März 2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die Bestim -
mungen der Ordnung für das Verfahren zur Aner -
kennung des Leids vom 12. Dezember 2020 (KA 
2021 Nr. 2) außer Kraft.  
 
Trier, den 17. Februar 2023  
(Siegel) 
 
 
 
Bischof  von Trier 
 
   
1  „Sexueller  Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard 
Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, State -
ment zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch an Min -
der jährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche 
Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofs kon fe -
renz“ am 25. September 2018 in Fulda.  
2  Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich 
in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. 
Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein.  
3  Wer eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Per -
son, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem 
Haus stand angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Ge -
walt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). (StGB § 225 
Abs. 1)  
4  Papst Johannes Paul II., Motu proprio Sacramentorum sancti-
tatis tutela (SST) vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben 
angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als 
Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. (Diese 
Nor men werden zitiert unter Nennung des entsprechenden Arti -
kels und unter Zufügung des Kürzels für das Bezugsdokument: 
SST.) 
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A. Beschlüsse der Bundeskommission  
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom -
mission des Deutschen Caritasverbandes hat auf  ih -
rer Sitzung am 20. Oktober 2022 die nachfolgenden 
Beschlüsse gefasst:   
Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst   
I. Änderungen in Anlage 33 zu den AVR  
1. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird die 
An merkung Nr. 1 der Anmerkungen zu den Tätig -
keitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 neu 
gefasst:  
„a) 1Mitarbeiter, denen entsprechende Tätigkeiten als 
Praxisanleiter in der Ausbildung von Erziehern, von 
Kin derpflegern, von Sozialassistenten, von Heiler zie -
 hungspflegern oder von Heilerziehungspflegehelfern 
übertragen sind und die die übertragene Tätigkeit mit 
einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent 
an ihrer Gesamttätigkeit ausüben, erhalten ab dem 1. 
Ja nuar 2023 für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zu -
lage in Höhe von 70 Euro monatlich. 2Die Zulage 
wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter 
einen Anspruch auf  Dienstbezüge oder Fortzahlung 
der Dienstbezüge (§ 10 AT, Abschnitt XII Absätze a) 
und b) der Anlage 1, § 2 der Anlage 14, § 2 Abs. 3 
Satz 1 der Anlage 33, § 16 der Anlage 33) haben.  
b) 1Mitarbeiter nach Absatz a) Satz 1, die an mindes -
tens einem Tag zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 
31. Dezember 2022 Anspruch auf  Dienstbezüge ha -
ben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 490 
Euro, die spätestens bis zum 31. März 2023 ausge-
zahlt wird. 2§ 12a der Anlage 33 findet Anwendung. 
3Der Anspruch nach Satz 1 vermindert sich um ein 
Sechstel für jeden Kalendermonat im Zeitraum Juli 
bis Dezember 2022, in dem der Mitarbeiter nicht 
min destens an einem Tag Anspruch auf  Dienst be -
züge hat und Anspruch auf  die Praxisanleiterzulage 
gehabt hätte. 4Anspruch auf  Dienstbezüge im Sinne 
des Satzes 3 sind hier auch der Anspruch auf  Ent -
gelt fortzahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Ab -
schnitt XII Absätze a) und b) der Anlage 1, in § 2 der 
Anlage 14, in § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33 und in 
§ 16 der Anlage 33 genannten Ereignisse sowie der 
An spruch auf  Krankengeldzuschuss aus Abschnitt 
XII Absatz c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser 
we gen der Höhe der Barleistungen des Sozial ver si -
cherers nicht gezahlt wird. 5Einem Anspruch auf  

Nr. 70 
Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes vom 20. Oktober 2022 

Dienst bezüge gleichgestellt ist der Bezug von Kran -
ken geld nach § 45 SGB V oder entsprechender ge -
setz licher Leistungen und Leistungen nach §§ 18 bis 
20 MuSchG oder § 24i SGB V.“  
2. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR werden 
die Entgeltgruppen wie folgt ergänzt: 
Die Entgeltgruppen S 7, S 8a, S 8b, S 9, S 10, S 11a, 
S 13, S 15 Fallgruppen 8 bis 12, S 16 Fallgruppen 5 
bis 10, S 17 Fallgruppen 4 und 10 bis 13, S 18 Fall -
grup pen 5 bis 7 werden jeweils um die Hochziffer 
(An merkung) 1 ergänzt.   
3. In Anlage 33 zu den AVR wird folgender § 12b er -
gänzt: 

„§ 12b Einmalzahlung 2022 
1Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in einer der Ent -
geltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind und die 
an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Juli 2022 
und dem 31. Dezember 2022 Anspruch auf  Dienst -
bezüge haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe 
von 910 Euro. 2Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die 
in Entgeltgruppe S 11b, S 12 Ziffer 1, S 14, oder S 15 
Ziffer 7 eingruppiert sind und die an mindestens ei -
nem Tag zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 31. De -
zember 2022 Anspruch auf  Dienstbezüge haben, er -
halten eine Einmalzahlung in Höhe von 1.240 Euro.  
3§ 12a der Anlage 33 findet Anwendung. 4Der An -
spruch nach Sätzen 1 und 2 vermindert sich um ein 
Sechstel für jeden Kalendermonat im Zeitraum Juli 
bis Dezember 2022, in dem der Mitarbeiter nicht 
min destens an einem Tag Anspruch auf  Dienst be -
züge hat. 5Anspruch auf  Dienstbezüge im Sinne des 
Satzes 4 sind hier auch der Anspruch auf  Entgelt -
fort zahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt 
XII Absätze a) und b) der Anlage 1, in § 2 der Anlage 
14, in § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33 und in § 16 der 
Anlage 33 genannten Ereignisse sowie der Anspruch 
auf  Krankengeldzuschuss aus Abschnitt XII Absatz 
c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser wegen der 
Hö he der Barleistungen des Sozialversicherers nicht 
gezahlt wird. 6Einem Anspruch auf  Dienstbezüge 
gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach     
§ 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leis -
tungen und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG 
oder § 24i SGB V. 7Die Auszahlung erfolgt spätes -
tens bis zum 31. März 2023.“  
4. In § 11 der Anlage 33 zu den AVR wird nach Ab -
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satz 4 folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 
„(5) 1Mitarbeiter, die in einer der Entgeltgruppen S 2 
bis S 11a eingruppiert sind, erhalten ab dem 1. Januar 
2023 eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130 
Euro. 2Mitarbeiter, die in den Entgeltgruppe S 11b,  
S 12 bei Tätigkeiten der Ziffer 1, S 14, oder S 15 bei 
Tätigkeiten der Ziffer 7 eingruppiert sind, erhalten 
ab dem 1. Januar 2023 eine monatliche SuE-Zulage 
in Höhe von 180 Euro. 3Die Zulage wird nur für 
Zeit räume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen An -
spruch auf  Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
ha ben.“  
5. In Anlage 33 zu den AVR wird folgender § 19a 
ergänzt: 

„§ 19a Regenerationstage 2022 
1Mitarbeiter, die nach Anhang B der Anlage 33 ein-
gruppiert sind, haben im Kalenderjahr 2022 bei Ver -
teilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf  fünf  Tage 
in der Kalenderwoche Anspruch auf  zwei Arbeits ta -
ge Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
(Dienstbezüge) und der in Monatsbeträgen festge-
legten Zulagen (Regenerationstage). 2Wird die wö -
chentliche Arbeitszeit an weniger als fünf  Tagen in 
der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch 
auf  die Regenerationstage entsprechend. 3Maßgeb -
lich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jewei-
ligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeitraum zwi-
schen der Antragstellung und dem gewährten Rege -
ne rationstag die Verteilung der wöchentlichen Ar -
beits zeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch 
auf  die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt 
bei den Berechnungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein 
Bruchteil, der mindestens einen halben Regenera ti -
ons tag ergibt, wird er auf  einen vollen Rege nera ti -
ons tag aufgerundet; Bruchteile von weniger als ei -
nem halben Regenerationstag bleiben unberücksich-
tigt. 6Die Regenerationstage für das Kalenderjahr 
2022 verfallen spätestens am 30. September 2023.   
Anmerkung zu Satz 1:  
1Der Anspruch reduziert sich auf  einen Rege nera ti -
onstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für mindes -
tens vier Kalendermonate Anspruch auf  Entgelt be -
standen hat. 2Anspruch auf  Entgelt im Sinne des 
Satz 1 sind hier auch der Anspruch auf  Entgeltfort -
zahlung (§ 10 AT, Abschnitt XII Absätze a) und b) 
der Anlage 1, § 2 der Anlage 14, § 2 Abs. 3 Satz 1 der 
Anlage 33, § 16 der Anlage 33) und der Anspruch auf  
Krankengeldzuschuss, auch wenn dieser wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversiche rungs trä -
gers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf  Ent -

gelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld 
nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher 
Leis tungen, Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzar bei -
ter geld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG 
oder nach § 24i SGB V.  
Anmerkung zu § 19a:  
Bei den Regenerationstagen handelt es sich nicht um 
Urlaubs-/Zusatzurlaubstage.“  
6. In Anlage 33 zu den AVR wird folgender § 19 er -
gänzt:  

„§ 19 Regenerationstage/Umwandlungstage  
(1) 1Mitarbeiter, die nach Anhang B der Anlage 33 
ein gruppiert sind, haben ab dem Kalenderjahr 2023 
bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf   
fünf  Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf  zwei 
Ar beitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Ent gelts (Dienstbezüge) und der in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen (Regenerationstage). 2Wird die 
wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf  Tagen 
in der Woche erbracht, vermindert sich der An spruch 
auf  die Regenerationstage entsprechend. 3Maß geb -
lich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jewei-
ligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeitraum zwi-
schen der Antragstellung und dem gewährten Re ge -
nerationstag die Verteilung der wöchentlichen Ar -
beits zeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch 
auf  die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt 
bei den Berechnungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein 
Bruchteil, der mindestens einen halben Regenera ti -
onstag ergibt, wird er auf  einen vollen Rege nerati -
ons tag aufgerundet; Bruchteile von weniger als ei -
nem halben Regenerationstag bleiben unberücksich-
tigt.   
Anmerkung zu Satz 1:   
1Der Anspruch reduziert sich auf  einen Rege nera -
tionstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für min -
des tens vier Kalendermonate Anspruch auf  Entgelt 
bestanden hat. 2Anspruch auf  Entgelt im Sinne des 
Satz 1 sind hier auch der Anspruch auf  Entgelt fort -
zahlung (§ 10 AT, Abschnitt XII Absätze a) und b) 
der Anlage 1, § 2 der Anlage 14, § 2 Abs. 3 Satz 1 der 
Anlage 33, § 16 der Anlage 33) und der Anspruch auf  
Krankengeldzuschuss, auch wenn dieser wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversiche rungs trä -
gers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf  Ent -
gelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld 
nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher 
Leistungen, Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzar bei -
ter geld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG 
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oder nach § 24i SGB V.  
(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenera tions -
tage sind die Wünsche des Mitarbeiters zu berück-
sichtigen, sofern dem keine dringenden dienstli-
chen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der 
Mit arbeiter hat den/die Regenerationstag/e spätes -
tens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt 
der Gewährung in Textform gegenüber dem Dienst -
geber geltend zu machen. 3Der Dienstgeber ent-
scheidet über die Gewährung der Regenerationstage 
bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies 
dem Mitarbeiter in Textform mit. 4Im gegenseitigen 
Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuel-
len dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abwei-
chend von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige 
Gewährung von Regenerationstagen möglich. 5Re ge -
nerationstage, für die im laufenden Kalenderjahr kei -
ne Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 
6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, 
die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher 
Grün de im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt 
wor den sind, spätestens am 30. September des Fol -
gejahres.   
(3) 1Mitarbeiter, die Anspruch auf  eine monatliche 
SuE-Zulage gemäß § 11 Abs. 5 haben, können bis 
zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres in 
Textform geltend machen, statt der ihnen zustehen-
den SuE-Zulage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
(Dienstbezüge) und der in Monatsbeträgen festge-
legten Zulagen in Anspruch zu nehmen (Um wand -
lungstage).2Mitarbeiter, die erstmalig einen Anspruch 
auf  eine SuE-Zulage gemäß § 11 Abs. 5 erwerben, 
können nach Ablauf  von drei Kalendermonaten 
nach Aufnahme des Dienstverhältnisses (Neube grün -
dung des Dienstverhältnisses oder Tätigkeits wech sel) 
die Geltendmachung der Umwand lungs ta ge für das 
laufende Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zulage 
wird jeweils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung ge -
kürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem indi-
viduell ermittelten Stundenentgelt bezogen auf  die 
an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. be -
trieblich festgelegten Arbeitsstunden. 5Besteht zum 
Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. kei -
ne betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an 
dem Umwandlungstag zu leistende Arbeitszeit da -
durch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich verein-
barte regelmäßige durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu tei-
len ist, die der Mitarbeiter in der Woche zu leisten 

hat, in der der Umwandlungstag liegt. 6Der Mitar -
beiter hat den/die Umwandlungstag/e spätestens 
vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der 
Ge währung in Textform gegenüber dem Dienst -
geber geltend zu machen. 7Der Dienstgeber ent-
scheidet über die Gewährung der Umwandlungstage 
bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies 
der/dem Beschäftigten in Textform mit. 8Bei der 
Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die 
Wünsche des Mitarbeiters zu berücksichtigen, sofern 
dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen 
Gründe entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einver -
neh men ist unter Berücksichtigung der aktuellen 
dienst lichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend 
von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Ge -
wäh rung von Umwandlungstagen möglich. 10Eine 
im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden Kalen der -
jahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-
Zulage wirkt längstens bis zum Ende des laufenden 
Kalenderjahres.   
Anmerkung zu Abs. 3 Satz 1: 
Eine Umwandlung der SuE-Zulage ist erstmals für 
das Jahr 2024 möglich.  
Anmerkung zu Abs. 3 Satz 4: 
Zur Ermittlung des auf  eine Stunde entfallenden 
An teils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Ent -
geltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit zu teilen.  
Anmerkung zu § 19:  
Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen 
han delt es sich nicht um Urlaubs-/Zusatzur laubs ta -
ge.“  

II. Änderungen in Anlage 1 zu den AVR   
1. Abschnitt VIIa der Anlage 1 zu den AVR wird 
mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wie folgt neu ge -
fasst: 

„VIIa Wohn- und Werkstattzulage 
(a) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 3 bis 9 sowie 
Mitarbeiter, die aufgrund eines Bewährungsauf stie -
ges aus Vergütungsgruppe 3 in Vergütungsgruppe 2 
eingruppiert sind und Mitarbeiter in den Ent gelt -
gruppen S 2 bis S 18 der Anlage 33, erhalten für die 
Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform 
(insbesondere stationäre Einrichtungen, Wohngrup -
pen für Menschen mit Behinderung im Sinne von 
SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in der am -
bu lant unterstützten Einzel- oder Gruppen betreu -
ung, wenn diese als Präsenzleistung durchgängig für 
24 Stunden täglich erfolgt, oder in der Heim er zie -
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hung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 
100 Euro monatlich, wenn dort ein überwiegender 
Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstüt -
zungs- oder Betreuungsbedarf  untergebracht ist bzw. 
betreut wird. 2Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter 
in der Pflege, Betreuung, Erziehung oder heilpäd-
agogisch-therapeutischen Behandlung tätig sind. 
3Überwiegt der Teil der Menschen mit durchgängi-
gem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf  nicht, 
be trägt die Zulage 50 Euro monatlich.  
b) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 3 bis 9 sowie 
Mit arbeiter, die aufgrund eines Bewährungsauf stie -
ges aus Vergütungsgruppe 3 in Vergütungsgruppe 2 
eingruppiert sind und Mitarbeiter in den Entgelt -
grup pen S 2 bis S 18 der Anlage 33 
1. in Ausbildungs- oder Berufsbildungsstätten oder 
Berufsförderungswerkstätten 
2. oder in Werkstätten für Menschen mit Be hin de -
rung 
erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit in der berufli-
chen Anleitung/Ausbildung oder im begleitenden 
so zialen Dienst eine monatliche Zulage von 65 Euro. 
2Die Zulage erhalten auch Mitarbeiter in Versor -
gungs betrieben für die Dauer ihrer Tätigkeit, wenn 
sie in der beruflichen Anleitung/Ausbildung von 
Men schen mit Behinderungen tätig sind.  
(c) 1Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für 
die Dienstbezüge (Vergütung, Urlaubsvergütung, 
Kran ken bezüge) zustehen. 2Sie ist bei der Bemes -
sung der Zuwendungen im Todesfall (Abschnitt XV 
der Anlage 1) und des Übergangsgeldes (Anlage 15) 
zu berücksichtigen.  
2. In Anlage 1 zu den AVR wird ein neuer Abschnitt 
VIIb eingefügt:  

„VIIb Einmalzahlung Wohn-  
und Werkstattzulage 

1Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Absätze a) und b) 
der Anlage 1, die an mindestens einem Tag zwischen 
dem 1. Juli 2022 und dem 31. Dezember 2022 An -
spruch auf  Dienstbezüge haben, erhalten eine Ein -
malzahlung, die spätestens bis zum 31. März 2023 
ausgezahlt wird. 2Die Einmalzahlung beträgt für 
a) Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa  
Absatz a) Satz 1 der Anlage 1  270 Euro  
b) Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Ab- 
satz a) Satz 3 der Anlage 1              135 Euro  
c) Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Ab- 
satz b) der Anlage 1                         170 Euro.                  
3Abschnitt IIa der Anlage 1 sowie § 12a der Anlage 
33 finden Anwendung. 4Der Anspruch nach Sätzen 

1 und 2 vermindert sich um ein Sechstel für jeden 
Ka lendermonat im Zeitraum Juli bis Dezember 
2022, in dem der Mitarbeiter nicht mindestens an ei -
nem Tag Anspruch auf  Dienstbezüge hat. 5An -
spruch auf  Dienstbezüge im Sinne des Satzes 4 sind 
hier auch der Anspruch auf  Entgeltfortzahlung aus 
Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absätze a) 
und b) der Anlage 1, in § 3 Absatz 2 Satz 2 der An -
lage 5, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 2 Abs. 3 Satz 
1 der Anlage 33 und in § 16 der Anlage 33 genannten 
Ereignisse sowie der Anspruch auf  Kranken geld zu -
schuss aus Abschnitt XII Absatz c Satz 1 der Anlage 
1, auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleis tun -
gen des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 6Ei -
nem Anspruch auf  Dienstbezüge gleichgestellt ist 
der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 
entsprechender gesetzlicher Leistungen und der 
Bezug von Leistungen nach §§ 18-20 MuSchG oder 
§ 24i SGB V.“  

III. Inkrafttreten 
Die Änderungen treten zum 20. Oktober 2022 in 
Kraft. 
 

Teil II: Eingruppierung von Betreuungs-
kräften / Anlage 22 zu den AVR   

I. Eingruppierung von Betreuungskräften   
1. In Anlage 2 zu den AVR werden die Ziffern 18 
und 19 der Vergütungsgruppe 10 wie folgt neu ge -
fasst: 
„18 Betreuungskräfte in der ambulanten Pflege mit 
Tätigkeiten zur Unterstützung im Alltag, soweit sie 
im Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeiten 
in einem Umfang von mindestens 25 Prozent ihrer 
vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherin -
nen und Beziehern von Pflegeleistungen tagesstruk-
turierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig 
werden 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150“  
„19Betreuungskräfte mit Tätigkeiten in der Betreu -
ung und Aktivierung in stationären Pflege einrich tun -
gen, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuüben-
den Tätigkeiten in einem Umfang von mindestens 25 
Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam 
mit Bezieherinnen und Beziehern von Pflege leistun -
gen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder 
pflegend tätig werden 144, 145, 146, 147, 148, 
149,150“  
2. In der Anlage 2 zu den AVR werden den Anmer -
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver gütungs -
gruppen 1 bis 12 die neuen Hochziffern 148, 149, 
150, 151 hinzugefügt: 
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„148Abweichend von Abschnitt III § 1 Absatz a) der 
An la ge 1 ist für Betreuungskräfte in Vergütungs -
grup pe 10 Ziffern 18 und 19 die Stufe 4 Einstiegs -
stufe.  
149Das Tätigkeitsmerkmal wird z.B. erfüllt von Be -
treu ungskräften in Angeboten nach § 45a SGB XI 
oder Betreuungskräften in Pflegeeinrichtungen i. S. 
d. § 43b SGB XI. Das Tätigkeitsmerkmal ist auch 
erfüllt bei Mitarbeitern in der Verwaltung, Haus tech -
nik, Küche, hauswirtschaftlichen Versorgung, Ge -
bäu dereinigung, Empfangs- und Sicherheitsdienst, 
Garten- und Geländepflege, Wäscherei sowie Logis -
tik, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuüben-
den Tätigkeiten in einem Umfang von mindestens 25 
Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam 
mit Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleis tun -
gen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder 
pflegend tätig werden.  
150Mitarbeiter die im Rahmen der von ihnen auszu-
übenden Tätigkeiten in einem Umfang von minde-
stens 25 Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit ge -
meinsam mit Bezieherinnen und Beziehern von Pfle -
geleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreu-
end oder pflegend tätig werden, erhalten ab 1. No -
vember 2022 eine Zulage in Höhe von monatlich 
120 Euro. Die Zulage ist bis zum 31. Dezember 2024 
befristet.  
151Soweit Mitarbeiter in dieser Ziffer im Rahmen der 
von ihnen auszuübenden Tätigkeiten in einem Um -
fang von mindestens 25 Prozent ihrer vereinbarten 
Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherinnen und Be zie -
hern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, akti-
vierend, betreuend oder pflegend tätig werden, er -
folgt die Eingruppierung in Vergütungsgruppe 10 
Ziffer 18 oder 19.“  
3. In der Anlage 2 zu den AVR wird die Hochziffer 
145 wie folgt neu gefasst:  
145 1Die Bestimmungen der Anlage 1 Abschnitt V 
fin den keine Anwendung. 2Für Betreuungskräfte, auf  
die am 31. Dezember 2018 die Bestimmungen der 
An lage 1 Abschnitt V Anwendung finden, verbleibt 
es bei dieser Anwendung. 3Für Mitarbeiter, auf  die 
am 31. Oktober 2022 die Bestimmungen der Anlage 
1 Abschnitt V Anwendung finden, verbleibt es bei 
die ser Anwendung.  
4. In der Anlage 2 zu den AVR wird die Befristung 
in der Anmerkung mit der Hochziffer 146 wie folgt 
geändert: 
„146Diese Eingruppierung tritt [in der neuen Fas -
sung] zum 1. November 2022 in Kraft und ist bis 

zum 31. Dezember 2024 befristet.“  
5. In der Anlage 2 zu den AVR wird die Anmerkung 
mit der Hochziffer 147 wie folgt geändert: 
„147Für Betreuungskräfte, die am 31. Dezember 
2018 bzw. am 31. Oktober 2022 höher eingruppiert 
sind, verbleibt es bei der höheren Eingruppierung.“   
6. In der Anlage 2 zu den AVR wird in der Ver gü -
tungsgruppe 11 Ziffer 1 die Anmerkung mit der 
Hoch ziffer 151 hinzugefügt:  
„1Hauswirtschaftliche, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Hilfskräfte sowie Reinigungskräfte151“   
7. In der Anlage 2 zu den AVR wird in die An mer -
kung mit der Hochziffer 150 bei folgenden Tä tig -
keitsmerkmalen hinzugefügt:  
Vergütungsgruppe 9a Ziffer 2a 
Vergütungsgruppe 9a Ziffer 2b 
Vergütungsgruppe 9a Ziffer 4a 
Vergütungsgruppe 9a Ziffer 4b 
Vergütungsgruppe 9a Ziffer 8  
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 1 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 2 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 3 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 8 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 9 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 13 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 17a 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 23 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 24 
Vergütungsgruppe 9 Ziffer 38  
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 1 
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 2 
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 6 
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 6a 
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 7 
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 9 
Vergütungsgruppe 10 Ziffer 17  
8. Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in 
Kraft.  

II. Anlage 22 zu den AVR   
1. Änderungen in Anlage 22 zu den AVR   
In der Anlage 22 zu den AVR wird der folgende neue 
§ 6 eingefügt:  

„§ 6 Überleitungsregelung für  
Mitarbeiter nach Anlage 22 

1Die Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in ei -
nem Dienstverhältnis stehen, das am 1. Januar 2023 
fortbesteht und die am 31. Dezember 2022 nach An -
lage 22 vergütet werden, sind zum 1. Januar 2023 der 
Vergütungsgruppe nach Anlage 2 zugeordnet, in die 
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sie gemäß Abschnitt I der Anlage 1 eingruppiert 
sind. 2Die bisher ab Beginn des Dienstverhältnisses 
zurückgelegte Zeit wird vollumfänglich auf  die Stu -
fen zuordnung gemäß § 1 Abschnitt III A der Anlage 
1 angerechnet. 3Die Stufenzuordnung erfolgt unter 
Bei behaltung der bisher zurückgelegten Zeit. 4Soweit 
vorstehend keine abweichenden Regelungen vorge-
sehen sind, finden die AVR Anwendung.“  
2. Inkrafttreten  
Die Änderungen treten zum 1. November 2022 in 
Kraft. 
 
Teil III: Korrekturen zum Ärztebeschluss 2022  

I. § 4 Abs. 4 der Anlage 30 zu den AVR (Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen sowie an Wochenenden) wird 
wie folgt geändert: 
1. Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: „Die Ar beits -
leistung an einem Wochenende wird jeweils dem Ka -
lendermonat zugeordnet, in dem sie begonnen hat.“  
2. Satz 6 wird wie folgt neu gefasst: „Dies gilt nicht 
für Arbeitsleistungen, die an dem ersten weiteren 
Wo chenende im Kalendervierteljahr (Satz 2) er bracht 
worden sind.“  
3. Satz 8 wird wie folgt neu gefasst: „Jedenfalls ein 
freies Wochenende pro Kalendermonat ist zu ge -
währ leisten.“  
4. Nach Satz 8 wird folgender neuer Satz 9 angefügt: 
„Gewährte freie Wochenenden werden jeweils dem 
Kalendermonat ihres Beginns zugeordnet.“  
II. § 6 Abs. 12 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt 
neu gefasst: 
„(12) 1Bei vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärz -
ten, die sowohl Bereitschaftsdienst als auch Rufbe -
reit schaft leisten, gilt, dass diese im Kalendermonat  
bei einem Bereitschaftsdienst höchstens noch zu 
zehn Rufbereitschaften,  
bei zwei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu 
sieben Rufbereitschaften,  
bei drei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu vier 
Rufbereitschaften und  
bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner Rufbe reit -
schaft sowie  
bei bis zu vier Rufbereitschaften höchstens noch zu 
drei Bereitschaftsdiensten,  
bei mehr als vier bis zu sieben Rufbereitschaften 
höchs tens noch zu zwei Bereitschaftsdiensten,  
bei mehr als sieben bis zu zehn Rufbereitschaften 
höchstens noch zu einem Bereitschaftsdienst und  
bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu keinem Be -
reit schaftsdienst herangezogen werden dürfen. 2Bei 

teil zeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist das 
Ver hältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmä -
ßi gen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter 
Ärztinnen und Ärzten zu berücksichtigen. 3§ 6 Abs. 
10 Sätze 2 und 3 sowie § 6 Abs. 8 Satz 5 gelten ent-
sprechend. 4Für über die Anzahl nach den Sätzen 1 
oder 2 hinaus angeordnete Bereitschaftsdienste oder 
Rufbereitschaften gelten die jeweils einschlägige Be -
wer tungsregelung (§ 8 Abs. 3 Sätze 4 bis 6) oder Zu -
schlagsregelung (§ 7 Abs. 3 Sätze 10 bis 12).“  
III. Die Anmerkung 2 zu § 6 Abs. 12 der Anlage 30 
zu den AVR wie folgt neu gefasst: 
„2. 1Die zulässige Anzahl gemäß § 6 Abs. 8 Satz 4 
und § 6 Abs. 10 Satz 1 gilt dann als erreicht, sofern 
die gegenseitige Anrechnung der Dienste einen 
Punkt wert entsprechend dem Verhältnis ihrer indivi-
duell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichba-
rer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und Ärzten (52 
Punk te) erreicht. 2Ergibt sich bei Berechnungen 
nach Satz 1 ein Bruchteil von mindestens 0,5, ist er 
aufzurunden; Bruchteile von weniger als 0,5 werden 
abgerundet.“  
IV. § 7 Abs. 4 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt 
neu gefasst: 
„(4) 1Inanspruchnahmen innerhalb der Rufbe reit -
schaft in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr erhält 
die Ärztin/der Arzt zusätzlich zu dem Entgelt für 
Überstunden sowie etwaigen Zeitzuschlägen (§ 7 
Abs. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Sätze 4 bis 6) ei -
nen gesonderten Zuschlag. 2Dieser beträgt 50 Pro -
zent des Rufbereitschaftsentgelts nach § 7 Abs. 3 
Satz 5. 3Zur Berechnung des Zuschlags nach Satz 1 
sind Inanspruchnahmezeiten in der Zeit zwischen 0 
Uhr und 6 Uhr von unter einer Stunde auf  eine Stun -
de zu runden; überschreitet die Addition der In an -
spruchnahmezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 
6 Uhr die Zeitspanne von einer Stunde, findet keine 
Rundung statt. 4Der Zuschlag nach Satz 1 ist auf  die 
im Folgemonat geäußerte Erklärung der Ärztin/des 
Arztes hin im Verhältnis 1:1 bis zum Ende des drit-
ten Kalendermonats, der auf  seine Entstehung folgt, 
in Freizeit auszugleichen; Satz 1 der Anmerkung zu  
§ 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d findet entsprechend An -
wendung.  
V. § 20 der Anlage 30 zu den AVR (Kosten des Heil -
berufsausweises) wird wie folgt neu gefasst: 
„Der Dienstgeber übernimmt für die Dauer des 
Dienst verhältnisses die Kosten für den elektroni-
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schen Heilberufsausweis (eHBA) für Ärztinnen und 
Ärzte.“  
VI. Inkrafttreten 
Die Änderung in der Ziffer V. tritt zum 1. Januar 
2022 in Kraft. Die Änderung in der Ziffer IV. tritt 
zum 1. Juli 2022 in Kraft. Die Änderungen in den 
Ziffern I. bis III. treten zum 1. Januar 2023 in Kraft.   

B. Inkraftsetzung  
Die Bestimmungen in Abschnitt A werden nach 

Maß gabe der dortigen Regelungen in Kraft gesetzt. 
 
Trier, den 2. Februar 2023 

(Siegel) 
 
 
 
 
Bischof  von Trier 

Nr. 71 
Beschlüsse der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 3. November 2022 

I. Beschlüsse der Regionalkommission  
Die Regionalkommission Mitte hat in ihrer Sitzung 
am 3. November 2022 folgende Beschlüsse gefasst:  
1. Änderungen der Anlage 2 zu den AVR  
a. Übernahme des beschlossenen mittleren Wer -
tes 
Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits -
rechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 zu 
den Betreuungskräften in VG 10 der Anlage 2 AVR, 
Neufassung der Ziffern 18 und 19 wird übernom-
men:  
Für den Bereich der Regionalkommission Mitte be -
trägt die Höhe der Zulage gemäß Anmerkung 150 
Satz 1 der Anmerkungen zu den Tätigkeits merk -
malen der Vergütungsgruppen 1-12 der Anlage 2 
AVR 120 Euro.   
b. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in 
Kraft.  
2. Änderungen der Anlagen 33 und 1 zu den AVR  
a. Übernahme der beschlossenen mittleren Wer -
te 

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits -
rechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 zur 
SuE-Tarifrunde, Änderungen in der Anlage 33 und 
der Anlage 1 AVR wird hinsichtlich aller dort be -
schlossenen mittleren Werte mit der Maßgabe über-
nommen, dass alle dort beschlossenen mittleren 
Wer te in derselben Höhe, wie sie in Nummern I und 
II des o. g. Beschlusses der Bundeskommission ent-
halten sind, als neue Werte für den Bereich der 
Regionalkommission Mitte festgesetzt werden.   
b. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 20. Oktober 2022 in 
Kraft.  

II. Inkraftsetzung  
Die vorstehenden Beschlüsse der Regionalkommis -
sion Mitte werden nach Maßgabe der Regelungen in 
Abschnitt I in Kraft gesetzt.  
Trier, den 7. Februar 2023  
(Siegel) 
 
  
Bischof  von Trier
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A. Beschlüsse der Bundeskommission  
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
hat auf  ihrer Sitzung am 8. Dezember 2022 die 
nachfolgenden Beschlüsse gefasst:    
Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst 
Teil 2  
I. § 2a der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt 
geändert: 
In § 2a Satz 1 wird jeweils die Angabe „19,5 Stun -
den“ durch die Angabe „30 Stunden“ ersetzt.  
II. Die Anmerkung zu § 11 Absatz 2 Satz 3 An la -
ge 33 zu den AVR wird wie folgt geändert: 
„1Ein Berufspraktikum nach abgelegtem Examen 
oder eine praktische Ausbildung nach abgelegter 
theo retischer schulischer Teilprüfung gilt grundsätz-
lich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 2Als 
Er werb einer einjährigen einschlägigen Berufserfah -
rung gilt entsprechend auch die fachpraktische Aus -
bildung im Rahmen einer abgeschlossenen praxisin-
tegrierten Ausbildung zum Erzieher nach landesge-
setzlichen Regelungen und im Rahmen einer abge-
schlossenen praxisintegrierten Ausbildung zum Heil -
erziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelun -
gen.“  
III. Der Anhang B der Anlage 33 zu den AVR er -
hält folgende Änderungen:  
1. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 2 
wird wie folgt gefasst: 
„S 2 
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, So -
zialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfern 
mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prü -
fung.“  
2. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 3 
wird wie folgt gefasst: 
„S 3 
Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs -
(pfle ge)helfer mit staatlicher Anerkennung oder mit 
staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit so -
wie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrugen entsprechende Tä -
tigkeiten ausüben.“  
3. Die Ziffer 1 des Tätigkeitsmerkmals der Ent gelt -
gruppe S 4 wird wie folgt gefasst: 

„1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerzie -
hungs (pflege)helfer mit staatlicher Anerkennung 
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tä -
tigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleich wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten.2“  
4. Die Entgeltgruppe S 8a wird wie folgt geändert: 
a. Der bisherige Text der Entgeltgruppe S 8a wird 
zur Ziffer 1 und erhält den Zähler „1.“.  
b. Die Hochziffer „1,“ wird vor der Hochziffer „3“ 
eingefügt.  
c. Folgende neue Ziffer 2 wird angefügt: 
„2. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsaus bil -
dung und einer abgeschlossenen Weiterbildung als 
ge prüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung 
als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- 
oder Berufsförderungswerkstätten oder in Werk stät -
ten für behinderte Menschen.1“  
d. Folgende neue Ziffer 3 wird angefügt:  
„3. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit.1“   
e. Folgende neue Ziffer 4 wird angefügt: 
„4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der berufli-
chen Ausbildung/Anleitung in Einrichtungen der 
Er ziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Woh -
nungs losen- oder Straffälligenhilfe 21,22“      
f. Folgende neue Ziffer 5 wird angefügt: 
„5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als 
Grup penleiter in einer Werkstatt für behinderte 
Men schen 20“  
g. In Entgeltgruppe S 7 entfallen die Tätigkeits merk -
male der Ziffern 5 bis 7 und werden als „(weggefal-
len)“ gekennzeichnet.  
5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 14 
wird wie folgt gefasst: 
„S 14 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher 
An erkennung sowie Heilpädagogen mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung und – soweit nach dem je -
weiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher 
An erkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Ver -

Nr. 72 
Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes vom 8. Dezember 2022 
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mei dung der Gefährdung des Kindeswohls treffen 
und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht 
bzw. Betreuungsgericht Maßnahmen einleiten, wel-
che zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit 
gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung 
zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit 
psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. So -
zialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der 
Städte, Gemeinden und Landkreise).12,13“  
IV. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR er -
hal ten die Anmerkungen zu den Tätigkeits merk -
malen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 folgende 
Änderun gen: 
1. In der Anmerkung Nummer 3 wird das Wort „Er -
zie hern,“ durch die Wörter „Erziehern oder Kin der -
pflegern“ ersetzt sowie hinter dem Wort „Schul kin -
der gärten,“ die Wörter „Ganztagsangeboten für 
Schul kinder,“ eingefügt.  
2. Die Anmerkung Nummer 6 wird wie folgt geän-
dert: 
a. Buchstabe f  wie folgt gefasst: 
„f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Fach er zie -
hers mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw. 
Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 Stun -
den,“  
b. Nach Buchstabe f  werden folgende neue Buch -
staben g und h angefügt: 
„g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von 
min destens 15 Prozent von Kindern und Ju gend -
lichen mit einem erhöhten Förderbedarf,  
h) Tätigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienst ge -
ber zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB 
VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind.“  
c. Der bisherige Buchstabe g wird zum Buchstaben i.  
3. Die Anmerkung Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 
„1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der 
vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig 
be legbaren Plätze zugrunde zu legen. 2Eine Un ter -
schreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig be -
legbaren Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt 
nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unterschreitung 
um mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herab grup -
pierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei Jahre 
hin tereinander unterschritten wird. 4Die Unter-
schreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig beleg-
baren Plätze führt auch dann nicht zu einer Herab -
gruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden 
Kin  dern mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem 

För  derungsbedarf  entsprechende Betreuungsan for -
derungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung 
auf  Grund vom Dienstgeber verantworteter Maß -
nah men (z.B. Qualitätsverbesserungen) führt eben-
falls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben 
organisatorische Maßnahmen infolge demografi-
scher Handlungsnotwendigkeiten unberührt.“  
4. Die Anmerkung Nummer 11 wird wie folgt ge -
fasst: 
„11. 1Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die  
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 
b) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und 
nach gehende Fürsorge für ehemalige Heim bewoh -
ner, 
c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und 
nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene, 
d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter 
mindestens der Entgeltgruppe S 9, 
e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von 
be hinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei 
denen in mindestens vier der neun Lebensbereiche 
im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehen-
de Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe 
vor liegen, 
f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit, 
g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von 
Menschen mit multiplen psychosozialen Beein träch -
tigungen, 
h) Tätigkeit in gruppenergänzenden Diensten oder 
als Leiter einer Gruppe in Einrichtungen der Erzie -
hungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe oder ei -
ne dem entsprechende eigenverantwortliche Tätig -
keit, 
i) schwierige Fachberatung, 
j) schwierige fachlich koordinierende Tätigkeit, 
k) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS er -
krankten Personen.“  
5. In der Anmerkung Nummer 12 werden nach dem 
Wort „Diplompädagoge,“ die Wörter „Er zie hungs -
wis senschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheits -
pä da goge (Bachelor/Master),“ eingefügt.  
6. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird die 
Anmerkung Nr. 14 wie folgt neu gefasst: 
„14. Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass 
der Mitarbeiter über eine sonderpädagogische Zu -
satz qualifikation im Sinne der Werkstätten ver ord -
nung nach dem Neunten Buch des Sozialgesetz bu -
ches oder über eine der sonderpädagogischen Zu -
satz qualifikation gleichgestellte Qualifikation ver-
fügt.“  
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V. Der § 11 der Anlage 33 zu den AVR erhält fol-
gende Änderungen:  
1. § 11 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 33 zu den AVR 
wird wie folgt geändert: 
In Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ 
ersetzt.  
2. § 11 Absatz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst: 
a) „(3) Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste 
Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer 
Leis tung gemäß § 13 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb dersel-
ben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stu fen -
lauf zeit): 
• Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
• Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
• Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
• Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
• Stufe 6 nach fünf  Jahren in Stufe 5.“ 
b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.  
3. Es wird eine Anmerkung zu § 11 Absatz 3 mit fol-
gendem Wortlaut ergänzt: 
„Anmerkung zu Absatz 3 
(1) 1Mitarbeiter, die nach Anhang B dieser Anlage – 
Ent geltgruppen für Mitarbeiter im Sozial- und Er zie -
hungsdienst eingruppiert sind und die am 1. Oktober 
2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei 
Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 
2024 der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeiter, die nach 
An hang B dieser Anlage – Entgeltgruppen für Mit -
ar beiter im Sozial- und Erziehungsdienst eingrup-
piert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine 
Stufenlaufzeit von mehr als drei Jahren absolviert ha -
ben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zuge-
ordnet.  
(2) 1Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgelt -
gruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und Mit -
arbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 
8b bei Tätigkeiten in der Fallgruppe 2, die am 1. Ok -
tober 2024 in Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr 
als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Ok -
to ber 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 2Mitarbeiter mit 
Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tä tig -
keiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am 1. Ok -
tober 2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von 
mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. 
Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbeiter 
mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 
Tä  tigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am 1. 
Ok tober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von 

mehr als fünf  Jahren absolviert haben, werden zum 
1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet.   
(3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 
und 2 gilt, dass die ab dem 1. Oktober 2024 zugeord-
nete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt.“  
VI. Anhang A der Anlage 33 zu den AVR  
1Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. 
Oktober 2024 neu gefasst. 2Dafür verändern sich die 
folgenden Tabellenwerte bis zum 1. Oktober 2024 
bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 
Tarifvertragsparteien für die Entgeltgruppe S 9 (in 
der bis zum 30. September 2024 geltenden Fas sung) 
festgelegten Vomhundertsatz:  
Mittlere Werte in Euro: 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 9 3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00

VII. Es wird ein neuer § 11a in die Anlage 33 zu 
den AVR eingefügt:  

„§ 11a Höhergruppierung auf  Antrag  
1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 
2022 in Anlage 33 eingruppiert waren, aufgrund der 
Än derungen ab 1. Januar 2023 in Anhang B der An -
lage 33 eine höhere Eingruppierung, sind diese Mit -
ar beiter nur auf  Antrag gemäß § 11 in diese Ent gelt -
gruppe eingruppiert. 2Der Antrag nach Satz 1 kann 
nur bis zum 30. Juni 2023 gestellt werden (Aus -
schluss frist) und wirkt jeweils auf  den 1. Juli 2022 zu -
rück. 3Nach dem 1. Januar 2023 eingetretene Än de -
rungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Ent -
geltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung in der 
höheren Entgeltgruppe unberücksichtigt.“  
VIII. Überleitung   
Es wird ein neuer § 20 in die Anlage 33 zu den AVR 
eingefügt:  

„§ 20 Überleitung in die Anlage 33  
(1) 1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. 
Dezember 2022 in Anlage 2 eingruppiert sind, auf-
grund der Änderungen ab 1. Januar 2023 in Anhang 
B der Anlage 33 eine Eingruppierung in Anlage 33, 
sind sie nur auf  Antrag in der Anlage 33 eingrup-
piert. 2Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 
2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt 
jeweils auf  den 1. Januar 2023 zurück.   
(2) 1Mitarbeiter, die von ihrem Antragsrecht nach Ab -
satz 1 Gebrauch machen, erhalten ab dem 1. Januar 
2023 Entgelt nach einer Entgeltgruppe, in die sie 
nach § 11 i.V.m. Anhang B der Anlage 33 eingrup-
piert sind. 2Für die Überleitung dieser Mitarbeiter gilt 
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§ 2 Anhang D der Anlage 33 mit der Maßgabe, dass 
nach dem 1. Januar 2023 eingetretene Änderungen 
der Stufenzuordnung in der bisherigen Vergütungs -
gruppe sowie nach dem 1. Januar 2023 erfolgte Be -
wäh rungsaufstiege bei der Überleitung unberück-
sichtigt bleiben.“  
IX. Befristung mittlere Werte  
Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 
2024 befristet.  
X. Inkrafttreten   
Die Änderungen in den Ziffern I. bis IV. sowie VII. 
und VIII. treten zum 1. Januar 2023 in Kraft. Die 
Änderungen in den Ziffern V. und VI. treten zum 1. 
Oktober 2024 in Kraft. 
 
Teil II: Anzeige- und Nachweispflichten im Ab -
schnitt XIIa der Anlage 1 AVR  
I. Im Abschnitt XIIa der Anlage 1 zu den AVR 
wird eine neue Anmerkung zu Absatz (a) einge-
fügt: 
„Anmerkung zu Abs. (a): 
1Abs. (a) Sätze 2 bis 4 gelten nicht für Mitarbeiter, die 
Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind, § 5 
Abs. 1a EFZG. 2Diese sind zum Nachweis ihrer Ar -
beitsunfähigkeit gegenüber dem Dienstgeber ver -
pflich  tet, zu den in Abs. (a) Satz 2 bis 4 genannten 
Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit 
so wie deren voraussichtliche Dauer feststellen und 
sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs. (a) Satz 2 
oder 4 aushändigen zu lassen. 3Kommt der Mit -
arbeiter der Pflicht aus Satz 2 nicht nach, gilt Abs. (a) 
Satz 9 1. Alternative entsprechend. 4Liegt ein Fall des 
§ 5 Abs. 1a Satz 3 EFZG vor, verbleibt es bei der An -

wendung des Abs. (a) Sätze 2 bis 4.“  
II. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in 
Kraft.   
Teil III: Änderungen in Anlage 7 zu den AVR   
I. Änderungen in Abschnitt D des Teils II der 
Anlage 7 zu den AVR  
1. In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den 
AVR wird § 1 Abs. 1 wie folgt ergänzt:  

„§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die in 
praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum Erzieher 
nach landesrechtlichen Regelungen ausgebildet wer-
den sowie für Auszubildende in den Gesundheits be -
rufen Diätassistent, Ergotherapeut, Logopäde, Me -
di zinisch-technischer Laboratoriumsassistent, Medi -
zi nisch-technischer Radiologieassistent, Medizinisch-
technischer Assistent für Funktionsdiagnostik, 
Orthop tist oder Physiotherapeut, für ab dem 1. Ja nu -
ar 2023 begonnene Ausbildungsgänge: Medizini -
scher Technologe für Laboratoriumsanalytik, Medi -
zi nischer Technologe für Radiologie, Medizinischer 
Technologe für Funktionsdiagnostik, deren prakti-
sche Ausbildung bei einer Einrichtung im Gel tungs -
bereich der AVR (§ 2 Abs. 1 AT) erfolgt, die entwe-
der vom selben Träger wie die die theoretische 
Ausbildung erbringende Schule getragen ist oder die 
eine Kooperationsvereinbarung mit dieser Schule ge -
troffen hat.“  
2. In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den 
AVR wird § 1 Abs. 2 um eine neue Nummer 3b. er -
gänzt. Die bisherige Nummer 3. wird zu 3a. 
„(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Absatzes 
1 liegen folgende Vorschriften zu Grunde: 

 
Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung

1. Orthoptisten

Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 
(BGBl. I S. 2061)   
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen 
und Orthoptisten vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563)

2. Logopäden

Gesetz über den Beruf  des Logopäden vom 7. Mai 1980 
(BGBl. I S. 529)   
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 1. 
Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892)

3a.

a) Medizinisch-technische Laborato -
rium sassistenten  
b) Medizinisch-technische Radio logie -
assistenten  
c) Medizinisch-technische Assistenten 
für Funktionsdiagnostik

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402)   
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische As-
   sist enten in der Medizin vom 25. April 1994 (BGBl. I S. 922)
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II. Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in 
Kraft.  
Teil IV: Tarifrunde 2023 Teil I   
I. Prämie zur Abmilderung des schnellen An -
stiegs der Verbraucherpreise  
1. In den AVR wird nach Anlage 1b eine neue 
An lage 1c eingefügt: 

„Prämie zur Abmilderung des schnellen 
Anstiegs der Verbraucherpreise 

(1) 1Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in den An la -
gen 2, 2d, 2e, 21, 21a, 23, 30, 31, 32, 33 eingruppiert 
sind und Anspruch auf  Dienstbezüge nach Satz 8 
und 9 haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe 
von 3.000 Euro im Sinne des § 3 Nr. 11c EStG. 2Die 
Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen in Höhe von 
1.500 Euro zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 
2024. 3Anspruchsberechtigt sind Mitarbeiter, die an 
mindestens einem Tag im Auszahlungsmonat An -
spruch auf  Dienstbezüge nach Satz 8 und 9 haben, 
sofern ihnen die Leistung im Sinne von § 3 Nr. 11c 
EStG noch nicht vollumfänglich ausgezahlt wurde. 
4Abweichende Auszahlungsmodalitäten können in 
ei ner Dienstvereinbarung geregelt werden. 5In Ein -
rich tungen ohne Mitarbeitervertretungen können die 
Auszahlungsmodalitäten mit jedem Mitarbeiter ge -
son dert vereinbart werden. 6Die Vereinbarungen 
dür fen die Gesamtsumme von 3.000 Euro nicht un -

ter schreiten sowie den Auszahlungszeitraum gem.    
§ 3 Nr. 11c EstG nicht überschreiten. 7Bei teilzeitbe-
schäftigten Mitarbeitern vermindert sich die Ein mal -
zah lung sowie der in Satz 6 benannte Auszah lungs -
be trag entsprechend ihrem individuellen Beschäf ti -
gungs umfangs zum regelmäßigen durchschnittlichen 
Beschäftigungsumfangs eines vollzeitbeschäftigten 
Mit arbeiters, beträgt jedoch mindestens insgesamt 
500 Euro. 8Anspruch auf  Dienstbezüge im Sinne des 
Satzes 1 sind auch der Anspruch auf  Ent geltfort zah -
lung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Abs. 
a und b der Anlage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, 
in § 17 der Anlagen 30 bis 32 und § 16 der Anlage 33 
ge nannten Ereignisse sowie der Anspruch auf  Kran -
kengeldzuschuss aus Abschnitt XII Abs. c Satz 1 der 
Anlage 1, auch wenn dieser wegen der Höhe der Bar -
leistungen des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 
9Einem Anspruch auf  Dienstbezüge gleichgestellt ist 
der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 
ent sprechender gesetzlicher Leistungen und Leis tun -
gen nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder § 24i SGB V.   
(2) 1Auszubildende und Studierende im Sinne der 
An lage 7, die an mindestens einem Tag des Auszah -
lungs monats Anspruch auf  Ausbildungsvergütung 
ha ben, erhalten zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 
2024 eine Einmalzahlung in Höhe von jeweils 500 
Euro. 2Absatz 1 Sätze 8 und 9 gelten entsprechend.   

 

 
Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung

3b.

Für ab dem 1. Januar 2023 begonnene 
Ausbildungsgänge:  
a) Medizinischer Technologe für La -
boratoriumsanalytik  
b) Medizinischer Technologe für Ra -
diologie  
c) Medizinischer Technologe für Fun -
ktionsdiagnostik

MT-Berufe-Gesetz vom 1. Februar 2021 (BGBl. I S. 274)  
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische 
Tech nologinnen und Medizinische Technologen (MT-Aus bil -
dungs- und Prüfungsverordnung – MTAPrV) vom 24. Sep -
tember 2021 (BGBl. I. S. 4467)

4. Ergotherapeuten
Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246)   
Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 
2. August 1999 (BGBl. I S. 1731)

5. Physiotherapeuten

Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1084)  
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten 
vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786)

6. Diätassistenten
Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446)   
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen 
und Diätassistenten vom 1. August 1994 (BGBl. I S. 2088)
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(3) Die Prämie nach Absatz 1 und 2 ist bei der Be -
messung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichti-
gen.  
(4) 1Die Prämie nach Absatz 1 und 2 wird nicht mit 
sonstigen Leistungen verrechnet. 2Sofern für Mitar -
bei ter, die nach Anlage 21 eingruppiert sind, die für 
vergleichbare Beschäftigte des jeweiligen Bundes lan -
des geltenden Regelungen Leistungen nach § 3 Nr. 
11c EStG vorsehen, erhalten diese Mitarbeiter nur 
die Prämie nach Absatz 1.“  
2. Inkrafttreten   
Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2022 in 
Kraft.  
II. Verlängerung der Anlage 17a zu den AVR  
1. § 1 Absatz 2 der Anlage 17a zu den AVR wird 
wie folgt gefasst: 
„(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 
30. Juni 2024 die jeweiligen Voraussetzungen dieser 
Regelung erfüllen und deren Altersteilzeit dienst ver -
hältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 
1. Juli 2024 begonnen hat.“  
2. Inkrafttreten   
Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
Teil V: Ergänzung des Beschlusses der Bun des -
kommission zu den Betreuungskräfte in VG 10 
der Anlage 2 zu den AVR vom 20. Oktober 2022 
„Ergänzung der Anmerkung 148“  
I. Die in der Anlage 2 zu den AVR bei den An mer -
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü tungs -
gruppen 1 bis 12 neue Hochziffer 148 wird nach 
dem Wort „Einstiegsstufe“ um folgenden Satz er -
gänzt: 
„148 (…) Bestandsmitarbeiter, die die Stufe 4 noch 
nicht erreicht haben, werden zum 1. November 2022 
der Stufe 4 zugeordnet.“  
II. Inkrafttreten   
Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in 
Kraft. 
 
Teil VI: Kompetenzübertragung Fälligkeit der 
Ein malzahlung Anlage 33 zu den AVR  
I. Kompetenzübertragung auf  die Regional kom -
 mission Baden-Württemberg   
Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz 
auf  die Regionalkommission Baden-Württemberg – 
wie beantragt – zu übertragen.    
1. Bezugnehmend auf  den Beschluss der Bundes -
kom mission der Arbeitsrechtlichen Kommission 

vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und 
Er ziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 zu 
den AVR wird beantragt, auf  die Regionalkom mis -
sion Baden-Württemberg die Kompetenz zu über -
tra gen hinsichtlich der Festlegung der Fälligkeit und 
der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für 
die im BK Beschluss vom 20. Oktober 2022 bzw. im 
Be schluss der RK Baden-Württemberg vom 25. 
Oktober 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so 
dass die Regionalkommission folgenden ergänzen-
den Beschluss fassen kann:  
Der Auszahlungszeitraum, der in den Ziffern I und 
II festgelegten Einmalzahlungen des Beschlusses der 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom mis -
sion vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- 
und Erziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 
zu den AVR wird dahingehend konkretisiert, dass die 
jeweiligen Einmalzahlungen ab dem 1. Januar 2023 
fällig werden und spätestens bis zum 31. März 2023 
auszuzahlen sind. Vor dem 1. Januar 2023 erfolgte 
Auszahlungen werden darauf  angerechnet.   
2. Inkrafttreten   
Der Beschluss tritt zum 8. Dezember 2022 in Kraft.   
II. Kompetenzübertragung auf  die Regional -
kom mission Ost  
Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz 
auf  die Regionalkommission Ost – wie beantragt – 
zu übertragen.   
1. Kompetenzübertragung 
Bezugnehmend auf  den Beschluss der Bundeskom -
mis sion der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. 
Ok tober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erzie -
hungs dienst, Änderungen in der Anlage 33 zu den 
AVR wird beantragt, auf  die Regionalkommission 
Ost die Kompetenz zu übertragen hinsichtlich der 
Fest legung der Fälligkeit und der Konkretisierung 
des Auszahlungszeitraums für die im Beschluss der 
Bundeskommission vom 20. Oktober 2022 bzw. im 
Beschluss der Regionalkommission Ost vom 3. No -
vember 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so 
dass die Regionalkommission folgenden ergänzen-
den Beschluss fassen kann: 
Der Auszahlungszeitraum der in der Ziffer I. 3. fest-
gelegten Einmalzahlung (in Höhe von 910 Euro für 
Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a und 
in Höhe von 1.240 Euro für Mitarbeitende der Ent -
gelt gruppen S 11b, S 12 Ziffer 1, S14 oder S 15 Zif -
fer 7 gemäß der nach § 12b Anlage 33 AVR jeweils 
gel tenden Anspruchsvoraussetzungen) des Be schlus -
ses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 



I. Beschlüsse der Regionalkommission  
Die Regionalkommission Mitte hat in ihrer Sitzung 
am 15. Dezember 2022 folgende Beschlüsse gefasst:  

A.  
1. Übernahme der beschlossenen mittleren Wer -
te/Festsetzung der Vergütung 
Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits -
rechtlichen Kommission vom 8. Dezember 2022 zur 
Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst Teil 2 wird 
hinsichtlich aller dort beschlossenen mittleren Werte 
mit der Maßgabe übernommen, dass alle dort be -
schlossenen mittleren Werte in derselben Höhe, wie 
sie in Nummer VI des o.g. Beschlusses der Bun des -
kommission enthalten sind, als neue Werte für den 
Bereich der Regionalkommission Mitte festgesetzt 
wer den.   
2. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 15. Dezember 2022 in 
Kraft. 

B.  
1. Übernahme der beschlossenen mittleren Wer -
te/Festsetzung der Vergütung 
Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits -

rechtlichen Kommission vom 8. Dezember 2022 zur 
Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der 
Ver braucherpreise wird hinsichtlich aller dort be -
schlos  senen mittleren Werte mit der Maßgabe über-
nommen, dass alle dort beschlossenen mittleren 
Wer te in derselben Höhe, wie sie in Nummer I des 
o.g. Beschlusses der Bundeskommission enthalten 
sind, als neue Werte für den Bereich der Regio nal -
kom mission Mitte festgesetzt werden.   
2. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 15. Dezember 2022 in 
Kraft. 

II. Inkraftsetzung  
Die vorstehenden Beschlüsse der Regionalkom mis -
sion Mitte werden nach Maßgabe der Regelungen in 
Abschnitt I in Kraft gesetzt.  
Trier, den 15. Februar 2023  

(Siegel) 
 
 
 
Bischof  von Trier 
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Kom mission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde 
Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen in der 
An lage 33 und der Anlage 1 AVR, wird dahingehend 
konkretisiert, dass die Einmalzahlung ab dem 1. Ja -
nu ar 2023 fällig wird und spätestens bis zum 31. 
März 2023 auszuzahlen ist. Vor dem 1. Januar 2023 
er folgte Auszahlungen werden darauf  angerechnet.   
2. Inkrafttreten   
Der Beschluss tritt zum 3. November 2022 in Kraft.   

B. Inkraftsetzung  
Die Bestimmungen in Abschnitt A werden nach 
Maß gabe der dortigen Regelungen in Kraft gesetzt.  
Trier, den 15. Februar 2023  
(Siegel) 
 
 
 
Bischof  von Trier 
 

Nr. 73 
Beschlüsse der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 15. Dezember 2022 
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Nr. 74 
Änderung des Dekretes über die Errichtung des Pastoralen Raums Tholey

Das „Dekret über die Errichtung des Pastoralen 
Raums Tholey“ vom 8. Dezember 2022 (KA 2023 
Nr. 6) wird wie folgt geändert:  
Die Aufzählung der den Pastoralen Raum bilden-
den Pfarreien, Pfarrvikarien und Vikarien wird im 
Ab schnitt Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler er -
gänzt um:  
„Vikarie Nonnweiler (Sitzerath) St. Nikolaus.“  
Trier, den 22. Februar 2023 
  

(Siegel) 
 
  
Bischof  von Trier   
(Siegel) 
 
  
 
Kanzlerin der Bischöflichen Kurie
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mission ist die Beschlussfassung von Rechtsnormen 
über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Ar -
beitsverhältnissen mit kirchlichen Rechtsträgern im 
Geltungsbereich der Grundordnung in folgenden 
An gelegenheiten: 
1. Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen 
Gesetzen, 
2. Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeits -
verträge hinsichtlich der Loyalitätsobliegenheiten 
und Nebenpflichten gemäß der Grundordnung, 
3. kirchenspezifische Regelungen 
a) für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, soweit 
nicht bereits von Nr. 1 erfasst, 
b) für den kirchlichen Arbeitszeitschutz, insbesonde-
re für den liturgischen Dienst, 
c) für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschiedenen 
Dienstgebern, 
d) für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem 
Dienstgeber zu einem anderen Dienstgeber.  
(2) 1Solange und soweit die Zentrale Arbeits recht li -
che Kommission von ihrer Regelungsbefugnis durch 
Beschlussfassung keinen Gebrauch gemacht hat oder 
macht, haben die anderen aufgrund Artikel 9 Grund -
ordnung errichteten Kommissionen die Befugnis zur 
Beschlussfassung über Rechtsnormen. 2Deren Rege -
lungen bleiben unangewendet, solange und soweit 
der Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mission Gültigkeit besitzt.  
(3) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission kann 
den anderen nach Artikel 9 Grundordnung gebilde-
ten Kommissionen nach Maßgabe des § 3 Ziff. 8 
Empfehlungen für die Beschlussfassung über Rechts -
normen geben.“  
6. Der bisherige § 4 wird zu § 3 und wie folgt neu 
gefasst:  

„§ 3 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses 
Der Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des Ar -
beitsrechts folgende Aufgaben: 
1. Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen 
Fragen und Auswirkungen des Arbeitsrechts,  
2. Koordinierung der Positionen, 
3. Beobachtung der arbeitsrechtlichen Entwick lun -
gen (Monitoring), 
4. Erarbeitung von Beschlussvorschlägen für die 
Zen trale Arbeitsrechtliche Kommission, 
5. Information und Beratung des Katholischen Bü -
ros in Berlin, 

I. 
Änderungen der Zentral-KODA-Ordnung  

Die Zentral-KODA-Ordnung vom 9. Dezember 
2013 (KA 2014 Nr. 6) wird nach Beratung und Be -
schlussfassung in der Vollversammlung des Ver -
bandes der Diözesen Deutschlands am 22. No vem -
ber 2022 wie folgt geändert:  
1. Der Titel der Ordnung erhält folgenden Wort -
laut: 
„Ordnung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom -
mission (ZAK-Ordnung)“  
2. In der Präambel werden die Angabe „Artikel 
7“ durch „Artikel 9“ ersetzt und die Wörter „im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ gestri-
chen.   
3. § 1 wird wie folgt geändert: 
a. Die Überschrift „Aufgabe der Zentral-KODA und 
Geltungsbereich“ wird durch die Überschrift „Zen -
trale Arbeitsrechtliche Kommission und Arbeits -
rechts ausschuss“ ersetzt.   
b. Der bisherige Text des § 1 wird zu Absatz 1.  
c. Im neuen Absatz 1 werden die Wörter „Zentral-
KODA“ werden durch die Worte „Zentrale Ar -
beitsrechtliche Kommission (ZAK)“ ersetzt und vor 
dem Wort „Diözesen“ der Zusatz „(Erz-)“ einge-
fügt.  
d. Folgende Absätze 2 bis 4 werden angefügt:  
„(2) Sie wird gebildet aus Vertretern/Vertrete rin nen 
der Arbeitsrechtlichen Kommissionen der (Erz-) 
Diözesen und der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes.  
(3) 1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission 
nimmt ihre Aufgaben als ständige Kommission 
wahr. 2Sie bedient sich zur Wahrnehmung ihrer Auf -
gaben des Arbeitsrechtsausschusses (ARA).  
(4) Die Mitglieder der Zentralen Arbeits rechtlichen 
Kom mission und die Mitglieder des Arbeits rechts -
ausschusses sind an geltende Kirchengesetze, insbe-
sondere an die Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes (Grundordnung) gebunden.“  
4. Der bisherige § 2 entfällt.   
5. Der bisherige § 3 wird zu § 2 und wie folgt neu 
gefasst:  

„§ 2 Aufgaben der Zentralen  
Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Aufgabe der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom -

Nr. 75 
Ordnung zur Änderung der Zentral-KODA-Ordnung 
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6. Mitwirkung gemäß der Ordnung über das Zu stan -
dekommen von arbeitsrechtlichen Regelungen auf  
der Ebene der DBK auf  dem Gebiet des Ar beits -
rechts,  
7. Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen Ar -
beitsrechtlichen Kommission, 
8. Entscheidung über die Zuweisung von Empfeh -
lungsmaterien an die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kom mission.“  
7. Der bisherige § 5 wird zu § 4 und wie folgt neu 
gefasst:  

„§ 4 Zusammensetzung der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 1Der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
gehören jeweils 21 Vertreter/Vertreterinnen der 
Dienst geber und der Dienstnehmer an. 2Zusätzlich 
zu den von den Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 entsandten Ver -
tretern/Vertreterinnen der Dienstnehmer wird eine 
bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch tariffähige 
Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) ent-
sandt. 3Das Nähere regelt § 5.  
(2) 1Für die (Erz-)Diözesen gehören der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission insgesamt 14 Ver -
treter/Vertreterinnen der Dienstgeber und 14 Ver -
treter/Vertreterinnen der Dienstnehmer nach fol-
gendem Schlüssel an:  
• Bayern mit den (Erz-)Diözesen Augsburg, 
Bamberg, Eichstätt, München und Freising, Passau, 
Regensburg, Würzburg              3 Mitglieder  
• Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Diözesen 
Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn  
                                                             3 Mitglieder  
• Mittelraum mit den Diözesen Fulda,  
Limburg, Mainz, Speyer, Trier          2 Mitglieder  
• Nord-Ost mit den (Erz-)Diözesen Hamburg, Hil -
desheim, Osnabrück, Berlin, Erfurt, Dresden-Mei -
ßen, Görlitz, Magdeburg, Offizialatsbezirk Olden -
burg                  4 Mitglieder  
• Süd-West mit den (Erz-)Diözesen Freiburg  
und Rottenburg-Stuttgart                     2 Mitglieder.  
2Die Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber wer-
den von den Dienstgebervertretern/-vertreterinnen 
der in den Regionen bestehenden Kommissionen 
nach § 1 Abs. 2 aus ihrer Mitte gewählt, soweit in der 
jeweiligen Region nach Abs. 2 Satz 1 eine regionale 
Kommission besteht. 3In Regionen, in denen eine 
sol che nicht besteht, bestellen die Generalvikare aller 
(Erz-)Diözesen der Region in gegenseitigem Ein ver -
nehmen die Vertreter/Vertreterinnen der Region aus 

dem Kreis der Dienstgebervertreter/-vertreterinnen 
der in der Region bestehenden Kommissionen nach 
§ 1 Abs. 2. 4Die Vertreter/Vertreterinnen der Dienst -
nehmer werden von Vertretern/ Vertreterinnen der 
Dienstnehmer in den in der Region bestehenden 
Kommissionen nach Artikel 9 Grundordnung aus 
ihrer Mitte gewählt. 5Das Nähere wird in einer von 
den Bischöfen der jeweiligen Region zu erlassenden 
Wahlordnung geregelt.  
(3) Die Dienstgeber- und die Dienstnehmerseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari -
tasverbandes wählen aus ihrer Mitte jeweils sieben 
Vertreter/Vertreterinnen.  
(4) 1Wird neben den gewählten Vertretern/Vertre -  
te  rinnen der Dienstnehmerseite auch eine bestimmte 
An   zahl von Gewerkschaftsvertretern/Gewerk -
schafts      vertreterinnen nach § 5 entsandt, ist die 
Dienst geberseite durch eine identische Zahl von Ver -
tretern/Vertreterinnen zu erhöhen. 2Die entspre-
chenden Vertreter/Vertreterinnen werden von der 
Dienst geberseite des Arbeitsrechtsausschusses be -
nannt. 3Als Vertreter/Vertreterinnen der Dienstge -
ber seite kann nicht berufen werden, wer aufgrund 
der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) Mit glied 
der Mitarbeitervertretung sein kann. 4Mit Ausschei -
den eines Gewerkschaftsvertreters/einer Gewerk -
schafts vertreterin scheidet auch eine/r dieser nach 
Satz 1 gewählten zusätzlichen Vertreter/Vertrete rin -
nen der Dienstgeberseite aus. 5Welche Person nach 
Satz 1 hiervon betroffen ist, entscheidet das Los.  
(5) Die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglieds in der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission endet mit 
Ablauf  der Amtsperiode der entsprechenden Bis -
tums-/Regional-KODA bzw. der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des deutschen Caritasverbandes, mit 
Beendigung der Mitgliedschaft in dieser Kommission 
oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission.   
(6) Die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeits recht -
lichen Kommission endet auch mit rechtskräftiger 
Ent scheidung des Kirchlichen Arbeitsgerichts Köln, 
das die grobe Vernachlässigung oder Verletzung der 
Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission festgestellt hat.  
(7) Wenn die Mitgliedschaft nach Absatz 5 oder 6 
endet, erfolgen Bestellung und Wahl nach Maßgabe 
der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3.  
(8) 1Scheidet ein Dienstgebervertreter/eine Dienst -
ge bervertreterin oder ein Dienstnehmervertreter/ ei -
n e Dienstnehmervertreterin aus der Zentralen Ar -
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beits rechtlichen Kommission aus, wird das Stimm -
recht des ausscheidenden Mitglieds bis zur Be stel -
lung bzw. Wahl eines Nachfolgers/einer Nach fol ge -
rin durch das nach Lebensjahren älteste anwesende 
Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt (gesetzliche 
Stimm rechtsübertragung). 2Scheiden mehrere Ver -
tre ter/Vertreterinnen der jeweiligen Seite aus, so 
wer den zunächst bis zu zwei Stimmen gesetzlich 
durch das nach Lebensjahren älteste Mitglied der je -
weiligen Seite ausgeübt. 3Weitere gesetzliche Stimm -
rechtsübertragungen werden durch die nächstältes -
ten Mitglieder der jeweiligen Seite ausgeübt. 4Dabei 
dürfen maximal zwei weitere Stimmen gesetzlich auf  
ein Mitglied übertragen werden. 5Die beiden Seiten 
legen zu Beginn der Sitzung dem/der Vorsitzenden 
eine Liste der Personen vor, die die Stimmrechte 
nach Satz 1 bis 5 ausüben. 6§10 Abs. 3 S. 2 und 3 fin-
den in den Fällen des Absatz 8 Satz 1 bis 6 keine An -
wendung. 7Die Möglichkeit der gesetzlichen Stimm -
rechtsübertragung endet spätestens neun Monate 
nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus der Kom -
mis sion. 8Die Frist beginnt mit dem auf  das Aus -
schei den eines Mitglieds folgenden Tag. 9Die Mög -
lichkeit der Ausübung eines nach § 10 Abs. 3 über-
tragenen Stimmrechts bleibt unberührt.“  
8. Es wird folgender neuer § 5 eingefügt:  

„§ 5 Entsandte Vertreter/Vertreterinnen 
der Gewerkschaften 

(1) 1Die in den Kommissionen nach § 4 Abs. 2 bzw. 
§ 4 Abs. 3 vertretenen Gewerkschaften können ins-
gesamt bis zu drei Vertreter/Vertreterinnen in die 
Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission entsenden. 
2Stichtag für die Benennung ist der 1. Juli alle vier 
Jahre. 3Der erste Stichtag ist der 1. Juli 2023. 4Die 
Ge werkschaften teilen der Geschäftsführung der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission mit, ob, 
wie viele und welche Vertreter/ Vertreterinnen sie zu 
entsenden beabsichtigen. 5Die Kontaktdaten der 
Ver treter/Vertreterinnen sind mitzuteilen.  
(2) Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/Ver tre -
terinnen für die Kommission, kann sie alle Sitze nach 
Absatz 1 beanspruchen.  
(3) 1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/ 
Ver  treterinnen für die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission, einigen sich die mitwirkungsberechtig-
ten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften auf  die 
zahlenmäßige Zusammensetzung der von der Ge -
werk schaft zu entsendenden Vertreter/Vertre terin -
nen. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, ent -
schei det der Sprecher/die Sprecherin der Dienst -

nehmerseite nach § 7 Abs. 1 über die Verteilung der 
Plät ze. 3Gegen die Entscheidung des Sprechers/der 
Sprecherin der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom -
mis sion ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
Köln innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wo -
chen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 
4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Ge werk -
schaften über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei 
dem der Rechtsbehelf  anzubringen ist, den Sitz und 
die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden 
sind. 5Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet ins-
besondere auf  Grund der Mitgliederzahlen, die ihm 
gegenüber glaubhaft zu machen sind. 6Die Glaub -
haftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere 
durch eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, die 
ein Mitglied des Vertretungsorgans der Gewerk -
schaft vor einem Notar abgibt. 7Die endgültige Be -
nennung aller Vertreter/Vertreterinnen ist der Ge -
schäftsführung unverzüglich gemeinsam von allen 
ver  tretenen Gewerkschaften mitzuteilen.  
(4) Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr 
da für bieten, dass sie das verfassungsmäßige Selbst -
bestimmungsrecht der Kirche gem. Art. 140 Grund -
gesetz in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 der Wei ma -
rer Reichsverfassung zur Gestaltung der sozialen 
Ord nung ihres Dienstes achten und die Eigenart des 
kirchlichen Dienstes respektieren.  
(5) Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Zentra -
len Arbeitsrechtlichen Kommission aus oder wird es 
abberufen, entsendet die Gewerkschaft, die durch 
das Mitglied vertreten wurde, unverzüglich ein neues 
Mitglied.  
(6) 1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission auf, eini-
gen sich die verbleibenden mitwirkungsberechtigten 
und mitwirkungswilligen Gewerkschaften darüber, 
wer für den Rest der Amtszeit die Stelle des ausschei-
denden Mitglieds übernehmen soll. 2Kommt keine 
Einigung zustande, entscheidet der/die Sprecher/ 
Sprecherin der Dienstnehmerseite, welcher verblei-
benden Gewerkschaft, die einen Vertreter/eine Ver -
treterin entsenden will, das Nachbesetzungsrecht zu -
steht. 3Gegen die Entscheidung des/der Vorsitzen -
den der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht Köln in -
nerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die Frist 
be ginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaft über 
den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechts -
be helf  anzubringen ist, den Sitz und die einzuhalten-



143

Kirchliches Amtsblatt 1. März 2023, Nr. 75 

de Frist schriftlich belehrt worden ist.  
(7) Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, be -
ginnt der Prozess nach Absatz 1 zum nächsten Stich -
tag erneut.  
(8) Eine Entsendung entfällt, wenn die Mitglied -
schaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom mis -
sion von keiner Gewerkschaft beansprucht wird.“  
9. § 6 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 6 Zusammensetzung des 
Arbeitsrechtsausschusses 

(1) 1Der Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 
stimm berechtigten Mitgliedern: Je sechs Vertre tern/ 
Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienst neh -
mer jeweils aus dem Bereich der verfassten Kirche 
und dem Bereich der Caritas, darunter dem/der Vor -
sitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsit zen -
den der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 
2Die Vertreter/Vertreterinnen werden von den je -
weiligen Seiten aus ihrer Mitte gewählt. 3Es können 
nur Vertreter/Vertreterinnen gewählt werden, die 
Mit glieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom -
mis sion sind.  
(2) 1Darüber hinaus gehören dem Arbeits rechts aus -
schuss als nicht stimmberechtigte Mitglieder an: Je 
ein Vertreter/eine Vertreterin des 
• Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD),  
• des Deutschen Caritasverbandes (DCV),  
• der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) und 
• des Katholischen Büros in Berlin.  
2Ferner gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als 
nicht stimmberechtigte Mitglieder drei Vertreter/ 
Ver   treterinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Mit arbeitervertretungen (BAG-MAV) an.3Die in Satz 
1 und 2 genannten Vertreter/Vertreterinnen haben 
das Recht, Tagesordnungspunkte anzumelden.  
(3) Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied des Ar -
beitsrechtsausschusses aus, findet bis zur Neuwahl    
§ 4 Abs. 8 entsprechende Anwendung.“  
10. § 7 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 7 Vorsitzende(r) und stell- 
vertretende(r) Vorsitzende(r) 

(1) 1Der/die Vorsitzende und der/die stellvertreten-
de Vorsitzende werden von der Gesamtheit der 
Kom missionsmitglieder in zweijährigem Wechsel ge -
meinsam geheim gewählt; dabei wird der/die Vorsit -
zende einmal aus den Reihe der Dienstgebervertreter 
und das andere Mal aus der Reihe der Dienstneh mer -
vertreter, der/die stellvertretende Vorsitzende aus 
der jeweils anderen Seite gewählt. 2§ 10 Abs. 3 findet 

Anwendung. 3Gewählt ist, wer die Stimmen der 
Mehr  heit der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrecht -
lichen Kommission auf  sich vereinigt. 4Kommt in 
zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit nicht 
zu stande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahl -
gang die meisten Stimmen auf  sich vereinigt. 5Bis zur 
Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden leitet das nach Lebensjahren äl -
teste anwesende Mitglied die Sitzung.  
(2) Scheidet der/die Vorsitzende oder der/die stell -
ver tretende Vorsitzende vorzeitig aus, findet für den 
Rest des Zwei-Jahres-Zeitraumes eine Nachwahl 
statt.  
(3) 1Der/die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrecht -
lichen Kommission ist zugleich Vorsitzender/Vor -
sitzende des Arbeitsrechtsausschusses. 2Der/die stell -
 vertretende Vorsitzende der Zentralen Arbeits recht -
lichen Kommission ist zugleich stellvertretender Vor -
sitzender/stellvertretende Vorsitzende des Ar beits -
rechts ausschusses.“  
11. Es wird folgender neuer § 8 eingefügt:  

„§ 8 Geschäftsführung 
(1) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission hat 
ei ne Geschäftsführung.  
(2) 1Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeits -
recht lichen Kommission wird vom Verband der Diö -
zesen Deutschlands bestellt. 2Im Verhinderungsfall 
der Geschäftsführung wird die Stellvertretung durch 
die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen 
Deutsch lands bestimmt.  
(3) 1Die Geschäftsführung nimmt die laufenden Ge -
schäf te der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis si -
on und des Arbeitsrechtsausschusses wahr. 2In Zwei -
felsfällen ist ein Einvernehmen mit dem/der jeweili-
gen Vorsitzenden und dem/der jeweiligen stellver-
tretenden Vorsitzenden herzustellen. 3Kann ein Ein -
ver nehmen nicht hergestellt werden, entscheidet 
der/die jeweilige Vorsitzende im Benehmen mit der 
Ge schäftsführung. 4Das Nähere kann in Geschäfts -
ord nun gen geregelt werden.“  
12. Der bisherige § 8 wird zu § 9 und wie folgt 
neu gefasst:  

„§ 9 Rechtsstellung der Mitglieder 
(1) 1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mission führen ihr Amt unentgeltlich als Eh -
renamt. 2Sie sind in ihrem Amt unabhängig und an 
keine Weisungen gebunden.  
(2) 1Für die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrecht -
lichen Kommission, die im kirchlichen Dienst be -
schäftigt sind, steht die Wahrnehmung von Auf ga -
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ben als Mitglied der Kommission der arbeitsvertrag-
lich vereinbarten Tätigkeit gleich. 2Sie dürfen in der 
Ausübung ihres Amtes nicht behindert und aufgrund 
ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt 
werden. 3Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine be -
ruf lichen Nachteile erwachsen.“  
13. Der bisherige § 11 wird zu § 10 und wie folgt 
neu gefasst:  

„§ 10 Arbeitsweise der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen 
mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesord -
nung spätestens vier Wochen – in Eilfällen zwei Wo -
chen – vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung 
entscheidet im Einvernehmen mit dem/der Vorsit -
zen den und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
über die Eilbedürftigkeit. 3Der/die Vorsitzende ent-
scheidet über die Tagesordnung. 4Hat die Amtszeit 
des/der Vorsitzenden geendet, ohne dass bereits zu 
einer weiteren Sitzung eingeladen wurde, lädt die Ge -
schäftsführung baldmöglichst zu einer Sitzung mit 
einer Tagesordnung ein, die zunächst nur die Wahlen 
vorsieht.   
(2) Die Geschäftsführung lädt ein 
a) zur jährlich stattfindenden Sitzung (reguläre Sit -
zung). Die Sitzung soll im 4. Quartal eines jeden Ka -
lenderjahres stattfinden. 
b) aus einem der folgenden Gründe (außerordentli-
che Sitzung): 
• wenn der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehr -
heit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl 
seiner stimmberechtigten Mitglieder eine klärungsbe-
dürftige Thematik in Form eines Antrags der Zen -
tralen Arbeitsrechtlichen Kommission vorlegt, 
• wenn eine nach Artikel 9 Grundordnung gebildete 
Kommission mit einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder eine klä-
rungsbedürftige Thematik in Form eines Antrags der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vorlegt,  
• wenn Wahlen nach Maßgabe dieser Ordnung 
durch zuführen sind, 
• 1wenn eine Seite der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mission einen Antrag auf  Beschlussfassung ge -
mäß § 2 Abs. 1 stellt. 2Liegt ein Antrag vor, hat der 
Ar beitsrechtsausschuss zunächst sechs Monate ab 
An  tragseingang bei der Geschäftsführung Zeit, sich 
mit dem Antrag zu befassen. 3Der Arbeits rechts aus -
schuss kann eine Stellungnahme zu dem Antrag ab -
geben. 4Nach Ablauf  der Sechsmonatsfrist soll in -
nerhalb von zwei Monaten eine Sitzung der Zen tra -

len Arbeitsrechtlichen Kommission stattfinden, wenn 
nicht der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit 
von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl seiner 
Mit glieder eine Weiterleitung des Antrags an die 
Zen  trale Arbeitsrechtliche Kommission ablehnt. 
5Fin  det die nächste reguläre Sitzung innerhalb der 
nächs ten zwei Monate nach Ablauf  der Sechsmo -
nats  frist statt, ist von einer gesonderten Sitzung ab -
zu sehen. 
• wenn ein Diözesanbischof  oder mehrere Diö ze -
san bischöfe gegen einen Beschluss der Zentralen Ar -
beitsrechtlichen Kommission gemäß § 2 Abs. 1 Ein -
spruch einlegt/einlegen.  
(3) 1Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung 
teilzu nehmen, so ist die Übertragung des Stimm rech -
tes auf  ein anderes Mitglied derselben Seite zu lässig. 
2Ein Mitglied kann zusätzlich nicht mehr als ein über -
tragenes Stimmrecht ausüben. 3Die Übertra gung des 
Stimmrechtes ist der Geschäftsführung in Textform 
nachzuweisen.  
(4) 1Eine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf  je -
der Seite mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist. 2Unter den Anwesenden muss sich der/die 
Vor sitzende und/oder der/die stellvertretende Vor -
sitzende befinden. 3Die Sitzungen sind nicht öffent-
lich. 4Unbeschadet von Satz 3 ist die Information der 
nicht in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis -
sion vertretenen Kommissionen und die Beratung 
mit diesen möglich. 5Im Einvernehmen zwischen 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/ 
der Vorsitzenden können Sachverständige teilneh-
men. 6Diese haben kein Stimmrecht.  
(5) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission gibt 
sich eine Geschäftsordnung.  
(6) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission; die Anträge müssen 
dem/der Vorsitzenden über die Geschäftsführung in 
Textform mit Begründung vorgelegt werden.  
(7) 1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission 
fasst Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 2Auf  
Antrag eines Mitglieds findet eine Beschlussfassung 
in geheimer Abstimmung statt.  
(8) 1In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine 
mündliche Verhandlung entbehrlich ist, können Be -
schlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom mis -
sion durch schriftliche Stimmabgabe herbeigeführt 
werden. 2Der/die Vorsitzende entscheidet im Ein -
ver neh men mit dem/der stellvertretenden Vorsit -
zen den über die Einleitung dieses Verfahrens. 3Das 
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Ergebnis der schriftlichen Stimmabgabe wird von 
der Geschäftsführung festgestellt und den Kommis -
si onsmitgliedern schriftlich mitgeteilt.  
(9) 1Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben kann die 
Zen trale Arbeitsrechtliche Kommission ständige 
oder zeitlich befristete Ausschüsse einsetzen. 2Diese 
bereiten die Beschlüsse der Kommission vor.  
(10) 1Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 
2Die Protokollführung soll grundsätzlich durch die 
Ge schäftsführung erfolgen. 3Das Protokoll wird nach 
Abstimmung mit dem/der Vorsitzenden und dem/ 
der stellvertretenden Vorsitzenden von der Pro to koll -
führung unterzeichnet und unverzüglich den Mit glie -
dern der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom mission 
zugeleitet.“  
14. Der bisherige § 12 wird zu § 11 und wie folgt 
neu gefasst:  

„§ 11 Arbeitsweise des 
Arbeitsrechtsausschusses 

(1) 1Der Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf  zu -
sam men. 2Er tagt in der Regel drei Mal im Kalen der -
jahr. 3Der Bedarf  wird von dem/der Vorsitzenden 
im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden 
Vor sitzenden festgestellt. 4Der Arbeitsrechtsaus -
schuss soll nicht in dem Quartal tagen, in dem die re -
guläre Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission stattfindet.  
(2) 1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen 
mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesord -
nung spätestens vier Wochen – in Eilfällen zwei Wo -
chen – vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung 
entscheidet im Einvernehmen mit dem/der Vor sit -
zen den und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
über die Eilbedürftigkeit. 3Der/die Vorsitzende ent-
scheidet über die Tagesordnung.  
(3) 1Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 3-7 und 9-10 
sinngemäß, mit der Maßgabe, dass Sitzungen des Ar -
beitsrechtsausschusses auch stattfinden und Be -
schlüs se gemäß § 3 gefasst werden können, wenn 
min destens sechs Mitglieder der Dienstnehmer- und 
sechs Mitglieder der Dienstgebervertreter anwesend 
sind, darunter der/die Vorsitzende und/oder der/ 
die stellvertretende Vorsitzende. 2Die nicht stimm be -
rechtigten Mitglieder nach § 6 Abs. 2 sind bei der Be -
stimmung der Anwesenheit und der Be schluss fä hig -
keit nicht zu berücksichtigen.  
(4) Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetz ge -
bungsv  orhaben, die das Arbeitsrecht betreffen, soll 
das Katholische Büro den Arbeitsrechtsausschuss 

an  gemessen beteiligen.“  
15. Es wird folgender neuer § 12 eingefügt:  

„§ 12 Online- und Hybridversammlungen 
(1) 1Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom  mission, des Arbeitsrechtsausschusses und son-
stiger Ausschüsse finden im Regelfall als Präsenz sit -
zungen statt. 2Sie können auch als Online-Ver samm -
lungen erfolgen.  
(2) Der/die Vorsitzende kann im Einvernehmen mit 
der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und der Ge -
schäftsführung bestimmen, dass Sitzungen als On -
line-Versammlungen in einem nur für die teilnahme-
berechtigten Personen zugänglichen Chat-Raum 
durch geführt werden.   
(3) 1Wird zu einer Online-Versammlung eingeladen, 
erhalten die teilnahmeberechtigten Personen zu die-
sem Zwecke rechtzeitig vor der Sitzung neben der 
Ta gesordnung auch die Zugangsdaten. 2Sie ver -
pflich ten sich, die Legitimationsdaten keinem Drit -
ten zugänglich zu machen. 3Mit Einwahl zur Online-
Versammlung gilt die teilnahmeberechtigte Person 
als anwesend im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2.  
(4) 1Hybrid-Versammlungen sind nur in Ausnahme -
fällen zulässig. 2Es gelten die Absätze 2 und 3 ent-
sprechend.  
(5) 1Während der Online- oder Hybrid-Versamm -
lung sind Abstimmungen und Wahlen grundsätzlich 
möglich, soweit entsprechende technische Mög lich -
keiten existieren. 2Die Abstimmungen und Wahlen 
erf olgen unter Wahrung der Vorgaben dieser Ord-
nung und der datenschutzrechtlichen Vorgaben (z.B. 
KDG) durch Nutzung geeigneter technischer Mittel, 
wie beispielsweise Abstimmungssoftware.  
(6) Im Übrigen sind die Vorschriften zu Präsenz ver -
sammlungen entsprechend zu berücksichtigen.“  
16. § 13 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 13 Inkraftsetzung der Beschlüsse der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 1Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mission, der den Erlass von Rechtsnormen ge -
mäß § 2 Abs. 1 zum Gegenstand hat, wird nach Un -
ter zeichnung durch den Vorsitzenden/die Vorsit zen -
de durch die Geschäftsführung den zuständigen 
Diö zesanbischöfen zur Kenntnisnahme übermittelt. 
2Auf  die Einspruchsfrist nach Absatz 2 wird hinge-
wiesen.  
(2) Sieht sich ein Diözesanbischof  nicht in der Lage, 
einen Beschluss in Kraft zu setzen, weil er offen-
sichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder ge -
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gen Vorgaben der katholischen Glaubens- und Sit -
ten lehre verstößt, so legt er innerhalb von sechs Wo -
chen nach Zugang des Beschlusses beim Bi schöf li -
chen Ordinariat unter Angabe von Gründen Ein -
spruch bei der Geschäftsführung der Zentralen Ar -
beitsrechtlichen Kommission ein; dabei können Ge -
genvorschläge unterbreitet werden.  
(3) 1Wenn bis zum Ablauf  der sechswöchigen Frist 
kein Einspruch erhoben worden ist, teilt die Ge -
schäfts führung den Diözesanbischöfen mit, dass der 
Beschluss in den (Erz-) Diözesen in Kraft zu setzen 
und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zu -
gang der Information in den Amtsblättern zu veröf-
fentlichen ist. 2Hierüber informiert die Geschäfts -
füh rung zeitgleich den Deutschen Caritasverband.  
(4) 1Im Falle eines Einspruchs informiert die Ge -
schäftsführung die Diözesanbischöfe über den Ein -
spruch. 2Die Angelegenheit wird von der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission innerhalb einer Frist 
von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Infor ma -
tion über den Einspruch an die Diözesanbischöfe er -
neut beraten. 3Fasst sie einen neuen Beschluss oder 
bestätigt sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet die 
Geschäftsführung diesen allen Diözesanbischöfen 
zur Inkraftsetzung und dem Deutschen Caritas ver -
band zur Kenntnis zu. 4Der Diözesanbischof  setzt 
den Beschluss in Kraft und veröffentlicht ihn inner-
halb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der In -
formation im Amtsblatt.  
(5) Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3 nicht 
zustande, so ist das Verfahren beendet.  
(6) 1Mit dem Ablauf  der Inkraftsetzungsfrist des 
Abs. 3 bzw. des Abs. 4 Satz 4 findet der Beschluss 
auch im Geltungsbereich der Arbeitsvertrags richt -
linien des Deutschen Caritasverbandes Anwendung. 
2Der Beschluss soll zusätzlich in der Ver bands zeit -
schrift „neue caritas“ veröffentlicht werden.  
(7) Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission, der Empfehlungen gemäß § 2 Abs. 3 
zum Gegenstand hat, wird allen aufgrund Artikel 9 
Grundordnung errichteten Kommissionen zur Bera -
tung zugeleitet.  
(8) 1Eine am 1. Januar 1998 bereits in Kraft befindli-
che Regelung in einer diözesanen Ordnung kann 
vor sehen, dass die Beschlüsse der Zentralen Ar beits -
rechtl ichen Kommission zusätzlich von einer diöze-
sanen oder regionalen Kommission unter Wahrung 
der Frist nach Abs. 2 wortlautidentisch zu beschlie-
ßen sind. 2Die Regelungen der Absätze 1 bis 7 blei-
ben hiervon unberührt.“  

17. § 14 wird wie folgt geändert:  
a. In Absatz 1 und Absatz 2 werden die Wörter 
„Zen tralen Kommission“ jeweils durch „Zentralen 
Ar  beitsrechtlichen Kommission“ ersetzt.  
b. In Absatz 2 werden die Wörter „Beisitzerinnen 
und Beisitzern“ jeweils durch „Beisitzern/Beisitze -
rin nen“ ersetzt.  
c. Im Absatz 2 letzter Halbsatz werden die Wörter 
„Beisitzerinnen und Beisitzer“ durch „Beisitzer/Bei -
 sitzerinnen“ ersetzt.  
d. Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.   
18. § 15 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 15 Voraussetzungen für die Mitglied- 
schaft im Vermittlungsausschuss 

(1) 1Die nach § 16 Abs. 1 zu wählenden Vorsitzenden 
des Vermittlungsausschusses dürfen bei keinem 
kirch lichen Rechtsträger beschäftigt sein und keinem 
vertretungsberechtigten Leitungsorgan eines kirchli-
chen Rechtsträgers angehören. 2Sie sollen der katho-
lischen Kirche angehören und über fundierte Kennt -
nisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht verfügen. 
3Sie dürfen nicht in der Ausübung der allen Kir chen -
mitgliedern zustehenden Rechte behindert sein und 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit 
für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 4Für sie gel -
ten die Vorgaben der Grundordnung entsprechend.  
(2) Für Beisitzer/Beisitzerinnen gelten Absatz 1 Satz 
2 2. Halbsatz und Satz 4 entsprechend.“  
19. § 16 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 16 Wahl und Amtsperiode  
des Vermittlungsausschusses 

(1) 1Beide Seiten schlagen je eine/n Kandidaten/in 
für den Vorsitz vor. 2Die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission wählt nach einer Aussprache mit einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Ge samt -
zahl ihrer Mitglieder die beiden Vorsitzenden ge -
meinsam in geheimer Wahl. 3Kommt in den ersten 
beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht zustande, 
reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der 
Stimmen. 4Wird auch diese nicht erreicht, wählen die 
Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber und der 
Dienst nehmer getrennt je einen Vorsitzenden/eine 
Vor sitzende mit mindestens der Mehrheit ihrer Stim -
men. 5Wählt eine Seite keinen Vorsitzenden/keine 
Vor sitzende, ist nur der/die andere Vorsitzender/ 
Vor sit zende des Vermittlungsausschusses.  
(2) Jeder Beisitzer/jede Beisitzerin hat für den Fall 
der Verhinderung einen Stellvertreter/eine Stellvert -
reterin.  
(3) Jeweils drei Beisitzer/Beisitzerinnen und ihre 
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Stell  vertreter/Stellvertreterinnen werden von den 
Dienst gebervertretern/Dienstgebervertreterinnen 
bzw. von den Dienstnehmervertretern/Dienst neh -
mer vertreterinnen in der Zentralen Arbeits recht li -
chen Kommission benannt.   
(4) Die Abwahl eines/einer Vorsitzenden kann nach 
einer Aussprache geheim mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Zen tra -
len Arbeitsrechtlichen Kommission erfolgen.  
(5) 1Die Amtsperiode der Mitglieder beträgt vier Jah -
re. 2Bis zur Wahl eines neuen Vermittlungsa us schus -
ses nimmt der bestehende Vermittlungsausschuss die 
Aufgaben wahr, jedoch nicht über die Dauer von 
zwölf  Monaten über das Ende seiner Amtspeiode 
hinaus. 3Wiederwahl ist zulässig. 4Das Amt eines Mit -
glieds des Vermittlungsausschusses, welches gleich-
zeitig Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mission ist, erlischt mit seinem Ausscheiden aus 
dieser. 5Bei vorzeitigem Ausscheiden findet für den 
Rest der Amtsperiode eine Nachwahl statt. 6Dazu 
gilt das Verfahren nach Absatz 1 bzw. Absatz 3.“  
20. § 17 wird wie folgt geändert:  
a. Die Angabe „§ 3 Abs. 1“ wird durch „§ 2 Abs. 1“ 
und die Wörter „Zentralen Kommission“ werden 
durch „Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission“ 
ersetzt. 
b. Nach den Wörtern „mindestens die Hälfte der 
Mit glieder dem Beschluss zugestimmt“ wird das 
Wort „haben“ durch „hat“ ersetzt. Nach dem Wort 
„Vorsitzende“ werden die Wörter „der Zentralen Ar -
beitsrechtlichen Kommission“ eingefügt.   
21. § 18 wird wie folgt neu gefasst:  
„§ 18 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 
(1) 1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermitt -
lungsausschusses erfolgen auf  Veranlassung der bei-
den Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses. 2Für 
jedes Vermittlungsverfahren wird jeweils zu Beginn 
des Verfahrens einvernehmlich von den Mitgliedern 
festgelegt, welcher/welche der beiden Vorsitzenden 
die Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen leitet 
und welcher/welche unterstützend teilnimmt.  
3Kommt keine solche einvernehmliche Festlegung 
zustande, entscheidet das Los. 4Der/die leitende 
Vor  sitzende kann im Benehmen mit dem weiteren 
Vor sitzenden Sachverständige hinzuziehen.  
(2) 1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Ver -
mittlungsausschuss einen gemeinsamen Verm itt -
lungsvorschlag. 2Der Vermittlungsausschuss ent -
schei det mit einer Mehrheit von mindestens vier 
Stim men über den Vermittlungsvorschlag. 3Eine 

Stim m enthaltung ist nicht zulässig. 4Bei der Ab stim -
mung haben die beiden Vorsitzenden gemeinsam nur 
eine Stimme. 5Sollten beide Vorsitzende sich nicht 
auf  einen Vermittlungsvorschlag einigen können, er -
klären sie das Verfahren für beendet.  
(3) Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zwölf  
Wochen nach Anrufung des Vermittlungsaus schus -
ses mit einem Vermittlungsvorschlag oder mit der 
Fest stellung abgeschlossen werden, keinen Vermitt -
lungsvorschlag unterbreiten zu können.  
(4) 1Der Vermittlungsausschuss kann im Einverneh -
men mit den beiden Vorsitzenden die Verbindung 
verschiedener Vermittlungsverfahren beschließen, 
wenn die Verfahrensgegenstände in sachlichem oder 
rechtlichem Zusammenhang stehen. 2Nach der Ver -
bindung ist entsprechend Absatz 1 ein leitender Vor -
sitzender/eine leitende Vorsitzende zu bestimmen, 
wenn kein solcher/keine solche nach § 18 gewählt 
ist.  
(5) Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich.  
(6) 1Scheidet der/die leitende Vorsitzende während 
des Verfahrens aus dem Amt aus oder ist er/sie dau-
erhaft krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen 
an der Wahrnehmung des Amtes verhindert, wird 
der/die andere leitender/leitende Vorsitzender/Vor -
sitzende. 2Die dauerhafte Verhinderung ist durch 
den/die Vorsitzenden/Vorsitzende und den/die 
stell vertretenden/stellvertretende Vor sitzenden/ 
Vor   sitzen de festzustellen. 3Scheidet einer/eine der 
beiden Vorsitzenden aus dem Amt aus bzw. ist ei -
ner/eine der beiden Vorsitzenden dauerhaft verhin-
dert, so hat binnen einer Frist von drei Monaten ab 
dem Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. ab dem Zeit -
punkt der Feststellung der dauerhaften Erkrankung 
oder Verhinderung eine Neuwahl zu erfolgen. 4So -
lange ruht das Verfahren. 5Eine Neuwahl für den 
Rest der Amtsperiode findet auch dann statt, wenn 
der/die Vorsitzende im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 4 aus 
dem Amt ausgeschieden ist oder dauerhaft verhin-
dert ist.“  
22. § 19 wird wie folgt neu gefasst:  
„§ 19 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 

(1) 1Stimmt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kom mis -
sion im Falle des § 18 dem Vermittlungsvorschlag 
nicht mit mindestens drei Vierteln der Gesamtheit 
ih rer Mitglieder innerhalb einer Frist von zwölf  Wo -
chen zu oder entscheidet die Zentrale Arbeits recht -
liche Kommission nicht gemäß § 10 Abs. 7 oder 8 
selbst über die Angelegenheit, hat sich der Ver mitt -
lungsausschuss erneut mit der Angelegenheit zu be -
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fassen, wenn mindestens die Hälfte der Gesamtzahl 
der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom m ission dies beantragt. 2Das Verfahren ist nicht 
öffentlich.  
(2) 1Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer 
Mehrheit von mindestens vier Stimmen über den 
Ver mittlungsvorschlag. 2Eine Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. 3Die beiden Vorsitzenden haben ge -
meinsam nur eine Stimme. 4Der Vermittlungs-
spruch (ersetzende Entscheidung) tritt an die Stelle 
eines Beschlusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 5Er wird durch die Geschäftsführung 
den Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung gemäß    
§ 13 vorgelegt. 6Die Geschäftsführung der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission setzt die Zentrale 
Ar beitsrechtliche Kommission unverzüglich über die 
er setzende Entscheidung, die den Diözesan bischö -
fen zugeleitet wird, in Kenntnis.  
(3) Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll 
spätestens acht Wochen nach erneuter Anrufung des 
Vermittlungsausschusses mit einer ersetzenden Ent -
scheidung oder mit der Feststellung abgeschlossen 
werden, dass keine ersetzende Entscheidung unter-
breitet wird.“  
23. Der bisherige § 9 wird zu § 20 und wie folgt 
neu gefasst:  

„§ 20 Freistellung 
1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mission, die im kirchlichen Dienst stehen, sind 
zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufga -
ben im notwendigen Umfang von der dienstlichen 
Tä tigkeit freizustellen, insbesondere für die Teil nah -
me an den Sitzungen der Zentralen Arbeits recht -
lichen Kommission, des Arbeitsrechtsausschusses 
und der sonstigen Ausschüsse sowie für deren Vor -
bereitung. 2Zu den Aufgaben gehört auch die Pflege 
einer angemessenen Rückbindung zu denen, die sie 
re präsentieren. 3Die Freistellung beinhaltet den An -
spruch auf  Reduzierung der übertragenen Auf ga -
ben.“  
24. Der bisherige § 10 wird zu § 21 und wie folgt 
neu gefasst:  

„§ 21 Beratung 
1Den Seiten werden zur Beratung im notwendigen 
Um fang durch den Verband der Diözesen Deutsch -
lands entweder eine sachkundige Person oder die für 
eine Beratung durch Honorarkräfte erforderlichen 
Mittel zur Verfügung gestellt. 2Der Berater/die Be ra -
terin ist nicht Mitglied der Zentralen Arbeitsrecht -
lichen Kommission, kann jedoch an den Sitzungen 

der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und 
deren Ausschüsse teilnehmen. 3Die Teilnahme ist auf  
einen Berater/eine Beraterin pro Seite beschränkt.“  
25. § 22 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 22 Kosten 
(1) 1Für die Sitzungen der Zentralen Arbeits recht -
lichen Kommission, des Arbeitsrechtsausschusses, 
der anderen Ausschüsse sowie für die laufende Ge -
schäftsführung und die Beratung der Vertreter/Ver -
treterinnen der Dienstnehmer sowie der Dienstgeber 
im Sinne des § 21 trägt der Verband der Diözesen 
Deutschlands im erforderlichen Umfang die notwen-
digen Kosten für Raum, Geschäftsbedarf  und Per so -
nalkräfte. 2Zu den notwendigen Kosten gehören 
auch die Kosten für Unterbringung und Verpfle -
gung. 3Der Verband der Diözesen Deutschlands trägt 
auch die durch die Freistellung gemäß § 20 dem je -
weiligen kirchlichen Dienstgeber entstehenden Per -
so nalkosten.  
(2) 1Im Übrigen tragen für Mitglieder, die dem ver-
fasst-kirchlichen Bereich angehören, die jeweilige 
(Erz-)Diözese, für Mitglieder aus dem Bereich der 
Cari tas der Deutsche Caritasverband die Fahrtkosten 
so wie ggf. Tagegelder. 2Für die entsandten Vertreter/ 
Vertreterinnen der Gewerkschaft trägt die jeweilige 
Gewerkschaft die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegelder.             
(3) 1Dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses 
kann eine Aufwandsentschädigung oder eine Vergü -
tung gewährt werden. 2Die Kosten hierfür trägt der 
Verband der Diözesen Deutschlands. 3Er trägt für 
diese Personen auch die während ihrer Amtsaus -
übung anfallenden notwendigen Reisekosten. 4Das 
Nä here kann in einer Entschädigungsordnung gere-
gelt werden.“  
26. Die bisherigen §§ 20 und 21 entfallen.  
27. Es wird folgender neuer § 23 eingefügt: 

„§ 23 Übergangsregelungen anlässlich der 
Änderung der Ordnung vom 14. Februar 2023 

(1) 1Die bisherigen Beschlüsse und Empfehlun gen 
der Zentralen Kommission bzw. der Zentral-KODA 
bleiben von den Änderungen durch die Ände rungs -
ordnung vom 14. Februar 2023 (KA 2023 Nr. XX) 
un berührt. 2Sie gelten nunmehr als Beschlüsse und 
Empfehlungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kom mis sion bis zu einer anderslautenden Be -
schlussfassung durch diese fort.  
(2) Die nach der Zentral-KODA-Ordnung in der 
Fas sung vom 9. Dezember 2013 bestehende Zen tra -
le Kommission setzt ihre Arbeit in zunächst unver-
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änderter Zusammensetzung als Zentrale Arbeits -
recht liche Kommission fort.   
(3) Arbeitsrechtsausschuss, Vermittlungs aus schuss 
und sonstige bestehende Ausschüsse der Zentralen 
Kommission bzw. des Arbeitsrechtsausschusses set-
zen ihre Arbeit ebenfalls in zunächst unveränderter 
Zusammensetzung als Gremien der Zentralen Ar -
beitsrechtlichen Kommission fort.  
(4) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ände -
rungsordnung erfolgen Änderungen betreffend die 
Zu sammensetzung der in den Absätzen 2 und 3 ge -
nannten Gremien nach den Regelungen der ZAK-

Ordnung zu Wahl, Bestellung und Benennung von 
Personen.   
28. Der bisherige § 23 wird zu § 24. 

 
II. Inkrafttreten  

Die Änderungen in Abschnitt I treten zum 1. März 
2023 in Kraft.   
Trier, den 14. Februar 2023  
(Siegel) 

 
 
Bischof  von Trier
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VERORDNUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

Nr. 76    
Siebte Änderung des Erlasses über die Organisation des 
Bischöflichen Generalvikariates (Organisationserlass) 

cc) Service Controlling und Service Provider Mana -
gement“  
2. In Teil A Abschnitt II Ziffer 6 wird der Buch -
stabe h unter Beibehaltung der Buchstaben be -
zeich nung „h)“ gestrichen. 
 

II. Inkrafttreten  
Die Vorschriften in Teil I treten zum 15. Februar 
2023 in Kraft.  
Trier, den 13. Februar 2023  
(Siegel) 
 
Dr. Ulrich Graf  von Plettenberg 
Bischöflicher Generalvikar  

Der Organisationserlass vom 18. April 2013 (KA 
2013 Nr. 93), zuletzt geändert am 17. Oktober 2022 
(KA 2022 Nr. 300), wird wie folgt geändert:  

I. Änderung des Erlasses  
1. In Teil A Abschnitt II erhält der Buchstabe j 
der Ziffer 1 folgende Fassung: 
„j) Stabsstelle: Digitalstrategie und IT-Service ma na -
ge ment 
a) Arbeitsbereich: Digitalisierung 
aa) IT-Serviceportfoliomanagement 
bb) Digitalisierungsprojektmanagement  
b) Arbeitsbereich: IT-Servicemanagement 
aa) Infrastrukturmanagement und Sonderprojekte 
bb) Service und Betrieb 

Nr. 77 
Zweite Ordnung zur Änderung der Ordnung über die Vergütung für  
seelsorgerische Aushilfen und Vertretungen sowie Pfarrverwaltungen 

Die Ordnung über die Vergütung für seelsorge ri sche 
Aushilfen und Vertretungen sowie Pfarrver wal tun -
gen vom 6. Februar 1991 (KA 1991 Nr. 40; HdR Nr. 
630.9) i. d. Fassung vom 9. Januar 2014 (KA 2014 
Nr. 33) wird wie folgt geändert:   
I. Änderung der Ordnung   
1. Abschnitt II Ziffer 3 wird wie folgt neu gefasst:  
„3. Vergütung für vorübergehende Pfarrverwal tun -
gen:  
(1) Für die vorübergehende Verwaltung einer oder 
meh rerer Pfarrstellen, die zur Wiederbesetzung vor-
gesehen sind, erhält der Pfarrverwalter in den Kir -
chengemeinden bzw. Kirchengemeindeverbänden 
monatlich eine nicht ruhegehaltsfähige Funktions zu -
lage in Höhe von 200 Euro für die Dauer der Wahr -
nehmung dieser Aufgabe.  
(2) Soweit die Pfarrverwaltung abweichend von Ab -
satz 1 in den sogenannten Modellen der Vakanz ge -
stal tung erfolgt, wird die Zulage entsprechend der 
Aufgabenverteilung an den Pfarrverwalter ausge-
zahlt.  
In den sogenannten Vakanzmodellen 1 (Abgabe des 
Vor sitzes in einem oder mehreren Verwaltungs rä ten) 

und 2 (Abgabe des Vorsitzes in einem oder mehreren 
Ver waltungsräten und Abgabe des Vorsitzes in der 
Ver  bandsvertretung) erhält der Pfarrverwalter mo -
nat  lich eine nicht ruhegehaltsfähige Funktionszulage 
in Höhe von 150 Euro für die Dauer der Wahrneh -
mung dieser Aufgabe. Übernimmt im Vakanzmodell 
2 eine andere hauptamtlich pastorale Person den 
Vor sitz in der Verbandsvertretung, erhält diese Per -
son eine Zulage von 50 Euro.  
In den sogenannten Vakanzmodellen 3 und 4 erhält 
der Pfarrverwalter monatlich eine nicht ruhegehalts-
fähige Funktionszulage in Höhe von 50 Euro. Die 
hauptamtlich pastorale Person, die in den Vakanz -
mo dellen 3 und 4 mit der Koordination der Seel sor -
ge beauftragt ist, erhält eine Zulage von 150 Euro.“  
II. Inkrafttreten   
Die Regelungen in Abschnitt I. treten rückwirkend 
zum 1. Januar 2023 in Kraft.  
Trier, den 15. Februar 2023 
(Siegel)  
Dr. Ulrich Graf  von Plettenberg 
Bischöflicher Generalvikar 
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Nr. 79 
Prüfung von Blitzschutzanlagen an Kirchen und Kindertageseinrichtungen 

Das Bischöfliche Generalvikariat hat mit dem In ge -
nieur  büro H. Drott KG, Hauptstraße 48, 55576 
Pleiters heim einen Vertrag abgeschlossen, nach dem 
alle Blitz schutzanlagen an Kirchen (und ausnahms-
weise hoch gelegenen anderen kirchlichen Gebäu -
den) durch das Ingenieurbüro Drott erfasst und auf  
Män gel überprüft werden.  
Über das Ergebnis der Prüfung werden die betreffen-
de Kirchengemeinde und der Zentralbereich 2.5  Bau 
des Bischöflichen Generalvikariates informiert. Die 
Information besteht aus einer Über sichtsskizze des 
Gebäudes sowie einem Prüf- und Män gelbericht. 
Auch über fehlende Anlagen ergeht Mel dung. Vom 
Ingenieurbüro Drott werden keine Re paraturen aus-
geführt, dem Büro können auch keine Repara tur auf -
trä ge erteilt werden.  
Sollten sich auf  Grund der Erfassung Reparatur- 
oder Er  gänzungsarbeiten oder eine Neuanlage als 
notwendig erweisen, dann gelten für deren Ge neh mi -
gung, Bezuschussung und Durchführung die Richt li -
nien für Baumaßnahmen (A2-Antrag, siehe „Bau fi -
bel“).  
Durch die Erfassung und Überprüfung entstehen 
den Kirchengemeinden keine Kosten. Es ist verein-
bart, die Prüfung nach je 5 Jahren zu wiederholen.  
Im Jahr 2023 werden (ab Ende Februar/Anfang 
März) die Anlagen der Kirchen ge mein den der fol-

genden Pastoralen Räu me überprüft: Bernkastel-
Kues, Maifeld-Untermosel, Mayen, Merzig, 
Neu erburg und Sim mern.  
Die einzelnen Kirchengemeinden werden vom Inge -
nieur büro Drott direkt über den Zeitpunkt der Prü -
fung durch Anschreiben unter Bezug auf  diese Ver -
öff ent lichung informiert. Pfarrer und Pfarr ver wal -
ter werden hiermit gebeten, die zuständigen 
kirch li chen Angestellten rechtzeitig zu informie-
ren, damit die Mitarbeiter des Ingenieur bü ros 
Drott Zugangs mög lichkeit zu den Ge bäuden er -
halten. Bei den Kirchen gilt dies vor allem für die 
Dachräume und Türme.  
Wenn vom Ingenieurbüro Drott eine Gefährdung 
des Bauwerkes durch fehlende oder fehlerhafte Blitz -
schutz anlagen festgestellt wird, hat die Kirchen ge -
mei n de für eine Neuanlage bzw. Instandsetzung Sor -
ge zu tragen. Die Übernahme von Kosten bzw. Be -
zu  schussung durch das Bistum für die Beseitigung 
von Schäden infolge Blitzeinwirkung wird davon ab -
hän gig gemacht.  
In allen diese Veröffentlichung betreffenden Fragen 
beraten die Mitarbeiter des Zentralbereichs 2.5 – Bau 
des Bischöflichen Generalvikariates.  
Trier, den 26. Januar 2023  
Das Bischöfliche Generalvikariat 

Zur Mitfeier der Chrisam-Messe am Mittwoch, dem 
5. April 2023 um 10.00 Uhr im Hohen Dom sind 
alle Gläubigen herzlich eingeladen.  
Im Rahmen dieser Eucharistiefeier werden die heili-
gen Öle – Chrisam, Katechumenen- und Krankenöl 
– geweiht. Sie sind Zeichen der heilenden Nähe Got -
tes und der besonderen Gnade, mit der uns Gott, 
unser Schöpfer, in den Sakramenten der Taufe, Fir -
mung und Weihe beschenkt.  
Die Priester sind in dieser Feier zur Konzelebration 
eingeladen und sind gebeten, dazu Albe und weiße 
Sto la mitzubringen. In dieser Feier werden auch die 

Wei he versprechen erneuert.   
Nach der Chrisam-Messe findet für die Teilnehmer 
des Gottesdienstes ein Empfang in der Cafeteria des 
Bischöflichen Generalvikariates statt.   
Die Anmeldung hierzu möge über die Herren De -
kane bis zum 15. März 2023 beim Sekretariat des 
Bischofs unter der E-Mail: bischofshof@bistum-
trier.de erfolgen.  
Trier, den 16. Februar 2023   
Dr. Ulrich Graf  von Plettenberg 
Bischöflicher Generalvikar 

Nr. 78 
Einladung zur Chrisam-Messe 
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Die 65. MISEREOR-Fastenaktion steht 2023 unter 
dem Leitwort „Frau.Macht.Veränderung.“ Sie 
stellt die Gleichstellung von Frauen ins Zentrum – in 
Madagaskar und weltweit. Nur gemeinsam mit allen 
Menschen können wir unsere Welt zum Guten ver-
ändern. Hierzu gehört vor allem, dass Frauen gleich-
berechtigt an gesellschaftlichen Entscheidungen mit-
wirken. Die Vereinten Nationen greifen dieses Ziel 
in ihrer Agenda 2030 auf. Geschlechtergleichstellung 
ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, son-
dern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, 
gerechte und nachhaltige Welt. Frauen aus Mada gas -
kar bringen dies mit ihren persönlichen Lebens ge -
schichten zum Ausdruck.  
Die MISEREOR-Fastenaktion wird am 1. Fa sten -
 sonn tag, dem 26. Februar 2023, in der Diözese 
Augsburg eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Part -
nerinnen und Partnern aus Madagaskar sowie Gläu -
bigen aus der Diözese feiert MISEREOR um 10.00 
Uhr im Dom zu Augsburg einen Gottesdienst, der 
live in der ARD übertragen wird.  
Das Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt die 
Bäuerin Ursule Rasolomanana, die als 12-jährige die 
Schule abbrechen musste, weil ihre Mutter das Schul -
geld nicht mehr bezahlen konnte. Aufgrund dieser 
Erfahrung hat die 28-jährige den festen Willen, die 
Situation für ihre drei Kinder zu verbessern. Sie 
möch te eine Dorfschule gründen, damit die Kinder 
nicht mehr so weit zur Schule laufen müssen. Mit 
Unterstützung der übrigen Dorfbewohnerinnen und 
-bewohner und des MISEREOR-Partners Vahatra 
rückt das Ziel in greifbare Nähe. Das Plakat sollte gut 
sichtbar, z. B. im Schaukasten und/oder am Schrif -
 ten stand, aufgehangen werden.  
Das neue MISEREOR-Hungertuch „Was ist uns 
heilig?“ wurde vom nigerianischen Künstler Emeka 
Udemba gestaltet, der heute in Freiburg lebt und ar -
beitet. Sein farbenstarkes Bild ist als Collage aus vie-
len Schichten ausgerissener Zeitungsschnipsel, Kle -
ber und Acryl aufgebaut: Nachrichten, Infos, Fakten, 
Fakes – Schicht um Schicht reißt und klebt der 
Künst ler diese Fragmente und komponiert aus ihnen 
etwas Neues. Das Hungertuch lädt zu Reflexion und 
Auseinandersetzung ein. Es ist in zwei Größen zum 

Aushang im Kirchenraum, Pfarrheim oder in der 
Schu le bestellbar.  
Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen 
zur Gestaltung von Gottesdiensten während der Fas -
ten  zeit. Kreuzweg-Hefte sind separat bestellbar.  
Der Fastenkalender 2023 und das Fas ten   brevier 
(fastenbrevier.de) laden ab Ascher mitt woch ein, die 
Fastenzeit für sich oder mit der Familie aktiv 
zu gestalten. Viele Gemeinden bieten am MISERE-
OR-Sonn   tag, dem 26. März 2023, ein Fasten essen zu -
gun sten von MISEREOR-Projekten an.  
Die Kinderfastenaktion hält mit Rucky Reiselustig 
zahlreiche Anregungen und Angebote zur Gestal -
tung der Fastenzeit in Kindergarten, Grundschule 
und Gemeinde bereit: kinderfastenaktion.de  
Am Freitag, dem 24. März 2023 ist bundesweiter Cof -
fee Stop-Aktionstag.  
Am 4. Fastensonntag, dem 19. März 2023, soll in 
allen katholischen Gottesdiensten der Aufruf  der 
deut schen Bischöfe zur MISEREOR-Fastenaktion 
verlesen werden.   
Am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, wird mit 
der MISEREOR-Kollekte um Unterstützung der 
Pro   jektarbeit der Partner in Afrika, Asien, Ozeanien 
und Lateinamerika gebeten. Das „Fastenopfer der 
Kinder“ soll gemeinsam mit der Gemeinde kol lek te 
überwiesen werden. Es ist ausdrücklicher Wunsch der 
Bischöfe, dass die Kollekte zeitnah und ohne Abzug 
von den Gemeinden über die Bistums kassen an     
MI SE  REOR weitergeleitet wird. Eine pfarreiinterne 
Ver wen dung der Kollektengelder, z. B. für eigene 
Part   ner schafts projekte, ist nicht zulässig. MISEREOR 
ist den Spen dern gegenüber rechenschaftspflichtig.   
Fragen zur Fastenaktion beantwortet das „Team  
Fa s  t en  aktion“ bei MISEREOR, Telefon (02 41) 44 
24 45, E-Mail: fastenaktion@misereor.de 
Informationen finden Sie auf  der Home page  
www.  fastenaktion.misereor.de. Dort stehen viele Ma -
te  ria lien zum kostenlosen Download bereit. 
Materialien zur Fastenaktion können auch bestellt 
werden bei MVG, Telefon (02 41) 47 98 61 00,  
E-Mail: bestellung@eine-welt-shop.de und im Inter -
net unter: www.misereor-medien.de 

Nr. 80 
Hinweise zur MISEREOR-Fastenaktion 2023 
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Nr. 81 
Hinweise zur Palmsonntagskollekte 2023

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im 
Heiligen Land zugute. Der Leitgedanke zur Palm -
sonntagskollekte 2023 lautet: „Chancen spenden. 
Damit Christen im Heiligen Land bleiben“.  
Die Christen des Heiligen Landes sind eine kleine 
Min derheit. Im Westjordanland, in Gaza und in Je ru -
salem nimmt ihre Zahl kontinuierlich ab. Für die Ge -
sellschaft, in der sie leben, sind sie jedoch von großer 
Bedeutung. Je nach Wohnort haben Christen jüdi-
sche oder muslimische Nachbarn. In ihrem Alltag 
ha ben sie deshalb die Chance, als Vermittler in der 
konfliktreichen Region zu agieren. Für sich selbst 
aber sehen viele Christen wenig Perspektiven. Viele 
träumen von einem besseren Leben jenseits ihrer 
Heimat. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande 
und das Kommissariat des Heiligen Landes der Fran -
ziskaner eröffnen den Christen vor Ort Chancen auf  
Bildung, soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes 
Leben. Christliche Begegnungsstätten, Schulen, Ge -
meinden und soziale Einrichtungen sorgen für neue 
Perspektiven. Sie bieten nicht nur Arbeitsplätze, son-
dern sie unterstützen auch Kinder aus sozial schwa-
chen Familien, Menschen mit Behinderung, chro-
nisch Kranke und Migranten – darunter viele Frau -
en. Darüber hinaus tragen christliche Einrichtungen 
vielfach zur interreligiösen Friedenserziehung bei.   
Mit einer Spende zur Palmsonntagskollekte werden 
die Menschen im Heiligen Land, an den Ur sprungs -
stätten unseres christlichen Glaubens, unterstützt. So 
können sie ihren Dienst an den Menschen und der 
Gesellschaft erfüllen.   

Die deutschen Bischöfe bitten daher in ihrem Aufruf  
um Unterstützung der Christen im Nahen Osten 
durch Gebet, Pilgerreisen und materielle Hilfe.   
Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, 
dem 2. April 2023 in allen Heiligen Messen ein-
schließlich der Vorabendmessen statt. Auf  ausdrück-
lichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah 
und ohne jeden Abzug auf  dem üblichen Weg an die 
Bistumskassen weitergeleitet werden.  
Das General vikariat überweist die Spenden, ein -
schließ lich der später eingegangenen, an den Deut -
schen Verein vom Heiligen Lande.   
Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollekten gel -
der, z. B. für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig.   
Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das 
Kom missariat des Heiligen Landes sind den Spen -
dern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das 
Er gebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemein -
de mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben wer-
den.  
Weitere Informationen finden sich auf  der Inter net -
seite www.palmsonntagskollekte.de. Hier können al le 
Unterlagen in druckfähiger Qualität heruntergeladen 
werden. Zwei Wochen vor Palmsonntag werden   
wei tere Materialien zur Palmsonntagskollekte an alle 
deut schen katholischen Pfarreien versandt.   
Nähere Informationen beim Deutschen Verein vom 
Heiligen Lande, Dr. Matthias Vogt, Generalsekretär, 
Telefon (02 21) 99 50 65 0, E-Mail: palmsonntags 
kollekte@dvhl.de, Internet: www.dvhl.de 
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Nr. 82 
Anträge auf  Zuwendungen aus der Schul-Stiftung im Bistum Trier  

Die im Jahr 2008 gegründete Schul-Stiftung im Bis -
tum Trier dient der Förderung der katholischen 
Schu len in freier Trägerschaft im Bistum Trier. 
Die Stiftung erfüllt ihren Zweck insbesondere da -
durch, dass sie pädagogische und schulpastorale 
Maß  nahmen der einzelnen Schulen bzw. ihrer Träger 
im Sinne einer ganzheitlichen Bildung und Erzie -
hung fördert. Die Schul-Stiftung stellt Mittel bereit 
• für die weitere pädagogische Profilierung der Schu -
len, 
• für eine entsprechende Fortbildung der Lehre rin -
nen und Lehrer, 
• für Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungs part -
nerschaft zwischen Schule und Elternhaus.  
Wer kann Mittel beantragen? 
Träger bzw. Schulleitungen katholischer Schulen im 
Bistum Trier.  
Welche Bedingungen sind zu beachten? 
Die Förderhöchstsumme der Schul-Stiftung beträgt 
für eine Maßnahme 1.000 Euro. Es werden keine 
Maß  nahmen bezuschusst, die bereits durchgeführt 
sind.  

Der Antrag ist also vor Beginn der Maßnahme zu 
stellen.  
Wie müssen die Mittel beantragt werden? 
Die Mittel sind formlos zu beantragen. Eine Be -
schrei bung der Maßnahme, die die Förderung be -
gründet, ist beizufügen.   
Dem Antrag ist ebenfalls eine Finanzierungs über -
sicht beizulegen, die alle kalkulierten Einnahmen und 
Ausgaben aufweist. Ein ent sprechendes Formular 
fin det sich auf  der Home page der Schulabteilung 
(www.schulabteilung.bistum-trier.de).  
Die Anträge sind bis 31. Mai 2023 an das Bischöf -
liche Generalvikariat, Abteilung Schule und Hoch -
schule, Schul-Stiftung, Mustorstraße 2, 54290 Trier 
einzureichen. Rückfragen sind möglich unter Telefon 
(06 51) 71 05-2 21. 
 
Trier, den 25. Januar 2023 
 
Für das Kuratorium: 
Albrecht Adam, 1. Vorsitzender 
Abteilungsleiter Schule und Hochschule 
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Nr. 83 
Bestellung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten  
(ergänzte Neufassung) 

Gemäß §§ 3 Abs. 1 lit a i. V. m. 36 Abs. 1 des Ge set -
zes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG – vgl. 
KA 2018 Nr. 65) hat der Bischöfliche Gene ral vikar 
am 21. September 2022 die betriebliche Daten schutz -
beauftragte   

Frau Ursula E i d e n    
für die folgenden verantwortlichen Dienststellen und 
Einrichtungen im Bistum Trier (Zuständigkeits be rei -
che) bestellt: 
• das Bischöfliche Generalvikariat, das Bischöfliche 
Offizialat, die Kanzlei der Bischöflichen Kurie, die 
Diözesanstelle Weltkirche, die Ge schäfts stelle der 
diö ze sanen Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeiter -
ver tretungen, das Büro des Bischofs und die Büros 
der Weihbischöfe sowie die Katho lischen Büros in 
Mainz und Saarbrücken, 
• die Bildungshäuser, die Fachstellen für Erwachse -
nen  bil  dung, das Priesterhaus St. Thomas, die Diö -
zesanstelle für Exerzitien, geistliche Begleitung und 
Berufungs pas toral, die Fachstellen für Erwachsenen -
bil dung, 
• die Fachstellen für Jugendpastoral, die Fachstellen 

für Kirchenmusik, die Schülerzentren, die Häuser 
der offenen Tür, die Katholische Hochschulgemein -
den Koblenz, Saarbrücken und Trier, das Johannes-
Foyer Saar brü cken und 
• die Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier.  
Ihre Aufgabe ist es, unbeschadet der umfassenden 
Datenschutzverantwortung des Verantwortlichen i. 
S. d. § 4 Nr. 9 KDG, in den o. a. Stellen durch Be -
ratung auf  die Einhaltung des KDG sowie anderer 
Rechtsvorschriften über den Datenschutz hinzuwir-
ken. Im Einzelnen ergeben sich die Aufgaben aus     
§ 38 KDG. Frau Eiden ist bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben von allen Mitarbeitenden sowie von der 
Ein richtungsleitung zu unterstützen.  
Frau Eiden ist im Bischöflichen Generalvikariat, 
Stabs stelle Betrieblicher Datenschutz, Mustorstraße 
2, 54290 Trier, Telefon (06 51) 71 05-4 68, E-Mail: 
ursula.eiden@bgv-trier.de oder datenschutz@bgv-
trier.de, erreichbar.  
Trier, den 30. Januar 2023    
Das Bischöfliche Generalvikariat

Nr. 84 
Gemeinsame kirchliche Datenschutzstelle 

Auf  Empfehlung des Verwaltungsrates des Katho - 
li schen Datenschutzzentrums Frankfurt am Main 
(KdöR) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2023 Frau 
Ursula B e c k e r - R a t h m a i r  durch die (Erz-) 
Bischöfe der sieben zum Katho lischen Daten schutz -

zentrum gehörenden (Erz-)Bistümer für weitere fünf  
Jahre zur Diözesandatenschutzbeauftragten bestellt.   
Sie nimmt damit weiterhin die datenschutzrechtliche 
Aufsicht über die katholischen Einrichtungen im Zu -
ständigkeitsgebiet wahr.
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Im Rahmen des Programms „Kirche im Mentoring – 
Frauen steigen auf“ 2023-24 sucht der Hildegardis-
Verein e. V. für das Bistum Trier zwei engagierte 
Frauen, die als Nachwuchskraft (Mentee) teilneh-
men und sich für Leitungsaufgaben qualifizieren 
möchten.  
Im Jahr 2013 gaben die deutschen Bischöfe im Rah -
men ihrer Vollversammlung in Trier die Zusage zu 
einer Selbstverpflichtung, den Anteil von Frauen in 
kirchlichen Leitungspositionen deutlich zu steigern 
und dafür konkrete Maßnahmen durchzuführen. 
Unter anderem wurde ein bundesweites Mentoring-
Projekt initiiert.  
Auch 2023-2024 findet dieses Projekt unter dem Ti -
tel „Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf“ statt. 
Neben mehreren anderen (Erz-)Diözesen und Ein -
richtungen beteiligt sich auch das Bistum Trier an 
dem Programm. Träger des Projekts ist der Hildegar -
dis-Verein, der schon seit über 100 Jahren die Aus- 
und Wei terbildung junger Katholikinnen unterstützt. 
Ziel des Mentoring-Projekts ist es, Frauen zu ermu-
tigen und zu befähigen, eine leitende Aufgabe in 
kirch lichen Einrichtungen zu übernehmen. Dazu tra-
gen die überdiözesane Vernetzung und das intensive 
Kennenlernen einer kirchlichen Führungskultur bei.  
Grundlage des Programms sind mehrere Qualifizie -
rungsbausteine. Dazu zählen zentrale Seminar- und 
Trainingsveran stal tungen, die Arbeit im bilateralen 

Tan dem, ein pra xisorientiertes Mentee-Projekt sowie 
regionale In tervisionsgruppen.  
Nähere Informa ti onen finden sich unter: www.     
kirche-im-mentoring.de   
Die festen Termine im Rahmen des Mentoring-Pro -
gramms sind: 
• Auftaktveranstaltung: 19.-21. Juni 2023; 
• Halbzeitseminar: 15.-17. Januar 2024; 
• Abschlussveranstaltung: 11.-13. September 2024.  
Für die Teilnahme an den Veranstaltungen, die im 
Rah men des Mentoring-Programms stattfinden, 
wird Dienstbefreiung gewährt. Die Kosten des Pro -
gramms werden vom Bistum Trier übernommen.  
Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Le -
bens  lauf) werden bis zum 24. März 2023 beim 
Bischöflichen Generalvikariat, Strategiebereich 2.2 
(Per so nalent wicklung), Mustorstraße 2, 54290 Trier; 
E-Mail: personalentwicklung@bistum-trier.de, ent -
ge  gen  genommen.   
Bei Fragen oder Anmerkungen stehen der Arbeits -
be reich Personalentwicklung oder die Projektver ant -
wort liche beim Hildegardis-Verein, Stephanie Feder, 
Telefon (02 28) 9 69 51 41, E-Mail: feder@hildegar 
dis-verein.de, zur Verfügung. 
 
Trier, den 7. Februar 2023  
 
Das Bischöfliche Generalvikariat

Nr. 85  
Ausschreibung von zwei Plätzen im Programm „Kirche im Mentoring – 
Frauen steigen auf“  

1. März 2023, Nr. 85 
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Beauftragungen  
Im Auftrag von Bischof  Dr. Stephan Ackermann hat 
Regens Dr. Volker Malburg am Sonntag, dem 22. Ja -
nuar 2023 in der Kirche St. Lambertus zu Graf schaft-
Lantershofen folgende Studenten des Stu dien hauses 
St. Lambert zum Lektorendienst beauftragt:  
Julius Ruben N a p p , Bistum Erfurt,  
Sven W i l l k o m m , Erzbistum Köln. 
 
Bischof  Dr. Stephan Ackermann hat am Samstag, 
dem 28. Januar 2023, in der Kirche St. Franziskus in 
Bad Kreuznach unter die Kandidaten des Pries ter -
amtes aufgenommen:  
Pascal K l o s e , Berlin (Friedenau-Wilmersdorf), 
Maria unter dem Kreuz. 
 
 
Ernennungen  
Es wurden ernannt:  
P. Albert S e u l  OP, Pfarrer, Salmtal (Salmrohr), mit 
Wirkung vom 1. Januar 2023 zum Moderator der 
Pfarreiengemeinschaft Salmtal (Salmrohr);  
Bruno C o m e s , Pfarrer, Bernkastel-Kues, mit Wir -
kung vom 15. Januar 2023 in solidum mit Pfar rer 
Peter Klauer für die Dauer von sechs Jahren zum 
Pfar rer der Pfarrei Rechts und Links der Mosel St. 
Matthias und mit gleichem Datum zum Modera tor 
der Pfarrei Rechts und Links der Mosel St. Mat thias 
sowie zum Kooperator (mit dem Titel „Pfar rer“) im 
Pastoralen Raum Bernkastel-Kues;  
Peter K l a u e r , Dekan, Bernkastel-Kues, zusätzlich 
mit Wirkung vom 15. Januar 2023 in solidum mit 
Pfarrer Bruno Comes für die Dauer von sechs Jahren 
zum Pfarrer der Pfarrei Rechts und Links der Mosel 
St. Matthias;  
Oliver S e i s , Kooperator, Neuwied, mit Wirkung 
vom 1. Februar 2023 für die Dauer von sechs Jahren 
zusätzlich zum Pfarrer der Pfarrei Koblenz St. Petrus 
und St. Martinus;  
Peter A l t , Pfarrer, Losheim, mit Wirkung vom 1. 
Februar 2023 zum Kooperator (mit dem Titel „Pfar -
rer“) in der Pfarreiengemeinschaft Koblenz Rechte 
Rheinseite;  
P. Ignacio C a m a c h o , Vallendar, mit Wirkung 
vom 1. Februar 2023 zum Rector Ecclesiae des Hei -

Nr. 86 
Personalveränderungen

lig tums der Dreimal Wunderbaren Mutter und Kö ni -
gin von Schönstatt;  
Eric C o n d é , Dekan, Andernach, mit Wirkung 
vom 1. Februar 2023 für die Dauer von sechs Jahren 
zusätzlich zum Pfarrer der Pfarrei Andernach St. 
Ma rien;  
Stefan D u m o n t , Pfarrer, Andernach, mit Wir -
kung vom 1. Februar 2023 für die Dauer von sechs 
Jahren zum Pfarrer der Pfarrei Mittelrhein St. Josef;  
Robert G ö r r e s , Pfarrer, Mayschoß, mit Wirkung 
vom 1. Februar 2023 zum Kooperator (mit dem Titel  
„Pfarrer“) im Pastoralen Raum Bad Neuenahr-Ahr -
weiler;  
Hermann-Josef  L u d w i g , Pfarrer, Boppard, mit 
Wir kung vom 1. Februar 2023 zum Kooperator (mit 
dem Titel „Pfarrer“) in der Pfarrei Mittelrhein St. 
Josef;  
Axel R i n g e v a l , Kanonikus, Treis-Karden, mit 
Wir kung vom 1. Februar 2023 zum Cappellanus für 
die Gläubigen im Raum Koblenz, die den Gottes -
dienst in der außerordentlichen Form des römischen 
Ritus nach dem Messbuch von 1962 feiern;  
Klaus B e n d e r , Pfarrer, Kyllburg, mit Wirkung 
vom 15. Februar 2023 zusätzlich zum Krankenhaus -
pfarrer im Marienhaus Klinikum Eifel, Standort Bit -
burg und im St. Joseph-Krankenhaus Prüm;  
Anthony A n t w i  B o a s i a k o , Pfarrer, Saarbrü -
cken, zusätzlich mit Wirkung vom 15. Februar 2023 
zum Kooperator (mit dem Titel „Pfarrer“) in der 
Pfar rei engemeinschaft Saarbrücken (Malstatt);   
Markus W i r t h , Pfarrer, Saarbrücken, mit Wirkung 
vom 15. Februar 2023 zusätzlich zum Kooperator 
(mit dem Titel „Pfarrer“) in der Pfarreien gemein -
schaft Saarbrücken St. Jakob;  
Rudolf  E s s e r , Kaplan, Emmelshausen, mit Wir -
kung vom 26. Februar 2023 zum Pfarrverwalter (mit 
dem Titel „Pfarrer“) der Pfarreiengemeinschaft Hil -
les heim;  
Fr. Selvarayar C h i n n a p p a r a j , Kooperator, 
Her mes keil, mit Wirkung vom 1. März 2023 zum 
Ko operator in der Pfarreiengemeinschaft St. Wendel;  
P. Anthoni R a j  HGN, Kooperator, Baumholder, 
mit Wirkung vom 1. März 2023 zum Kooperator in 
der Pfarreiengemeinschaft Beckingen; 

1. März 2023, Nr. 86  
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Heimgegangen in die Ewigkeit 
ist am 21. Januar 2023 

 
Hans-Joachim Bender  

 Pfarrer i. R., Bexbach      
 

im 71. Lebensjahr; beerdigt am 31. Januar 2023 
auf  dem Friedhof  in Bexbach.

Volker S c h n e i d e r , Pfarrer, Saarlouis, mit Wir -
kung vom 15. März 2023 zum Kooperator (mit dem 
Titel „Pfarrer“) in der Pfarreiengemeinschaft Saar -
brü cken St. Jakob. 
 
 
Pfarrverwaltungen  
Folgende Pfarrverwaltungen wurden vorübergehend 
zusätzlich übertragen:  
Axel F e l d m a n n , Pfarrer und Dekan, Wadern, 
mit Wirkung vom 1. Februar 2023 die Pfarrver -
waltung der Pfarrei Losheim am See Heilig Geist;  
Peter S e n s , Pfarrer, Sulzbach, mit Wirkung vom 1. 
Februar 2023 die Pfarrverwaltung der Pfarreien ge -
meinschaft Saarbrücken St. Jakob;  
Johannes S t e f f e n s , Kooperator, Remagen, mit 
Wir kung vom 1. Februar 2023 die Pfarrverwaltung 
der Pfarreiengemeinschaft Remagen;  
Theo W e l s c h , Pfarrer und Dekan, Tholey, mit 
Wirkung 1. Februar 2023 die Pfarrverwaltung in der 
Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler;  
Peter D ö r r e n b ä c h e r , Pfarrer und Dekan, 
Neu wied, mit Wirkung vom 15. Februar 2023 die 
Pfarr verwaltung der Pfarrei Großmaischeid-Isen -
burg St. Maria Magdalena. 
  
 
Entpflichtungen  
Es wurden entpflichtet:  
Seoung-man John C h u n g , Pfarrer, Frankfurt, mit 
Wirkung vom 31. Dezember 2022 von den Aufgaben 
als Seelsorger für die katholischen Koreaner im Bis -
tum Trier;  
Johannes J a a x , Pfarrer, Salmtal (Salmrohr), mit 
Wirkung vom 31. Dezember 2022 als Moderator der 
Pfarreiengemeinschaft Salmtal (Salmrohr);   
Wilhelm R e i c h a r d t , Kooperator, Nonnweiler, 
mit Wirkung vom 31. Januar 2023 als Pfarrverwalter 
der Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler. 
 
 
Verzichtleistung  
Folgende Verzichtleistung wurde angenommen:  
Clemens G r ü n e b a c h , Dekan, Saarbrücken, am 
6. Februar 2023 auf  das Amt des Dekans des Pasto -
ralen Raumes Saarbrücken und gleichzeitig vom 
pries terlichen Dienst suspendiert.   

Versetzungen  
Es wurden versetzt:   
Jeffrey M e r k e r , Gemeindereferent in der Pfar rei -
engemeinschaft Saarwellingen, mit Wirkung vom 1. 
August 2022 im Zentralbereich 1.6 Jugend im Bi -
schöflichen Generalvikariat Trier und in der Pfar rei -
engemeinschaft Saarwellingen;   
Maria K o o b , Pastoralreferentin im Leitungsteam 
des Felixianums im Priesterseminar, mit Wirkung 
vom 1. September 2022 im Arbeitsbereich 2.3 Aus -
bil dung pastoraler Berufe im Bi schöflichen Ge ne ral -
vikariat Trier und im Leitungsteam des Felixia nums 
im Priesterseminar;   
Florian K u n z , Pastoralreferent im Pastoralen 
Raum Trier und an der Theologischen Fakultät Trier, 
mit Wirkung vom 1. September 2022 im Ar beits -
bereich 2.3 Ausbildung pastoraler Berufe im Bi -
schöf  lichen Generalvikariat Trier und an der Theo -
logischen Fakultät Trier;   
Britta M i e s , Gemeindereferentin in der Pfarrei 
Kob lenz St. Petrus und St. Martinus, mit Wirkung 
vom 15. Oktober 2022 im Aufgabenbereich der 
Fach  vertretung Pastoralpsychologie und in der Pfar -
rei Koblenz St. Petrus und St. Martinus;  
Maik B i e r a u , Gemeindereferent in der Pfarrei Hl. 
Edith Stein, mit Wirkung vom 1. November 2022 als 
Leiter im Leitungsteam des Felixianums im Bischöf -
lichen Priester seminar und im Arbeitsbereich 2.3 
Aus  bildung pastoraler Berufe im Bischöflichen Ge -
neralvikariat Trier;   
Katrin A l t m a i e r , Pastoralreferentin im Pasto ra -
len Raum Saarbrücken, mit Wirkung vom 1. Januar 
2023 als Geschäftsführerin in die Katholische Hoch -
schulgemeinde Heilige Edith Stein in Saarbrücken;  
Katja N e f f , Pastoralreferentin im Dekanat Illin -
gen, mit Wirkung vom 1. Januar 2023 im Büro der 
Weih bischöfe.  

1. März 2023, Nr. 86 
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Heimgegangen in die Ewigkeit 
ist am 7. Februar 2023 

 
Franz Dieter Koster  

 Pfarrer i. R., Neunkirchen      
 

im 87. Lebensjahr; beerdigt am 13. Februar 2023 
auf  dem Friedhof  in Neunkirchen-Furpach.

Heimgegangen in die Ewigkeit 
ist am 24. Januar 2023 

 
Josef  Otte  

 Pfarrer i. R., Trier      
 

im 94. Lebensjahr; beerdigt am 1. Februar 2023  
auf  dem Friedhof  in Konz-Oberemmel.

1. März 2023, Nr. 87-88  

Nr. 87 
Hinweis zu Stellenausschreibungen im Rahmen des geltenden 
Orientierungsrahmens für den Einsatz des pastoralen Personals 

Aufgrund des seit 1. Januar 2023 gültigen Orien tie -
rungsrahmens für den Einsatz des pastoralen Per so -
nals werden vakante Stellen für Kooperatoren und 
Dia kone im Hauptberuf, Pastoralreferentinnen und  
-re ferenten sowie für Gemeinde refe rentinnen und    
-re ferenten ab sofort nicht mehr berufsgruppenspe-

zifisch ausgeschrieben, sondern ausschließlich als 
Seel  sorgestellen.     
Entsprechend sind alle veröffentlichten Ausschrei -
bungen (einschl. KA vom 1. Januar 2023) nicht mehr 
auf  die dort genannten Berufsgruppen beschränkt. 

Ausschreibung einer Seelsorgestelle im Pas to -
ralen Raum Neunkirchen und in der Pfa r rei St. 
Josef  - St. Johannes Neun kir chen  
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Seelsor ge -
stelle (100 Prozent Beschäftigungsumfang) im Pasto-
ralen Raum Neunkirchen mit dem vorübergehenden 
Arbeitsschwerpunkt in der Pfarrei St. Josef-St. Jo -
han nes Neunkirchen zu besetzen.  
Nähere Informationen zur Stelle erteilt Claudia Hen -
rich, Bischöfliches Generalvikariat Trier, Telefon (06 
51) 71 05-3 76.  
Bewerbungen sind bis zum 31. März 2023 zu richten 
an das Bischöfliche Generalvikariat Trier, Zentralbe -
reich 1.2.2 – Visitationsbezirk Saarbrücken, Mustor -
straße 2, 54290 Trier.  
Ausschreibung einer Seelsorgestelle im Pasto ra -
len Raum Tholey und in der Pfarreiengemein -
schaft Nonnweiler   
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Seelsorge -
stelle (100 Prozent Beschäftigungsumfang) im Pas -
toralen Raum Tholey mit dem vorübergehenden 
Arbeitsschwerpunkt in der Pfarreiengemeinschaft 
Nonnweiler zu besetzen.  

Nähere Informationen zur Stelle erteilt Beate Barg, 
Bischöfliches Generalvikariat Trier, Telefon (06 51) 
71 05-1 91.  
Bewerbungen sind bis zum 31. März 2023 zu richten 
an das Bischöfliche Generalvikariat Trier, Zentral be -
reich 1.2.2 – Visitationsbezirk Saarbrücken, Mustor -
straße 2, 54290 Trier.  
Ausschreibung einer Seelsorgestelle in der Ju -
gend kirche Crossport to Heaven im Pasto ra len 
Raum Simmern  
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Seel sor ge -
stelle (50 Prozent Beschäftigungsumfang) in der Ju -
gend kirche Crossport to Heaven am Flug  haf en 
Hahn im Pastoralen Raum Simmern zu besetzen.  
Nähere Informationen zu der Stelle erteilen Kerstin 
Knopp, Arbeitsbereich 1.6.2 Jugendeinrichtungen, 
Bischöfliches Generalvikariat Trier, Telefon (06 51) 
97 71-2 04 oder Ulrich Britten, Bischöfliches Gene -
ralvikariat Trier, Telefon (06 51) 71 05-5 99.  
Bewerbungen sind bis zum 31. März 2023 zu richten 
an das Bischöfliche Generalvikariat Trier, Zentral be -
reich 1.2.1 – Visitationsbezirk Koblenz, Mustor stra -
ße 2, 54290 Trier. 

Nr. 88 
Vakante Seelsorgestellen 
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Gefängnis -
pfarrerstelle (100 Prozent Beschäftigungsumfang) in 
den Justizvollzugsanstalten Trier und Wittlich 
und in der Jugendstrafanstalt Wittlich zu besetzen.  
Nähere Informationen zu der Stelle erteilt Ulrich 
Stinner, Bischöfliches Generalvikariat Trier, Abtei -

lungsleitung Pastorale Grundaufgaben ZB 1.1, Te le -
fon (06 51) 71 05-2 27.  
Interessenbekundungen sind bis zum 1. April 2023 
schriftlich zu richten an das Bischöfliche General -
vikariat Trier, Zentralbereich 1.2, Priesterreferentin 
Walburga Sengelhoff, Mustorstraße 2, 54290 Trier. 

Nr. 90 
Anschriften und Telefonnummern 

P. Andreas Jolly A l a v e l i l  CMI, Kooperator, bis-
her: Beltheim, neu: Schürstraße 2, 54518 Bergweiler;  
Peter A l t , Pfarrer, bisher: Losheim am See, neu: 
Niederfelder Weg 1, 56076 Koblenz; 
 

Nr. 89 
Vakante Pfarrerstelle in der kategorialen Seelsorge 

Stefan D u m o n t , Pfarrer, bisher: Andernach, neu: 
Rheinallee 44, 56154 Boppard;  
Bernhard K r a m e r , Pfarrer i. R., bisher: Sellerich, 
neu: Karthaus-Straße 4, 54666 Irrel. 
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Nr. 91  
Exerzitienangebote

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Biblisch-geistliche Begleitung von Gruppen, 
Gremien und Teams 
Gemeinsam hören, entscheiden, weitergehen.  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Kirche ist im Umbruch. Haupt- und Ehrenamtliche 
suchen nach Wegen, wie Kirchenentwicklung ange-
stoßen werden kann. Ausgehend von den Anliegen 
der Einzelpersonen sowie dem Gesamt der Gruppe, 
des Teams oder Gremiums nutzt die Methode der 
biblisch-geistlichen Begleitung die vorhandenen 
Ressourcen und die Dynamik der Korporative, um in 
stetiger Rückbindung an Gottes Geist die gemeinsa-
me Mission klarer benennen und Gottes Willen und 
seinen Auftrag darin entdecken zu können. Die Vor -
gehensweise wurzelt in der Spiritualität der Ignatia -
nischen Exerzitien und verbindet sie mit Methoden 
der Organisationsentwicklung.  Die biblisch-geistli-
che Begleitung kann zur Glau bens vertiefung, zur 
Team- und Organisations ent wick lung, zur geistlich 
gegründeten Entschei dungs findung, zur Visionsar -
beit und zur Neugründung ge nutzt werden.  

Termin und Ort: 
Nach Vereinbarung  
Ansprechpartnerin:  
Petra Stadtfeld 
 
 
Missionarisch-kontemplative „Experimente mit 
Gott“ 
Geistliche Zeit auf  dem Kueser Plateau  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Auf  dem Kueser Plateau gibt es keine Kirche. Daher 
gibt es dort keine Eucharistiefeiern, kein Stunden -
gebet oder andere vertraute Rituale. Dafür aber bie-
tet die Natur viele Gelegenheiten zu missionarisch- 
kontemplativen „Experimenten mit Gott“. Was ist 
da mit gemeint? „Missionarisch“: Wie ein Pionier in 
un bekanntes Gelände gehen; neue Wege suchen; 
Gott begegnen, wo keine Kirche steht. „Kon tem pla -
tiv“: Meditation weniger durch Nachdenken, son-
dern durch sinnliches Wahrnehmen, inneres Lau -
schen und Spüren.  
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Dauer der geistlichen Zeit:  
Es ist ein Angebot, das ganzjährig besteht. Die Dau -
er der Tage (zwischen 3 bis 8 Tagen) können selbst 
festgelegt werden, je nach zeitlicher Möglich keit. Im 
täglichen geistlichen Einzelgespräch werden die Er -
fahrungen des Tages in den Blick genommen. Die 
Teilnehmenden erhalten Impulse, Schrifttexte und 
Anregungen für einen achtsamen Umgang mit sich 
selbst und der Natur und eine wachsame Aus rich -
tung auf  die Gegenwart Gottes.   
Unterkunft und Verpflegung:  
Auf  dem Kueser Plateau gibt es Pensionen und 
Hotels, in denen eine Einquartierung möglich ist.   
Zu dem gibt es im nahen Umfeld Möglichkeiten, sich 
selbst zu verköstigen. Nähere Informationen und 
Hinweise dazu im Vorgespräch. Dieses ist unbedingt 
erforderlich, da es dabei um die persönliche Stand -
ortbestimmung und innere Ausrichtung mit Blick auf  
die geistlichen Tage geht.   
Termin: 
Nach Vereinbarung  
Ort:  
Kueser Plateau, Bernkastel-Kues  
Begleitung: 
P. Ralf  Huning SVD  
Kosten: 
40 Euro pro Einzelgespräch (20 Euro) 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind 
selbst zu tragen.   
Nähere Information und Terminvereinbarung:  
P. Ralf  Huning SVD, Telefon (0 65 31) 4 37 90 69, 
E-Mail: ralf.huning@bistum-trier.de 
 
 
Einkehrtage  
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“ (Ps 
18,30)  
Zielgruppe:  
Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre  
Zum Inhalt: 
In unserem Leben stoßen wir immer wieder auf  
lebensverneinende Begrenzungen, die uns von außen 
vorgegeben sind, aber auch in uns selbst. Diese 
Gren zen hindern uns daran, ein gutes und freies 
Leben zu leben, so wie Gott es für uns will. Ge -
meinsame Gespräche, Zeiten der persönlichen Be -
sinnung, gemeinsames Gebet und Meditieren sowie 
Elemente des Bibliodramas wollen die Teilnehmer in 
Kontakt bringen mit einem Gott, der uns hilft, die 
eigenen Mauern zu überwinden und mit Kraft und 

Stärke in die Freiheit aufzubrechen.   
Es werden Körperübungen auf  der Grundlage der 
Eutonie angeboten, die helfen sollen, sich im Ganz -
heitlichen wahrzunehmen. 
Mitzubringen sind: Heilige Schrift, Schreib- und Mal -
zeug, Musikinstrumente, bequeme Hosenbeklei -
dung, Socken, evtl Kissen und eine Wolldecke.   
Termin: 
Montag, 15. Mai, bis Mittwoch, 17. Mai 2023  
Ort: 
Exerzitienhaus des Bistums Trier, St. Thomas  
Begleitung: 
Judith Peters  
Kosten: 
250 Euro (30 Euro)  
 
Achtsames Pilgern 
Weil du es (dir) wert bist  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
„Schlafen und Baden bringt den Leib in die rechte 
Verfassung des Wohlbefindens, das wiederum sich 
auf  die Seele auswirkt“ (Thomas von Aquin).  
Wie viel Rücksicht nehme ich auf  mich und meine 
Bedürfnisse? Kann ich mir bewusst Gutes gönnen? 
In Bewegung zur Ruhe kommen. Zwei Pilgerwan de -
rungen (bis zu 15 km) verbunden mit kulinarischem 
Genuss sowie einer Auszeit im Erlebnisbad Schaum -
berg bringen Herausforderung und Entspannung für 
Körper, Geist und Seele. Achtsamkeits-Übungen 
und geistliche Impulse runden das ganzheitliche An -
gebot ab. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an 
den Gottesdiensten und Gebetszeiten der Klos ter -
gemeinschaft teilzunehmen.    
Termin: 
Donnerstag, 15. Juni, bis Samstag, 17. Juni 2023 
Ort: 
Gästehaus Lioba, Benediktinerabtei Tholey   
Begleitung: 
Pia Groh, Jakob Patuschka  
Kosten: 
300 Euro (30 Euro) 
 
Film-Exerzitien 
Der Schatz versiegelter Zeiten  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte 
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Zum Inhalt: 
Einzelexerzitien mit Filmimpulsen verbinden die be -
wegten und bewegenden Bilder und das darin erzähl-
te Leben mit der biblischen Botschaft. Im Film das 
eigene Leben wieder entdecken. Die Schätze erken-
nen. Das Leben neu sehen und verstehen in seinen 
Fragen und Sehnsüchten, Hoffnungen und Ängsten, 
in Gelingen und Scheitern, in Verstrickung und 
Schuld, möglicher Versöhnung und Liebe, in 
Schmerz und Trennung. In all das hinein lässt Gott 
sein Wort Mensch werden in Jesus Christus und lädt 
ein, das zu ergreifen, was zum Leben führt.  
Weitere Elemente: Tägliches Einzelgespräch, bibli-
sche Impulse, Gebetszeiten, Körperwahr nehmungs -
übungen, Möglichkeit zur Teilnahme an der E u cha -
ristiefeier, Spaziergänge in stiller Umgebung.   
Termin: 
Sonntag, 25. Juni, bis Samstag, 1. Juli 2023  
Ort: 
Exerzitienhaus des Bistums Trier, St. Thomas  
Begleitung: 
Carmen Mohr, Robert Biersack  
Kosten: 
750 Euro (70 Euro)  
 
Geistliche Tage im Carmel de la Paix in Ma zil -
le/Burgund  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Körper und Geist zur Ruhe bringen, in die Stille ein-
tauchen, die Natur genießen, die eigenen Quellen 
(wieder)finden. 
Der „Carmel de la Paix“ ist eine Gemeinschaft von 
ca. 30 Karmelitinnen, die auf  dem Hügel in Mazille 
ein einfaches und kontemplatives Leben führen, 
betend, arbeitend, schweigend. Sie leben nach dem 
Vorbild der Ordensgründerin Teresa von Avila. Das 
Kloster liegt ruhig in einer verspielten Landschaft 
mitten im Burgund, nahe Cluny und Taizé. 
Der Carmel ist ein Ort der Stille und eignet sich, um 
zur Ruhe zu kommen, sich selbst zu begegnen und 
wieder in Kontakt zu kommen mit dem, was im Le -
ben trägt. Einfache Unterkunft und Verpflegung, 
Teilnahme an den Gebets- und Schweigezeiten der 
Ordensschwestern und optional zwei Stunden Mit -
arbeit in der Landwirtschaft.  
Termin: 
Montag, 3. Juli, bis Samstag, 8. Juli 2023 

Ort: 
Carmel de la Paix, Mazille (Frankreich)  
Begleitung: 
Anne Waschbusch, Martina Leinen  
Kosten: 
750 Euro (659 Euro)  
Information: Organisierte gemeinsame Hin- und 
Rückreise im Kleinbus. 
 
 
Spiritualität der Hände 
Kreativ dem Glauben Gestalt geben  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Kreativ fließt Schöpferisches aus den Händen und 
man sieht sich selbst zu, wie Geist, Körper und Seele 
in Bewegung kommen und sich neu begegnen. Dabei 
regen verschiedene Materialien und die Art und Wei -
se, wie man mit dem Material arbeitet, dazu an, sich 
mit sich und dem eigenen Leben auseinanderzuset-
zen. In der Verbindung von Meditation, Kreativität 
und Austausch können sich neue Perspektiven ent -
wickeln, die in die Weite führen. Die Teilnehmenden 
arbeiten mit Land Art (Naturmaterialien) und mit ge -
meinschaftlicher malerischer Bildgestaltung. Künst -
lerische und malerische Voraussetzungen sind nicht 
erforderlich, sondern nur die Bereitschaft, sich auf  
das Gestalten mit Techniken und den Materialien 
einzulassen. Sie werden eingeführt in das Material, 
Werkzeug und die Technik und schrittweise zur Um -
setzung angeleitet. Die Arbeitsschritte sind verbun-
den mit meditativen Begleittexten und Impulsen, die 
inspirieren wollen, neue Wege zu sich selbst und zum 
schöpferischen Geist in sich zu entdecken. 
Die Grundmaterialien sind in den Kosten enthalten 
und werden Ihnen im Kurs zur Verfügung gestellt.  
Termin: 
Montag, 21. August, bis Donnerstag, 24. August 
2023  
Ort: 
Exerzitienhaus des Bistums Trier, St. Thomas  
Begleitung: 
Petra Stadtfeld, Jakobine Wierz 
Kosten: 
390 Euro (40 Euro) 
 
 
Exerzitien mit Bible Art Journaling 
Gottes kreatives Wort – bringt Farbe ins Leben 
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Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Durch Kritzeln, Klecksen, Bekleben und Übermalen  
mit Farbe, Pinsel, Stempel, Washi-Tape und Kalli -
graphie-Stift arbeiten die Teilnehmenden aus den 
Bibel texten die Frohe Botschaft heraus. Impulsfra -
gen und Stille helfen, intensiv einer ausgewählten 
Schriftstelle zu begegnen und ihre aktuelle Zusage 
für uns oder unsere inneren Resonanzen auf  den 
Text gestalterisch festzuhalten. Freude am kreativen 
Tun, Lust am Experimentieren mit Farbe und Ver -
weilen beim Bibeltext verbinden sich im „Bible Art 
Journaling“ (persönliches Kreativ-Bibel-Tagebuch). 
„Bible Art Journaling“ ist eine spielerische Weise, 
sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Jeder, der 
Freude an Kreativität hat, kann damit beginnen. Mit 
Farben und Formen, Bildern und Mustern wird ge -
staltet, was einen berührt, erfreut, überrascht in der 
Meditation, neben, auf  oder um einen Bibeltext. 
Eingeladen sind alle, die etwas Neues ausprobieren 
und sich Bibeltexte persönlich-existenziell aneignen 
möchten in Ignatianischer Schriftbetrachtung und 
Gebet sowie im Kreativ-Sein. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Material wird 
bereitgestellt. Durchgehendes Schweigen, persönli-
che und gemeinsame Gebetszeiten sowie Begleitge -
spräche kennzeichnen die Tage.  
Termin: 
Sonntag, 27. August, bis Donnerstag, 31. August 
2023  
Ort: 
Gästehaus Lioba, Benediktinerabtei Tholey  
Begleitung: 
Katrin Gergen-Woll  
Kosten: 
710 Euro (50 Euro) 
 
 
Film-Einkehrtage 
Vom Film zum eigenen Leben  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Filme berühren und auf  einmal bin ich mittendrin –
im eigenen Film, der innerlich abläuft. Die Tage bie-
ten Gelegenheit, über das nachzusinnen und sich mit 
anderen darüber auszutauschen, was die Filme in mir 
auslösen. 

Elemente: Zwei Kurzfilme und zwei Kinofilme in 
Großbildprojektion. Zeit für Stille und Erholung, 
Zeit für gemeinsames Gebet, persönliche Besinnung 
und Austausch in der Gruppe, Impulse aus der Bibel.  
Termin: 
Montag, 6. November, bis Mittwoch, 8. November 
2023   
Ort: 
Exerzitienhaus des Bistums Trier, St. Thomas  
Begleitung: 
Petra Stadtfeld  
Kosten: 
230 Euro (30 Euro)  
 
Vortragsexerzitien 
Nachfolge am Beispiel des Heiligen Franziskus von 
Assisi  
Zielgruppe:  
Alle Interessierte  
Zum Inhalt: 
Franziskus ging es darum, das, was er vom Evan -
gelium verstanden hatte, in seinem Leben umzuset-
zen, es zu leben. Das Ernstnehmen der eigenen 
Chris  tusbeziehung, die Verbundenheit mit allen Ge -
schöpfen, die ihm von Gott erzählten, ließen ihn zu 
einem Vorbild für andere werden.  
Die Exerzitien greifen Stationen des Lebens von 
Franziskus auf  und bringen sie in Verbindung mit 
biblischen Erzählungen. Tägliche gemeinsame Ge -
betszeiten (Laudes, Vesper, Eucharistiefeier), täglich 
zwei Impulse, Gelegenheit zu Einzelgesprächen, 
durch gängiges Schweigen kennzeichnen die Tage.   
Termin: 
Sonntag, 19. November, bis Samstag, 25. November 
2023  
Ort: 
Exerzitienhaus des Bistums Trier, St. Thomas  
Begleitung: 
P. Christoph Mingers OFM  
Kosten: 
605 Euro (70 Euro) 
  
Information und Anmeldung zu allen Angeboten: 
Geistlich leben, Diözesanstelle für Exerzitien und 
geistliche Begleitung, Jesuitenstraße 13, 54290 Trier, 
Telefon (06 51) 96 63 70, Telefax (06 51) 9 66 37 20, 
E-Mail: geistlich.leben@bgv-trier.de, Internet: www. 
geistlichleben.de
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